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1 Anlass und Zielsetzung der Fortschrei-

bung des Einzelhandelskonzepts 

Die Stadt Datteln verfügt über ein Einzelhandelskonzept, das der Rat der Stadt im Februar 2013 

politisch beschlossen hat.
1

 Eine bedeutsame Grundlage solcher Einzelhandelskonzepte ð sowohl 

für die Bewertung der Ist-Situation, aber auch für die Herleitung der Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen ð ist das empirische Grundgerüst dieser Konzepte. Seit der Erstellung des Einzel-

handelskonzepts 2012 haben Veränderungen in der Dattelner Einzelhandelslandschaft stattge-

funden (u. a. Stadtgalerie Datteln ðRevitalisierung des Hertie Warenhauses und des Ellerman 

Centers) und es werden verschiedene Einzelhandelsprojekte bzw. Ansiedlungsanfragen im 

Stadtgebiet diskutiert.  

Doch nicht nur die Dattelner Einzelhandelslandschaft erfährt Veränderungen, auch die rechtli-

chen Rahmenbedingungen auf Bundes- (BauGB-Novellen) wie auf Landesebene (Landesent-

wicklungsplan NRW ð zuletzt geändert im Juli 2019 ð (LEP NRW) Kapitel 6.5 Großflächiger Ein-

zelhandel) mit neuen Zielen und Grundsätzen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in 

NRW sowie die darauf reflektierende Rechtsprechung haben sich weiterentwickelt
2

. 

Von daher ist es folgerichtig, dass die Stadt Datteln im Jahr 2021 eine Fortschreibung /Aktuali-

sierung ihres Einzelhandelskonzeptes beauftragt hat. Diese Untersuchung soll ð unter Berück-

sichtigung aktueller rechtlicher, demographischer und städtebaulicher Rahmenbedingungen als 

auch betrieblicher Anforderungen ð einzelhandelsspezifische Entwicklungserfordernisse und -

grenzen aufzeigen sowie darauf aufbauende Strategien für die zukünftige Steuerung und Ent-

wicklung des Einzelhandels in Datteln im Allgemeinen und insbesondere des zentralen Versor-

gungsbereichs im Speziellen entwickeln. Dabei spielen vor allem die städtebaulichen Zielvorstel-

lungen der Stadt Datteln, wie die Sicherung und Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs 

und die Sicherung und Weiterentwicklung einer funktionsfähigen Grundversorgungssituation, 

eine bedeutende Rolle. 

Vor allem soll die Fortschreibung des Konzepts auch die Planungs- und Rechtssicherheit für zu-

künftige Entscheidungen und Verfahren sowohl auf kommunaler wie auch privater Seite weiterhin 

gewährleisten. Die Stadt Datteln erhält mit dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept und dem 

ăabschlieÇendenò Ratsbeschluss ein ăneuesò stªdtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 (6) 

Nr. 11 BauGB, welches sie auch zukünftig in die Lage versetzt ð für den weitaus größten Teil der 

zukünftigen Anfragen ð Entscheidungen auf Basis des Einzelhandelskonzepts herbeizuführen und 

dies auch im möglichen Bauleitplanverfahren zu begründen, ohne für den Einzelfall die städtebau-

liche Verträglichkeit belegt oder widerlegt zu haben.
3

 Dies wiederum ăentlastetò die Stadt von 

der häufig strittigen Auseinandersetzung mit einzelfallbezogenen Wirkungsanalysen, die sehr 

 

1

  BBE Handelsberatung (2012): Konzept ð Zentrale Versorgungsbereiche in Datteln. Köln. 

2

  zahlreiche Urteile (OVG und BVerwG) zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleit-

planung, u. a. Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 19.06.2008 (OVG NRW 7 A 1392/07), bestätigt 

durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.12.2009 (BVerwG 4 C 2.08); Urteil des Oberverwal-

tungsgerichtes NRW vom 15.02.2012 (OVG NRW 10 D 32/11.NE)   

3

  Urteil des BVerwG vom 26. März 2009 ð 4 C 2.07 
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häufig zu anderen Ergebnissen kommen, als das jeweilige Einzelhandelskonzept für den betrach-

teten Standort vorgibt.  

Die ð auch insbesondere rechtliche ð Notwendigkeit (im Sinne der späteren bauleitplanerischen 

Umsetzung) eines solchen städtebaulichen Konzepts i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 BauGB ist in einschlägigen 

Urteilen, z.B. des OVG M¿nster, nochmals hervorgehoben worden: Denn ăerst solche konzepti-

onelle Festlegungen, die dann gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB n.F. (früher: § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 

10 BauGB) auch bei der weiteren Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, lassen in 

aller Regel die Feststellung zu, ob das Angebot bestimmter Warensortimente an bestimmten 

Standorte in das städtebauliche Ordnungssystem der jeweiligen Stadt funktionsgerecht eingebun-

den ist.ò
4

 

Die vorliegende Fortschreibung umfasst zunächst eine Aktualisierung der angebots- und nach-

frageseitigen Datenbasis sowie eine Neubewertung der daraus abgeleiteten Entwicklungsper-

spektiven für den Einzelhandelsstandort Datteln. Darauf aufbauend sind die im Jahr 2012 for-

mulierten konzeptionellen Bausteine des Einzelhandelskonzepts (Zielsetzungen, Zentrenhierar-

chie, Definition und Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich, Sortimentsliste sowie Empfeh-

lungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung) kritisch geprüft und ð soweit notwendig ð 

überarbeitet bzw. angepasst worden. 

Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat in dem Urteil vom 30.01.2018 (Az. C-360/15 und  

C-31/16) entschieden, dass Einzelhandel eine Dienstleistung im Sinne der Europäischen Dienst-

leistungsrichtlinie (2006/123/EG) ist. Demgemäß sind wirtschaftliche Bedarfsprüfungen (im 

Sinne von prognostischen Ermittlungen der Verkaufsflächenbedarfe) nicht mehr zulässig. Die 

Steuerung des Einzelhandels muss zudem nicht diskriminierend, erforderlich und verhältnismäßig 

sein. Das vorliegende Einzelhandelskonzept, welches konkrete städtebauliche Zusammenhänge 

und Kriterien berücksichtigt und bewusst auf eine bedarfsorientierte Argumentation verzichtet, 

bietet die Grundlage für eine EuGH-konforme Steuerung des Einzelhandels in Datteln und erfüllt 

die Anforderung der Artikel 14 und 15 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie. 

 

4

  OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2006 - 7 D 8/04.NE; hier Seite 16; vgl. zur Notwendigkeit eines Einzelhandels-

konzepts auch OVG NRW, Urteil vom 28. August 2006 - 7 D 112/05.NE 
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2 Corona-Pandemie 

Die anhaltende Corona-Pandemie verbunden mit dem ersten Lock-Down (Mitte März bis Mai 

2020), dem Lock-Down light (ab November 2020) und dem harten Lock-Down (ab Mitte De-

zember 2020) stellt den Einzelhandel insgesamt, aber insbesondere die Innenstädte, so auch die 

Dattelner Innenstadt, vor besondere Herausforderungen. Seit langem zeigt sich in vielen Städten 

ein schleichender Abwärtstrend der Zentren / Innenstädte durch die anhaltende Konkurrenz auf 

der ăGr¿nen Wieseò und den weiterhin wachsenden Onlinehandel. Die Corona-Krise beschleu-

nigt diese Strukturprobleme und drohenden Funktionsverluste. Neben dem Einzelhandel sind je-

doch auch weitere wichtige frequenzbringende Funktionen in den Innenstädten betroffen: Gast-

ronomie, Dienstleistungen, Hotellerie und Tourismus, Kultur, Freizeit und Sport, Events usw. 

Diese innerstädtischen Funktionen haben sich bisher synergetisch ergänzt, jetzt zeigt sich eine 

wechselseitig verstärkende Abwärtsspirale. Touristen, Geschäftsreisende und Kulturbesucher 

fehlen dem Einzelhandel und der Gastronomie. Es droht eine Insolvenzwelle mit zunehmendem 

Leerstand in den Innenstädten, die erst im Jahr 2022 sichtbar und spürbar werden wird.  

Während des ersten Lock-Downs konnte der Onlinehandel teilweise von der Situation profitie-

ren. Gleichzeitig wurde jedoch auch bewusster eingekauft, wobei die Bedeutung des stationären 

Einzelhandels als Kommunikationspunkt mit Servicequalität und vor allem auch Standorte mit 

Nahversorgungsfunktion besonders wertgeschätzt wurden. 

Einschlägige Prognosen gehen für das Jahr 2021 teilweise von erheblichen Umsatzeinbußen im 

Einzelhandel aus, die auch mit Geschäftsaufgaben einhergehen werden. Die BBE Gruppe prog-

nostiziert derzeit für drei Segmente eine positive Entwicklung für 2020 und 2021. Dazu zählen 

der Fahrradhandel (bis + 9 %), Garten- und Baumärkte (bis + 5 %) sowie der Lebensmittel- 

und Drogeriehandel (bis + 5 %). Besonders starke Einbrüche sind für das laufende Jahr im stati-

onären Schuh- (bis -17 %) und modeorientierten Textilhandel (bis -22 %) zu erwarten. Eine ab-

schließende Bewertung der Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel und die Einzelhan-

delslandschaft im Allgemeinen wie auch auf die Situation in der Stadt Datteln im Besonderen 

wird sich daher erst nach abschließender Beendigung der einschränkenden Maßnahmen vorneh-

men lassen, wobei bundesweit gesehen eine Erholung der Situation derzeit frühstens im Verlauf 

des Jahres 2022 erwartet wird. Die Situation vor Ort sollte daher beobachtet werden, ob auf-

grund einschneidender Veränderungen der Einzelhandelssituation (z. B. in Form von einer deutli-

chen Zunahme von Leerständen oder der Schließung von funktionstragenden Betrieben) eine 

Aktualisierung und Neubewertung der Datenbasis vorzunehmen ist. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass sich die Zielrichtung eines Einzelhandelskonzeptes mit 

einem Fokus auf die Innenstadtentwicklung sowie vor allem auch eine weitreichende Grundver-

sorgung nicht verändern wird. Dabei behält die Steuerungs- und Lenkungsfunktion des Kon-

zepts und auch eine konsequente Anwendung des bauplanungsrechtlichen Instrumentariums im 

Rahmen der Einzelhandelssteuerung ð zur Vermeidung von langfristig nicht korrigierbaren Fehl-

entwicklungen ð weiterhin eine herausragende Bedeutung. 
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3 Übergeordnete Zielaussagen 

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung  

Mit seinen Zielen und Grundsätzen ist der LEP NRW 2019
5

 das wichtigste Planungsinstrument 

der Landesplanungsbehörde in Nordrhein-Westfalen. Die Vorgaben der Landesplanung sind bei 

der Erarbeitung von Regionalplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen sowie ande-

ren Fachplänen der nachgeordneten Planungsebenen zu beachten. Der LEP NRW beinhaltet  

­ die raumstrukturellen Zielsetzungen mit den Entwicklungsachsen der Siedlungsräume 

und den natürlichen Lebensgrundlagen wie Freiraum, Natur, Landschaft, Wald und Was-

ser;  

­ die Flächenvorsorge für Wohnbauland, für die Wirtschaft, für Großvorhaben, für Boden-

schätze sowie für Freizeit und Erholung;  

­ die Infrastruktur für Verkehr, Energieversorgung und Entsorgung.  

Kapitel 6.5 befasst sich mit vorgezogenen Regelungen zum großflächigen Einzelhandel. Dabei 

werden die im Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegten Grundsätze der Raumordnung zur Da-

seinsvorsorge und zur Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungs-

bereiche im Hinblick auf den großflächigen Einzelhandel konkretisiert. Vor dem Hintergrund der 

Einzelhandelssteuerung ist somit hervorzuheben, dass durch die Festlegung der zentralen Orte 

eine Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen Warenangebot, sozialen, kulturellen 

und wirtschaftsbezogenen Einrichtungen und Dienstleistungen sowie eines entsprechenden 

Wohnungsangebots im Sinne des dezentralen Konzentrationsgebotes auf kurzem Wege sicher-

gestellt wird. Die Festlegung von Zielen und Grundsätzen für die Ansiedlung, Erweiterung und 

Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen trägt dazu bei, dass in allen Landestei-

len eine bedarfsorientierte Warenversorgung der Bevölkerung durch eine ausgewogene und 

breit gefächerte, nach Zentralörtlichkeit differenzierte Einzelhandelsstruktur sichergestellt wird. 

Die Stadt Datteln wird als Mittelzentrum eingestuft (LEP NRW Kapitel 2, Abbildung 1).  

Der Landesentwicklungsplan gibt in seinem Kapitel 6.5 vor, dass Kerngebiete und Sondergebiete 

für Vorhaben i. S. v. § 11 (3) BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) ausgewie-

sen werden können. Darüber hinaus werden klare Vorgaben zur Steuerung des zentrenrelevan-

ten und nicht zentrenrelevanten Einzelhandels gemacht, wobei die Landesplanung städtebaulich 

integrierten Einzelhandelsstandorten und damit nicht zuletzt den zentralen Versorgungsberei-

chen den Vorrang einräumt. In Anlage 1 werden zentrenrelevante Leitsortimente dargestellt, die 

stets zu beachten sind und die Innenstadtlagen prägen sowie eine hohe Besuchsattraktivität im-

plementieren. Diese Liste ist auf kommunaler Ebene auf Grundlage der örtlichen Situation zu 

überprüfen und ggf. zu ergänzen.  

Folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug zum großflächigen Einzelhandel werden im LEP NRW 

im Kapitel 6.5 festgelegt: 

 

5

  In seiner zuletzt geänderten Fassung (Juli 2019) 
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6.5-1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsgebie-

ten   

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO dürfen nur in regional-

planerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.  

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsorti-

menten nur in zentralen Versorgungsbereichen   

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit zen-

trenrelevanten Kernsortimenten nur:  

 ̧ in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie  

 ̧ in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, die 

aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die Versor-

gung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs er-

füllen sollen, dargestellt und festgesetzt werden.  

Zentrenrelevant sind  

 ̧ die Sortimente gemäß Anlage 1 und  

 ̧ weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (ortstypi-

sche Sortimentsliste).  

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit nahversor-

gungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt 

und festgesetzt werden, wenn nachweislich:  

 ̧ eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstruk-

turellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der 

Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und  

 ̧ die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversor-

gungsrelevanten Sortimenten dient und  

 ̧ zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot  

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben 

i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbe-

reiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

6.5-4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche  

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) 

BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll der zu erwartende Gesamtumsatz 

der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der 

Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschreiten.  

6.5-5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil zentrenrele-

vanter Randsortimente  

Sondergebiete für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsorti-

menten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und 

festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der 

Verkaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt.  
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6.5-6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenrelevan-

ter Randsortimente  

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben i. S. d. 

§ 11 (3) BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll außerhalb von zentralen 

Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten.  

6.5-7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhandel  

Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von Vorha-

ben i. S. d. § 11 (3) BauNVO außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sonderge-

biete gemäß § 11 (3) BauNVO dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente 

und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Schutz 

genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer 

Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, sind die Sortimente und 

deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Er-

satz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich.  

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine 

wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt.  

6.5-8 Ziel Einzelhandelsagglomeration   

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung beste-

hender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzu-

wirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-

rung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sortimenten außer-

halb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine 

wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhan-

delsagglomerationen vermieden wird.  

6.5-9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte  

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen 

in die Abwägung einzustellen. 

6.5-10 Ziel Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO  

Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben i. S. d. § 11 (3) BauNVO sind, soweit von 

§ 12 (3a) S.1 BauGB kein Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen 

der Festlegungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kern-

sortimenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle von nicht zentren-

relevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-3, 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu entsprechen.  

Anlage 1 (Leitsortimente)  

­ Papier / Bürobedarf / Schreibwaren,  

­ Bücher,  

­ Bekleidung, Wäsche, 

­ Schuhe, Lederwaren, 

­ medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel, 

­ Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik, 

­ Spielwaren, 

­ Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelartikel, Cam-

pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte), 
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­ Elektrogeräte, Medien (= Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, 

Foto ð ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten),  

­ Uhren, Schmuck 

und  

­ Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant), 

­ Gesundheits- und Körperpflegemittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant). 

 

3.2 Ziele und Grundsätze der Regionalplanung 

Der Regionalplan Ruhr weist als zusammenfassender, überörtlicher und fachübergreifender Plan 

die fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen unter Aufzeigung der Zielvorstellungen für 

die künftige Entwicklung der Metropole Ruhr auf, zu der auch die Stadt Datteln gehört. 

Seit dem 21. Oktober 2009 ist der Regionalverband Ruhr (RVR) für die Regionalplanung verant-

wortlich. Die Verbandsversammlung ist regionaler Planungsträger und die Geschäftsführerin / 

der Geschäftsführer des RVR ist die zuständige Regionalplanungsbehörde. Mit der Aufstellung 

des Regionalplans Ruhr für die gesamte Metropole Ruhr werden die für das Verbandsgebiet gel-

tenden Regionalpläne der Bezirksregierungen in Arnsberg, Düsseldorf und Münster sowie der 

Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der Städtegemeinschaft Ruhr abgelöst. Die Verbands-

versammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) hatte am 6. Juli 2018 beschlossen, den Regio-

nalplan Ruhr zu erarbeiten und die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten öffentli-

chen Stellen zu beteiligen. 

Der Entwurf des Regionalplans Ruhr (Stand: April 2018) wurde nach einer ersten, beendeten 

Beteiligung (Februar 2020) derart geändert, dass eine zweite Beteiligung durchgeführt wurde 

(April 2022).
6

 In die Erarbeitung des Regionalplanes eingeflossen sind die im Rahmen des Regio-

nalen Diskurses formulierten ăPerspektiven zur rªumlichen Entwicklung der Metropole Ruhrò. 

Danach wird für die Einzelhandelsentwicklung in der Region folgendes Leitbild gezeichnet: 

ăDie Innenstªdte, Stadtteilzentren und Nahversorgungszentren sollen aufgrund ihrer Bedeutung 

für die Versorgung der Bevölkerung und als zentrale Identifikationsräume erhalten und ge-

schützt werden. Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in nicht integrierten 

Lagen soll vermieden werden.  

Wir wollen... 

 ̧ eine Einzelhandelsstruktur sichern und ermöglichen, die lokal und regional abgestimmt, der 

Bevölkerungs- bzw. Kaufkraftentwicklung angemessen und an die vorhandene 

Siedlungsstruktur angepasst ist. 

 ̧ die Innenstädte, Stadtteilzentren und Nahversorgungszentren als Grundgerüst einer leis-

tungsfähigen, gestuften Versorgungsinfrastruktur und als zentrale Identifikationsräume der 

Bevölkerung schützen, stärken und weiterentwickeln. 

 

6

  Siehe dazu: https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung -regionalentwicklung/regionalplan-ruhr/planentwurf/  

(Zugriff: 04/2022 ) 
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 ̧ eine fußläufig und barrierefrei erreichbare Nahversorgung sichern und fördern. 

 ̧ großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten in den zentralen 

Versorgungsbereichen bündeln bzw. konzentrieren. 

 ̧ Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten an möglichst integrierten 

und mit dem ÖPNV gut erreichbaren Standorten zusammenführen. 

 ̧ gewerbliche und industrielle Siedlungsbereiche (GIB) vor der Inanspruchnahme durch den 

Einzelhandel schützen. 

 ̧ die Einrichtung und die Organisation regionaler Einzelhandelskonzepte aktiv unterstützen 

und die überregionale, regionale und teilregionale Abstimmung fördern. 

 ̧ Von besonderer Bedeutung für das Ermöglichen von Chancengleichheit sowie der Verein-

barkeit von Familie und Beruf sollten die Sicherung und der Ausbau der wohnortnahen Ver-

sorgung und eine Flªchenpolitik sein, die sich dem Leitbild der ăStadt der kurzen Wegeò 

verpflichtet.ò
7

 

Der Regionalplan Ruhr greift die Ziele und Grundsätze zur Raumentwicklung in Nordrhein-

Westfalen aus dem LEP NRW auf und sieht u. a. vor, regionale Einzelhandelskonzepte in deren 

Einrichtung und Organisation aktiv zu unterstützen sowie die Abstimmung in den überregiona-

len, regionalen und teilregionalen Bereichen zu fördern
8

. Im Entwurf des Regionalplans Ruhr 

(Stand: Juli 2021) werden in Kapitel 1.9 ăGroÇflªchiger Einzelhandelò folgende Festlegungen 

formuliert: 

1.9-1 Grundsatz Einzelhandelskonzepte 

Die bauleitplanerische Steuerung von Standorten für den Einzelhandel, insbesondere die Dar-

stellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten oder die Aufstellung eines vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO, soll auf 

Grundlage kommunaler Einzelhandelskonzepte als Teil einer nachhaltigen städtebaulichen Ge-

samtplanung erfolgen. Wesentliches Element kommunaler Einzelhandelskonzepte ist die Ab-

grenzung von zentralen Versorgungsbereichen sowie die Erarbeitung einer ortsspezifischen 

Sortimentsliste. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen zudem im Flächennutzungsplan dar-

gestellt werden. 

Bei der bauleitplanerischen Steuerung von Standorten für den Einzelhandel soll, möglichst im 

Rahmen eines Regionalen Einzelhandelskonzepts, eine interkommunal ausgewogene Einzelhan-

delsstruktur erhalten bzw. entwickelt werden. 

Kommunale und Regionale Einzelhandelskonzepte sollen im Rahmen von Planungen und 

Maßnahmen in die Abwägung eingestellt werden. 

 

7

  Siehe dazu Regionalplan Ruhr Stand Juli 2022, Kapitel III. Regionaler Diskurs, S. 14 ff 

8

  zum Entwurf und Verfahren des Regionalplans Ruhr siehe:  

https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung -regionalentwicklung/regionalplan-ruhr/  

(Zugriff: 04/2022 ) 
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1.9-2 Grundsatz Anbindung an den ÖPNV  

Die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten oder die Aufstellung 

eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 

soll an Standorten erfolgen, die an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen sind 

oder zeitnah angeschlossen werden können. 

Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO, die aufgrund des Umfangs ihrer Verkaufsflächen 

oder der Art ihrer Sortimente ein besonders hohes Besucheraufkommen erwarten lassen, sollen 

an Standorten geplant werden, die an den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr angebun-

den sind oder zeitnah angeschlossen werden können. 

Wenn der Regionalplan Ruhr Rechtskraft erlangt, wird er den derzeit rechtskräftigen Gebietsent-

wicklungsplan (GEP) für den Regierungsbezirk M¿nster, Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, ablºsen. 

Der GEP f¿r den Regierungsbezirk M¿nster, Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, ist seit 2004 ver-

bindlich
9

. In Kapitel 3 wird folgendes Ziel zum Einzelhandel festgelegt:  

Ziel 5: Zukünftige Standorte für Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe und 

sonstige Handelsbetriebe, die die Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 BauNVO erfüllen, dürfen 

nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen errichtet werden. Dabei sind die Vorgaben des § 24 

Abs. 3 LEPro zu beachten. 

3.3 Regionales Einzelhandelskonzept für das Östliche 

Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche 

Das Regionale Einzelhandelskonzept für das Östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche 

(REHK) stellt mit seiner dritten Fortschreibung aus dem Jahre 2020 eine gemeinsam getragene 

Entscheidungsgrundlage zur Regelung der Einzelhandelsentwicklung in den Mitgliedskommunen 

dar. 

Das wesentliche Organ des REHK ist der begleitende Arbeitskreis (Plenum) , dem ð neben Dat-

teln ð weitere 23 Kommunen, fünf Industrie- und Handelskammern, drei Kreise, zwei Bezirksre-

gierungen sowie die Einzelhandelsverbände Westfalen-Münsterland, Westfalen-West und Ruhr-

Lippe sowie der Regionalverband Ruhr (RVR) angehören. Er dient als wichtige Informationsplatt-

form für regional- und stadtentwicklungsplanerische Fragestellungen im Zusammenhang mit der 

Einzelhandelssteuerung im Allgemeinen sowie im Kooperationsraum im Speziellen. Ziel der Ko-

operation ist eine abgestimmte Ansiedlungsplanung bei regional bedeutsamen Einzelhandelsvor-

haben in der Region. Dabei geht es nicht darum, den Wettbewerb zu verhindern. Vielmehr soll 

er einvernehmlich an Standorte gelenkt werden, die aus Sicht der Stadtentwicklung zu befür-

worten sind. Die beteiligten Kommunen haben dazu am 29. Juni 2001 eine entsprechende In-

terkommunale Vereinbarung  getroffen, die Grundlage des gemeinsamen Handelns ist. Sie um-

fasst folgende übergeordnete Zielsetzungen: 

 ̧ die Stärkung der innerstädtischen Zentren,  

 

9

  Der GEP für den Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt ăEmscher-Lippeò, wurde vom Regionalrat am 30. Juni 

2003 neu aufgestellt, mit Erlassen vom 30.04.2004 und 26.10.2004 genehmigt und im Gesetz- und Verord-

nungsblatt NRW, Nr. 39 vom 12.11.2004 bekanntgemacht. 
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 ̧ die Stärkung der Stadtteilzentren mit ihrer Grundversorgung,  

 ̧ die Anerkennung eines ergänzenden Versorgungsnetzes von Sondergebieten mit nicht zen-

trenrelevanten Angeboten an ausgewählten Standorten auch außerhalb der Zentren zu ak-

zeptieren und  

 ̧ eine aktive Flächenpolitik zur Lenkung der Investitionen an die städtebaulich geeigneten 

Standorte.  

Der Regionale Konsens bezieht sich bei der Abstimmung über regional bedeutsame Einzelhan-

delsvorhaben auf diese gemeinsamen Ziele zur Einzelhandelsentwicklung und auf die Bewertung 

regional bedeutsamer Vorhaben. Diese sollen nach vereinbarten Prüfkriterien beurteilt werden. 

Vor diesem Hintergrund werden auch bei der aktuellen Fortschreibung des Einzelhandelskon-

zeptes für die Stadt Datteln die Ziele, Grundsätze und Prüfkriterien des REHK zu beachtet. 

3.4 Einzelhandelserlass NRW 2021 

Mit seinen Hinweisen und Empfehlungen sowie den Definitions- und Interpretationshilfen einer-

seits, aber auch mit den zahlreichen Verweisen zu aktuellen obergerichtlichen und höchstrichter-

lichen Entscheidungen ist der am 31. Dezember 2021 in Kraft gesetzte Einzelhandelserlass des 

Landes NRW
10

 ein wichtiges Instrument für die Kommunen im Land. Denn ihnen kommt primär 

die Aufgabe zu, die Einzelhandelsentwicklung so zu steuern, dass ihre Zentrenstruktur und Nah-

versorgungssituationen nicht nur nicht geschwächt, sondern idealerweise gestärkt bzw. weiter-

entwickelt werden. Aber auch Betreiber und Grundstückseigentümer, Investoren und Projekt-

entwickler können von dem neuen Einzelhandelserlass profitieren, bietet er mit seinem umfas-

senden Ansatz einen höchst möglichen Grad an Planungs- und Investitionssicherheit. Nicht zu-

letzt soll der Einzelhandelserlass für die in diesem Zusammenhang tätigen Behörden, Verbände 

und Institutionen eine aktuelle und sachgerechte Beurteilungsgrundlage für die Vielzahl der 

möglichen Fragestellungen dienen.  

Das vorliegende Einzelhandelskonzept beachtet die relevanten Hinweise und Empfehlungen des 

neuen Einzelhandelserlasses NRW. 

 

10

  Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten in Nordrhein-

Westfalen (Einzelhandelserlass Nordrhein-Westfalen 2021). 
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4 Methodische Vorgehensweise 

Die vorliegende Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Datteln stützt sich so-

wohl auf die Ergebnisse aktueller primärstatistischer Erhebungen als auch auf sekundärstatisti-

sche Quellen. 

 ̧ Die primärstatistischen Erhebungen  bilden im Rahmen der Fortschreibung eine wichtige 

Datengrundlage und Berechnungsbasis, anhand derer eine sachgerechte und empirisch ab-

gesicherte Beurteilung derzeit aktueller und zukünftig anstehender Einzelhandelsansiedlun-

gen ermöglicht wird. In erster Linie zählt hierzu die erneute flächendeckende Vollerhebung 

aller Einzelhandelsunternehmen (inkl. Leerstände) im gesamten Dattelner Stadtgebiet sowie 

die Erhebung der Dienstleistungsbetriebe im zentralen Bereich. 

 ̧ Für die sekundärstatistischen Daten  wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Programme, 

Veröffentlichungen) zurückgegriffen, die in erster Linie dem interregionalen und intertempo-

rären Vergleich der für die Stadt Datteln gewonnenen Daten dienen. Dazu zählen insbeson-

dere auch verschiedene Kennziffern aus dem Bereich der Handelsforschung und hier vor al-

lem die einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern der IFH Köln GmbH. 

 ̧ Hinzu kommt eine auf einzelhandelsrelevante Belange ausgerichtete Erarbeitung und Beur-

teilung städtebaulicher und qualitativer Aspekte , die unter anderem die wesentlichen Kri-

terien zur Überprüfung der Definition und Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs 

i. S. d. §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO darstellen und 

somit auch planungsrechtlich zwingend erforderlich sind. Diese städtebauliche Analyse stellt 

eine qualitative Ergänzung der quantitativen Bausteine dar, so dass sich in der Gesamtschau 

(Angebotsanalyse, Städtebau und Nachfrageanalyse) ein auf den Untersuchungsgegenstand 

ausgerichtetes, detailliertes Bild zur Einkaufssituation in Datteln ergibt, welches die Grund-

lage für die Erstellung der konzeptionellen Bausteine darstellt. 

4.1 Angebotsanalyse 

Bestandserhebung 

Zur Analyse der Angebotssituation wurde im Juni 2021 eine flächendeckende Vollerhebung  des 

Dattelner  Einzelhandelsbestands (inkl. Leerstände) durchgeführt
11

. Die Vollerhebung basiert 

auf einer Begehung des gesamten Stadtgebiets bei gleichzeitiger Bestandsaufnahme und Kartie-

rung der Einzelhandelsbetriebe.  

Im Rahmen der Vollerhebung wurden die jeweils geführten Sortimentsgruppen und dazugehöri-

gen Verkaufsflächen der einzelnen Anbieter unter Zuhilfenahme lasergestützter Flächenerfas-

sungsgeräte ð soweit möglich bzw. vom Geschäftsinhaber / Filialleiter zugelassen
12

 ð erhoben 

und eine räumliche Zuordnung der Geschäfte vorgenommen.  

 

11

  Im Herbst 2021 wurde der Rewe-Markt in der StadtGalerie Datteln dauerhaft geschlossen. Dies wurde nachträg-

lich in den zugrundeliegenden Daten dieses Konzeptes berücksichtigt. 

12

  Sofern eine lasergestützte Messung nicht möglich war, wurden die Flächen abgeschritten bzw. geschätzt. 
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Der Erhebung liegt folgende Definition der Verkaufsfläche  zugrunde:  

Gemäß dem Urteil vom BVerwG vom 24.11.2005, 4 C 10.04 ist bei der Berechnung der Ver-

kaufsfläche die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch Schaufenster, 

Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegen-

stände und Freiverkaufsflächen soweit sie nicht nur vorübergehend zum Verkauf genutzt wer-

den.  

 ̧ Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, die vom Kunden zwar aus be-

trieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber die 

Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) und in dem das Personal 

die Ware zerkleinert, abwiegt und verpackt.  

 ̧ Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (einschließlich eines 

Bereichs zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials).  

 ̧ Flächen für die Pfandrücknahme sind gemäß aktueller Rechtsprechung (Urteil OVG NRW 

(AZ 7 B 1767 / 08) vom 06. Februar 2009) der Verkaufsfläche zuzurechnen soweit sie dem 

Kunden zugänglich sind. Für Kunden unzugängliche Lagerräume für Pfandgut gehören nicht 

zur Verkaufsfläche.  

 ̧ Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf denen für den Kunden nicht 

sichtbar die handwerkliche und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt sowie die 

(reinen) Lagerflächen. Abstellflächen für Einkaufswagen gehören, soweit sie außerhalb des 

Gebäudes gelegen sind, laut dem Urteil des OVG NRW (AZ 7 B 1767 / 08) vom 06. Februar 

2009 grundsätzlich nicht zur Verkaufsfläche.  

Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte Bewertungs-

grundlage zwingend erforderlich. Insbesondere mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung 

zum Thema Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist eine sehr dezidierte Be-

standserfassung erforderlich. So müssen insbesondere auch relevante Nebensortimente erfasst 

werden, die neben den klassischen Kernsortimenten zentrenprägende Funktionen einnehmen 

können. Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der Verkaufsflächen gewährleisten zu kön-

nen, wurden daher einzelne Sortimente (auf der Basis eines etwa 50 Sortimente umfassenden 

Erhebungsschlüssels) differenziert erfasst und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermit-

telt.  

Zwar legen wir bei der Erfassung der Verkaufsflächen einen sehr hohen Grad von Genauigkeit 

und Sorgfalt an, jedoch kann und soll diese Bestandserfassung nicht den Anspruch erfüllen, der 

z. B. an ein DIN-Flächenaufmaß anzulegen ist. 

In der sich anschließenden Auswertung werden die Sortimentsgruppen den in der folgenden Ta-

belle 1 dargestellten 17 Warengruppen zugeordnet. 
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Tabelle 1: Sortimentsspezifische Erhebungssystematik Junker+Kruse  

Warengruppe Sortiment  

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe  

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel 

Backwaren / Konditoreiwaren 

Fleischwaren 

Getränke 

Blumen (Indoor) / Zoo 

Blumen 

Topfpflanzen / Blumentöpfe und Vasen (Indoor) 

Zoologische Artikel, lebende Tiere 

Heim- und Kleintierfutter 

Gesundheit und Körperpflege 

pharmazeutische Artikel  

Drogeriewaren / Körperpflegeartikel, 

Kosmetikartikel / Parfümeriewaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren (PBS) / Zeitun-

gen / Zeitschriften / Bücher 

Bücher 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren, Büromaschinen 

Zeitungen / Zeitschriften 

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe  

Bekleidung Bekleidung 

Schuhe / Lederwaren 

Schuhe 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme 

Glas, Porzellan, Keramik (GPK) /  

Haushaltswaren  
Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung 

Hobbyartikel (inkl. Künstlerartikel / Bastelzubehör sowie  

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / Wolle) 

Musikinstrumente und Zubehör 

Spielwaren 

sonstige Babyartikel (Kinderwagen, Kindersicherheit) 

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen 

Campingartikel 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Reitsportartikel 

Sportartikel / -kleingeräte 

Sportbekleidung und Sportschuhe 

Sportgroßgeräte 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe  

Wohneinrichtung 

Bettwaren 

Matratzen 

Heimtextilien, Gardinen / Dekostoffe 

Teppiche (Einzelware) 

Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen, 

Wohndekorationsartikel 

Möbel Möbel 

Elektro / Leuchten 

Elektrogroßgeräte 

Elektrokleingeräte 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

Elektronik / Multimedia 
Bild- und Tonträger, Computer und Zubehör, Fotoartikel, Telekom-

munikation und Zubehör, Unterhaltungselektronik und Zubehör 

Medizinische und orthopädische Artikel Hörgeräte, Optik / Augenoptik, Sanitätsartikel 

Uhren, Schmuck Uhren / Schmuck 

Baumarktsortimente 

baumarktspezifisches Sortiment: 

Bodenbeläge, Eisenwaren und Beschläge, Elektroinstallationsmate-

rial, Farben / Lacke, Fliesen, Heizungs- und Klimageräte, Kamine / 

Kachelöfen, Rollläden / Markisen, Sanitärartikel, Tapeten, Installati-

onsmaterial, Maschinen / Werkzeuge 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Gartenmarktsortimente 

Gartenartikel und -geräte 

Pflanzen / Samen 

Sonstiges  

Erotikartikel 

Sammlerbriefmarken und -münzen 

Quelle: Zusammenstellung Junker+Kruse 
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Die in Anlehnung an die vorstehende Tabelle durchgeführte flächendeckende Vollerhebung des 

Dattelner Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet stellt eine wesentliche Grundlage zur Analyse 

und Bewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelsangebots sowohl auf gesamtstädti-

scher als auch auf Ebene einzelner Standortbereiche dar. 

Auf Basis der Verkaufsflächendaten der Einzelhandelsbetriebe sowie der im Rahmen der städte-

baulichen Analyse durchgeführten räumlichen Einordnung der Betriebe in verschiedene Lageka-

tegorien können die absatzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermittelt werden, die in die zu-

künftigen Handlungserfordernisse und planungsrelevanten Aussagen einfließen. Gleichzeitig ist 

diese detaillierte Vorgehensweise im Hinblick auf die im Rahmen dieses Konzepts zu erstellende 

ortstypische Sortimentsliste zwingend geboten (vgl. Kapitel 9.4). 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Einzelhandelsbetriebe den Lagekategorien zentrale Berei-

che, städtebaulich integrierte (Solitär-)Lagen, städtebaulich nicht integrierte Lagen zugeordnet, 

deren Merkmale in der nachstehenden Tabelle 2 erläutert werden: 

Tabelle 2: Definition von Lagekategorien  

Zentraler (Versorgungs)Bereich 

Zentrale Lagen zeichnen sich durch städtebauliche 

und funktionale Kriterien aus. Sie besitzen eine Ver-

sorgungsfunktion für ein über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus gehendes Einzugsgebiet. Kenn-

zeichnend ist in der Regel eine Multifunktionalität, 

d. h. Mischung von unterschiedlichen Nutzungen wie 

Einzelhandel und Dienstleistungen, aber auch Gastro-

nomie, Kultur und Freizeit sowie unterschiedlicher 

Betriebsformen und -größen. Zentrale Versorgungs-

bereiche sind schützenswert im Sinne der §§ 1 (6) Nr. 

4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB und § 11 (3) 

BauNVO. (siehe auch weitergehende Erläuterungen 

im Glossar) 

Beispiel: Innenstadt  

 

Städtebaulich integrierte (Solitär -)Lage 

Eine Legaldefinition des Begriffspaares der ăstªdte-

baulich integrierten Lageò existiert nicht. Im Sinne des 

Dattelner Konzepts werden hiermit Einzelhandelsbe-

triebe bezeichnet, die in das Siedlungsgefüge der 

Stadt Datteln integriert sind und einen unmittelbaren 

Bezug zu Wohnsiedlungsbereichen haben, in denen 

die Einzelhandelsdichte und -konzentration jedoch 

nicht ausreicht, um sie als zentralen Versorgungsbe-

reich zu bezeichnen. Konkret wurden alle Standorte 

als städtebaulich integriert eingestuft, deren direktes 

siedlungs- bzw. wohnstrukturelles Umfeld an mindes-

tens zwei Seiten von zusammenhängenden Wohn-

siedlungen geprägt ist, ohne dass städtebauliche Barri-

eren, wie z. B. Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen 

oder Bahngleise, den Standort von der Wohnsiedlung 

separieren und die fußläufige Erreichbarkeit ein-

schränken. 

Beispiel: Hagem 
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Städtebaulich nicht integrierte Lage  

Die nicht integrierte Lage umfasst sämtliche Stand-

orte, die nicht oder nur in geringem Maße im Zu-

sammenhang mit der Wohnbebauung stehen, z. B. 

Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfallstraßen bzw. 

Bundesstraßen und Pkw-kundenorientierten Stand-

orten (z. B. in Gewerbegebieten). 

Beispiel: Emscher-Lippe-Straße  

 

Quelle: Zusammenstellung Junker+Kruse; Kartengrundlagen Stadt Datteln (2021), Legende für Kartengrundlage im 

Anhang (S. 125) 

Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzdaten des Dattelner Einzelhandels werden nicht nur die 

ermittelte Verkaufsfläche pro Warengruppe und bundesdurchschnittliche Umsatzkennwerte für 

einzelne Branchen angesetzt, sondern vielmehr die konkrete Situation vor Ort mitberücksichtigt. 

Dazu zählen insbesondere die unterschiedliche Flächenproduktivität der Vertriebsformen, die 

spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillierten Ange-

botsstrukturen in Datteln. Diese werden schließlich auf den Verkaufsflächenbestand für die ein-

zelnen Warengruppen hochgerechnet. 

Definition ăNahversorgungò 

Der Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben zu verschiedenen Lagekategorien kommt insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund einer wohnungsnahen Grundversorgung eine hohe Bedeutung 

zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und kommunalen Daseinsvorsorge einen besonde-

ren Stellenwert einnimmt. 

Unter Nahversorgung oder wohnungsnaher Grundversorgung wird hier die Versorgung der Bür-

ger mit nahversorgungsrelevanten Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Be-

darfs verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden.  

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden die Warengruppen Nahrungs- und Genussmit-

tel, Gesundheit und Körperpflege, Papier / Büroartikel / Schreibwaren / Zeitungen / Zeitschrif-

ten / Bücher sowie Blumen (Indoor) / Zoo gezählt (s. o.). Ergänzt werden diese Warengruppen 

häufig durch weitere eher kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. In der Praxis 

und somit auch in diesem Einzelhandelskonzept wird als Indikator zur Einschätzung der Nahver-

sorgungssituation einer Stadt insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bzw. 

das Sortiment Lebensmittel herangezogen.  

Dabei kann es sehr unterschiedlich ausgestattete Nahversorgungsstandorte geben. Neben einer 

rein quantitativen Betrachtung sind vor allem räumliche und qualitative Aspekte (Erreichbarkeit 

und Betriebsformenmix) von Bedeutung, die ergänzend bei der Bewertung der Angebotssitua-

tion berücksichtigt werden. Geht es bei der qualitativen Betrachtung vor allem um die waren-

gruppenspezifische Angebotsstruktur und -vielfalt, wird bei der räumlichen Betrachtung die 

(fußläufige) Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. 
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Die kleinste Einheit der Nahversorgungsstandorte bilden solitäre Verkaufseinrichtungen in 

Wohngebieten, die eine fußläufig erreichbare, wohnstandortnahe Versorgung im Quartier ge-

währleisten sollen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben diesbezüglich ein 

Entfernungsmaß zwischen 500 und 1.000 m als akzeptierte Distanz herausgestellt. Aufgrund der 

spezifischen Situation und Siedlungsstruktur in Datteln wird eine Distanz von ca. 600 m als kriti-

sche Zeit-Weg-Schwelle für Fußgängerdistanzen definiert. 

Davon zu unterscheiden sind zentrale Versorgungsbereiche, die eine über die reine fußläufige 

Erreichbarkeit hinausgehende Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen für die Ge-

samtstadt einnehmen. Folgende Sortimente bzw. Dienstleistungsangebote können als relevant 

für die wohnungsnahe Nahversorgung bezeichnet werden: 

Tabelle 3: Angebotsbausteine der Nahversorgung  

ăidealtypischeò  

Ausstattung  

Nahrungs- und Genussmittel / Lebensmittel 

Brot und Backwaren 

Fleisch- und Wurstwaren 

Getränke 

Drogerie- und Körperpflegeartikel 

pharmazeutische Artikel  

Post, Bank 

Ärzte, Friseur, Lotto 

Zusatzausstattung  

Spirituosen, Tabakwaren 

Zeitungen, Zeitschriften 

Bücher, Schreibwaren 

Blumen 

Café, Gaststätte 

Reinigung, Reisebüro 

Quelle: Zusammenstellung Junker+Kruse 

4.2 Nachfrageanalyse 

Ein zweiter wichtiger Baustein der Grundlagenermittlung ist die Analyse der Nachfragesituation. 

Sie liefert ein umfassendes Bild über das aktuelle einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolumen der 

Dattelner Bevölkerung sowie der Region und ermöglicht in der Gegenüberstellung zur Ange-

botssituation Rückschlüsse über den aktuellen Angebots- und Leistungsstand des Einzelhandels. 

Sekundärstatistische Daten  

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzelhan-

delsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzureichend ab-

gesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statistischen Quellen 

keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfügung stehen, muss 

der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regionalisierung entspre-

chender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert 

werden.  

Entsprechende Werte werden u. a. jährlich von der IFH Köln GmbH oder der Gesellschaft für 

Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) Nürnberg herausgegeben. In der vorliegenden 

Untersuchung wird auf Daten der IFH Köln GmbH zurückgegriffen, die in Teilen modifiziert und 
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an den der Erhebung zugrunde gelegten Branchenschlüssel (vgl. dazu Tabelle 1) angepasst wur-

den. 

Diese sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern, die jährlich aktualisiert veröf-

fentlicht werden, vermitteln das Kaufkraftpotenzial einer räumlichen Teileinheit (Kommune) im 

Verhältnis zu dem des gesamten Bundesgebiets. Liegt der errechnete Wert unter dem Wert 100 

(Bundesdurchschnitt), so ist die Region durch ein um den entsprechenden Prozentsatz niedrige-

res Kaufkraftniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Liegt der lokalspezifi-

sche Wert über dem Indexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise höheres Kaufkraftni-

veau vor. 

Ergänzend zu den vorab beschriebenen Quellen bilden die Literaturanalyse, sekundärstatistische 

Materialien (u. a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und Veröffentlichungen) und sons-

tige Quellen (u. a. lokale Tageszeitungen) weitere wichtige Informationsgrundlagen der vorlie-

genden Untersuchung. 

Kundenherkunftserhebung  

Ein wichtiger Baustein zur Betrachtung der Nachfrageseite ist eine Kundenherkunftserhebung 

zur Bestimmung der räumlichen Ausdehnung des Einzugsbereichs des Einzelhandelsstandorts 

Datteln. Diese Erhebung wurde in Kooperation mit ausgewählten Einzelhändlern in Datteln 

durchgeführt. Hierzu wurden in einem Zeitraum von einer Woche im September 2021 in mehr 

als 30 teilnehmenden Einzelhandelsbetrieben unterschiedlicher Hauptbranche und Größenord-

nungen in Datteln (ausschließlich) der Wohnort (Gemeinde oder Postleitzahl) des jeweils zahlen-

den Kunden dokumentiert. Insgesamt wurden rund 4.800 Kunden erfasst.  

Hierdurch ergibt sich eine valide empirische Grundlage, die neben anderen Faktoren in die Be-

stimmung des aktuellen Einzugsgebiets der Stadt Datteln eingeflossen ist (vgl. Kapitel 6.3). 

4.3 Städtebauliche Analyse 

Die städtebauliche Analyse zielt darauf ab, aktuelle Stärken und Schwächen der Versorgungs-

standorte in Datteln im Kontext der Siedlungsstruktur zu erfassen. Dabei liegt ein Schwerpunkt 

der Betrachtungen auf dem zentralen Bereich. Auch im Einzelhandelskonzept von 2012 ist die 

Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs vorgenommen worden. Insgesamt wird dieser 

wie auch ggf. neue faktische oder perspektivische zentrale Versorgungsbereiche anhand einer 

transparenten und einheitlichen Bewertungsmatrix überprüft und entsprechend abgegrenzt, dies 

auch mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex. Grundlage hierfür 

bildet in jedem Fall auch eine aktuelle städtebauliche Analyse der einzelnen Standortbereiche. 

Durch die Lage im Zentrum einer Stadt bzw. eines Stadt- / Ortsteils sind für die Prosperität eines 

Zentrums neben dem Einzelhandelsprofil auch städtebauliche Belange und die Organisations-

struktur verantwortlich. Für eine tiefergreifende Analyse eines Geschäftszentrums sind daher ins-

besondere die Verknüpfung und die wechselseitigen Beeinflussungen der oben beschriebenen 

Themenbereiche Einzelhandel, Organisation und Städtebau von Belang. Nur dadurch ist auch 

gewährleistet, dass im abschließenden Schritt, bei der Erstellung des Einzelhandelskonzepts, die 

richtigen Maßnahmen für eine nachhaltige Aufwertung und Qualifizierung des Zentrums ge-

nannt werden. 
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Die Kriterien der städtebaulichen Analyse lauten wie folgt: 

­ Einzelhandelsdichte
13

  

­ Lage der Einzelhandelsmagneten 

­ Verteilung der Geschäfte 

­ Ausdehnung und Kontinuität der Einzelhandelslagen 

­ Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

­ Qualität und Erhaltungszustand des öffentlichen Raumes 

­ Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturellen Ein-

richtungen 

­ Einkaufsatmosphäre 

­ Räumliche und funktionale Beziehungen zwischen dem Zentrum und seiner Umgebung  

­ Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr 

Die städtebauliche Analyse ist ein wichtiger integraler Bestandteil des Einzelhandelskonzepts für 

die Stadt Datteln. Hierdurch können nicht nur Veränderungen seit der letzten Analyse bewertet 

werden, sie liefert auch die Grundlage zur Ableitung städtebaulicher Handlungsempfehlungen 

für die Einzelhandelsstandorte der Stadt. Gleichzeitig stellt sie aber auch einen unbedingt not-

wendigen Arbeitsschritt zur räumlichen Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs im Sinne 

der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), § 9 (2a) und 34 (3) BauGB und des § 11 (3) BauNVO dar. In diesem 

Zusammenhang ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Fixierung der räumlichen Ausdehnung 

eines Zentrums vor dem Hintergrund einschlägiger Rechtsprechung
14

 keine planerische ăAb-

grenzungs¿bungò, sondern ein notwendiger Schritt ist, um eine rechtssichere Grundlage für 

spätere Entscheidungen im Rahmen kommunaler Einzelhandelsentwicklungen zu bieten. 

4.4 Prozessbegleitung 

Wie die Erfahrungen gezeigt haben, ist die Umsetzung des besten Konzepts nur dann möglich, 

wenn es gelingt, die wesentlichen Akteure sowohl in den Erarbeitungsprozess mit einzubinden 

als auch ð auf einer breiteren Ebene ð allen Akteursgruppen (insbesondere Politik, lokale Kauf-

mannschaft, Verwaltung) die Konsequenzen ihres Handelns (mit und ohne Konzept) aufzuzei-

gen. Dies wird jedoch in der Regel nicht nur durch eine entsprechende Streuung des Konzepts 

erzielt, sondern vielmehr durch gezielte und persönliche Informationen und Diskussionen mit 

den Betroffenen.  

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Datteln wurde dementsprechend 

durch einen Lenkungskreis begleitet. Da das vom Gutachterbüro vorgelegte Einzelhandelskon-

zept eine Entscheidungsgrundlage darstellt, dessen Umsetzung nicht zuletzt auch von der Ak-

zeptanz der politischen Entscheidungsträger in der Stadt Datteln abhängt, wurden die politi-

schen Vertreter in den projektbegleitenden Lenkungskreis eingebunden. Zu den Mitgliedern des 

 

13

  Anteil der Einzelhandelsbetriebe im Vergleich zu anderen Nutzungsarten wie Gastronomie, Dienstleistungs- oder 

Wohnnutzungen im Erdgeschoss. Hauptlagen weisen in der Regel einen durchgehenden Einzelhandelsbesatz von 

ca. 90 bis 100 % auf. Bei geringeren Einzelhandelsdichten von 0 bis 25 % oder auch bei 25 bis 50 % ist demnach 

eine Dominanz anderer Nutzungen vorhanden. 

14

  vgl. dazu u. a. Urteile des BVerwG vom 11.10.2007 (AZ 4 C 7.07) sowie des OVG NRW vom 25.10.2007 (AZ 7A 

1059/06)  
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Lenkungskreises gehörten neben dem Gutachterbüro Vertreter folgender Institutionen bzw. 

Gremien: 

 ̧ Fraktion der CDU 

 ̧ Fraktion der SPD 

 ̧ Fraktion der Die Grünen 

 ̧ Fraktion der Die Linke 

 ̧ Fraktion der FDP 

 ̧ Fraktion der UBP 

 ̧ Bürgermeister der Stadt Datteln 

 ̧ Stadtplanung der Stadt Datteln 

 ̧ Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln 

 ̧ Kreisverwaltung Recklinghausen, Fachbereich E ð Ressort Planung und ÖPNV 

 ̧ Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 

 ̧ Handwerkskammer Münster 

 ̧ Handelsverband NRW Ruhr-Lippe e. V. 

Der Lenkungskreis tagte zwei Mal: am 25. August 2021 und am 09. November 2021. Hier wur-

den die Untersuchungsinhalte diskutiert und die jeweiligen Ergebnisse als Grundlage für die wei-

teren Arbeitsschritte abgestimmt.  

Darüber hinaus wurden die jeweiligen Zwischenstände der Bezirksregierung Münster (Dezernat 

35 ð Städtebau) und dem Regionalverband Ruhr (Referat Staatliche Regionalplanung) zur Verfü-

gung gestellt, deren Anregungen in dem vorliegenden Konzept berücksichtigt werden.  

Allen Teilnehmern sei für ihr Mitwirken und ihre konstruktive Mitarbeit an dieser Stelle aus-

drücklich gedankt. 
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5 Allgemeine Rahmenbedingungen und 

Trends der Einzelhandelsentwicklung 

Seit Jahrzehnten unterliegt der Einzelhandel einem ständigen Wandel. Neben den allgemeinen 

betriebstypischen Entwicklungen zeigt sich eine enorme Dynamik aufgrund eines Strukturwandels 

im Einzelhandel, welcher durch die Digitalisierung und den Onlinehandel hervorgerufen wird. Die 

Corona-Pandemie und deren Auswirkungen trifft den stationären Einzelhandel enorm und stellt 

ihn vor neue Herausforderungen. Nachfolgend werden wesentliche Entwicklungen  und Trends, 

welche zugleich einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung der städtischen Zentren 

und der räumlichen Einzelhandelsstruktur haben, skizziert.  

Standort - und Strukturentwicklungen im stationären Einzelhandel  

 ̧ Zwischen den Jahren 2010 und 2018 stieg die Gesamtzahl der Verkaufsfläche  in Deutsch-

land von rund 122 Mio. um ca. 3 % auf rund 125 Mio. m² an
15

. Die jährlichen Zuwachsra-

ten sind in den letzten Jahren jedoch gesunken und von 2018 auf 2019 stagniert.  

Abbildung 1: Umsatzentwicklung im Einzelhandel (20 09 bis 2020)  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: Statistisches Bundesamt; Handelsverband Deutschland; Umsatz im 

Einzelhandel im engeren Sinne in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2020 (Einzelhandelsumsatz im engeren 

Sinne = Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken) und Bundesverband E-Commerce 

und Versandhandel Deutschland e.V.: E-Commerce-Umsatz mit Waren in Deutschland in den Jahren 2000 bis 

2020; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/2021)  

 ̧ Der Umsatz im Einzelhandel konnte sich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 

erholen. Nach einem zwischenzeitlich rückläufigen Gesamtumsatz von rund 419 Mrd. Euro 

im Jahr 2009, wurde im Jahr 2019 ein Gesamtumsatz von rund 546 Mrd. Euro im deutschen 

Einzelhandel erzielt, was einem Zuwachs von rund 30 % entspricht. Infolge der Corona-

 

15

  Quelle: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); Entwicklung der Verkaufsfläche im Einzel-

handel in Deutschland in den Jahren 1970 bis 2019 (in Millionen m²), Abruf unter www. statista.de, (Zugriff: 

11/2021)  
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Pandemie kam es insgesamt zu massiven Umsatzrückgängen im stationären Einzelhandel, 

wodurch verschiedene Prognosen davon ausgegangen waren, dass die Umsatzentwicklung 

im stationären Einzelhandel insgesamt im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr stagniert bzw. 

leicht unter dem Vorjahresniveau liegen wird.
16

 Dabei kam es 2020 trotz der Lockdowns im 

stationären Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr zu einem Umsatzzuwachs von 487 auf 

rund 506 Mrd. Euro, was einer Steigerung von rund +4 % entspricht. Im gesamten Einzel-

handel konnte für das Jahr 2020 ein weiterer Umsatzzuwachs um rund 6 % auf rund 577 

Mrd. Euro generiert werden.
17

  

Abbildung 2: Umsatzentwicklung im Einzelhandel nach Branchen 2020 gegenüber dem 

Vorjahr  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: Statistisches Bundesamt, Umsatzentwicklung im Einzelhandel in 

Deutschland nach Branchen im Jahr 2020 (gegenüber dem Vorjahr); Abruf unter https://de.statista.com (Zu-

griff : 04/2021)  

 ̧ Dabei gibt es allerdings große Unterschiede in den einzelnen Warengruppen . Während in 

2020 in den innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung, Schuhe / Lederwaren aber auch Uh-

ren / Schmuck enorme Umsatzeinbußen von bis zu -20 % gegenüber dem Vorjahr verzeich-

net werden, erzielen u. a. der Lebensmitteleinzelhandel und der Bau- und Gartenbedarf Um-

satzzuwächse. Größter Gewinner der Krise ist gleichwohl der Internet- und Versandhandel. 

 

16

  Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE); Herbstpressekonferenz 22. September 2020; Abruf unter 

https://einzelhandel.de/presse/pressekonferenzen/12921-hde-herbstpk-2020 (Zugriff: 09/2020);  

Hahn Gruppe; 15. Retail Real Estate Report Germany 2020/202 1; Bergisch-Gladbach 

17

  Quelle: Statistisches Bundesamt; Handelsverband Deutschland; Umsatz im Einzelhandel im engeren Sinne in 

Deutschland in den Jahren 2000 bis 2020 (in Milliarden Euro); Abruf unter www. statista.de (Zugriff: 11/2021)  
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Abbildung 3: Zahl der Unternehmen im Einzelhandel 2009 bis 2019  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: Statistisches Bundesamt, Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in 

Deutschland in den Jahren 2002 bis 2019; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/ 2021) 

 ̧ Gleichzeitig ist die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe  jedoch weiter rückläufig. Zwischen 

2010 und 2019 sank die Zahl der Unternehmen im Einzelhandel von rund 375.600 um etwa 

10 % auf rund 339.000
18

. Die IFH Köln GmbH prognostiziert bis 2023 rund 80.000 Schlie-

ßungen im stationären Einzelhandel infolge der Corona-Pandemie
19

. Erste Unternehmen ha-

ben bereits Insolvenzverfahren eingeleitet, darunter die Warenhauskette Galeria Karstadt 

Kaufhof sowie bekannte Bekleidungsfilialisten wie Bonita, Esprit, Gina Tricot, Hallhuber und 

Promod. 

 ̧ Diese gegenläufigen Entwicklungen (von Umsatz und Anzahl der Betriebe) sind Merkmale 

einer fortschreitenden Konzentrationstendenz  im Einzelhandel: Insbesondere (zumeist 

großflächige) Fachmärkte, Discounter und Filialisten expandieren weiterhin deutlich. In der 

Folge steigt der Druck vor allem auf inhabergeführte Geschäfte, die, neben Umsatzeinbußen 

aufgrund eines erhöhten Wettbewerbsdrucks, auch unter Nachfolgeproblemen im Zuge des 

Generationenwechsels leiden. Während der nicht-filialisierte Fachhandel im Jahr 2010 noch 

einen Marktanteil von 21,6 % einnahm, lag dieser 2019 nur noch bei 15,5 %
20

. Super-

märkte und Discounter, Fachmärkte und der filialisierte Non-Food-Einzelhandel konnten ihre 

Marktposition hingegen weitgehend behaupten. 

Doch nicht nur inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte gerieten in der Vergangenheit 

 

18

  Quelle: Statistisches Bundesamt; Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in Deutschland in den Jahren 2002 bis 

2019; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/2021)  

19

  Quelle: IFH Köln GmbH, Der Coronaturbo: Geschäftsaufgaben und Onlinewachstum im Zeitraffer. Abruf unter 

https://www.ifhkoeln.de/der -coronaturbo-geschaeftsaufgaben-und-onlinewachstum-im-zeitraffer/  (Zugriff: 

11/2021)  

20

 Quelle: IfH Köln, Einzelhandelsumsatz in Deutschland nach Vertriebsformen in den Jahren 2000 bis 2019; Abruf 

unter www. statista.de (Zugriff: 11/ 2021) 
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zunehmend unter Druck. Neben der anhaltenden ăWarenhauskriseò war dies vor allem auch 

in Insolvenzen ehemals namhafter Filialisten (u. a. Woolworth, Wehmeyer, Schlecker) ables-

bar. 

Abbildung 4: Entwicklung der Marktanteile der Betriebsformen im deutschen Einzelhandel 

2010 bis 2019  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: IfH Köln, Einzelhandelsumsatz in Deutschland nach Vertriebsformen in 

den Jahren 2000 bis 2019; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/ 2021) 

 ̧ Die Zahl der Einkaufszentren ist hingegen weiter ð wenn auch langsamer ð gestiegen. Wa-

ren es im Jahr 2010 noch 428 Center mit einer Gesamtfläche von 13,5 Mio. m², existierten 

im Jahr 2021 schon 493 mit einer Gesamtfläche von 15,9 Mio. m².
21

 Dabei stehen neue 

Konzepte von Centern und neu entstehende Flächen dem Revitalisierungsbedarf von in die 

Jahre gekommenen Centern gegen¿ber. Hier sind es vor allem die ăkleinerenò Passagen und 

Einkaufszentren, die mindergenutzte Flächen, Leerstände, Gestaltungsmängel und Investiti-

onsstaus aufweisen und einen städtebaulichen Missstand in einzelnen städtischen Zentren 

darstellen. 

 ̧ In den 1980er und 1990er Jahren waren es vor allem ăklassischeò Fachmªrkte, Lebensmit-

telanbieter und Einkaufszentren, die durch Neuentwicklungen an peripheren Standorten für 

eine räumliche Angebotsverschiebung an Pkw-kundenorientierte Standorte mit hoher Flä-

chenverfügbarkeit (sog. sekundäre Standortnetz) sorgten und so mit den Angeboten in den 

Zentren in Konkurrenz traten. Wenngleich diesem Entwicklungstrend durch planerische 

Steuerung deutlich entgegengewirkt werden konnte, stehen häufig noch Standorte ohne Be-

zug zu gewachsenen städtebaulichen Zentren im Fokus der Betreiber und Projektentwickler. 

Neben den Lebensmitteldiscountern mit ihren wechselnden Aktionswaren  (in auch zentren-

relevanten Warengruppen wie Unterhaltungselektronik und Bekleidung) weisen auch Anbie-

ter mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten (wie beispielsweise Möbelfachmärkte) 

 

21

  Quelle: EHI Retail Institute e. V., EHI Shopping-Center Report 2021, S. 28, Köln 
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umfangreiche zentrenrelevante Randsortimentsangebote  (z. B. Glas, Porzellan, Keramik, 

Haushaltswaren) auf, die den Wettbewerbsdruck auf Anbieter in zentralen Versorgungsbe-

reichen erhöhen.  

Auch für Factory Outlet Center  entstehen deutschlandweit immer mehr Standorte. Diese 

konzentrierten Ansammlungen von Fabrikverkaufsläden zum Vertrieb von spezifischen Wa-

ren aus eigener Produktion an peripheren, verkehrsorientierten Standorten weisen in der Re-

gel weitreichende Einzugsbereiche und einen Angebotsschwerpunkt im Bereich Bekleidung 

und Schuhe auf. 

 ̧ Auf der anderen Seite positionieren sich einige ð üblicherweise großflächige Anbieter ð auch 

mit kleineren Betriebskonzepten  in vorzugsweise (hoch)verdichteten integrierten, zentra-

len Lagen. Dazu gehören Lebensmittelanbieter, aber auch Möbel- oder Baumärkte sowie 

Spielwaren- oder Sportfachmärkte. Andere Betreiber ziehen sich aus bestehenden Flächen 

zurück, wie beispielsweise Elektronikfachmärkte oder auch Warenhäuser (Umwandlung bis-

heriger Verkaufsfläche in Lagerfläche, Untervermietung, Gastronomienutzung, o. ä.). 

 ̧ Mit sich verändernden Betriebsformen und Konzepten treten auch ăneueò Kundenmag-

nete auf den Markt. Dazu gehören beispielsweise ausländische Konzerne, wie Primark, die 

mit großen Flächen städtische Zentren und Einkaufszentren prägen. Sie tragen zu einer deut-

lichen Erhöhung der Kundenfrequenz am Standort bei und beeinflussen das Qualitätsniveau. 

Da sie aber nicht ausschließlich zusätzliche Kaufkraft an den Standort ziehen, sondern ihren 

Umsatz auch aus Umsatzumverteilungen generieren, sind Auswirkungen auf umliegende 

Anbieter und in der Regel auch auf andere Zentren nicht auszuschließen. 

Steigender Wettbewerbsdruck durch E -Commerce
22

/ Onlinehandel  

 ̧ Im Zuge des Strukturwandels im Einzelhandel gewinnen ăneueò Vertriebs- und Absatzwege 

zunehmend an Bedeutung und stellen den stationären Einzelhandel vor besondere Heraus-

forderungen. Dazu gehört vor allem der Onlinehandel, der durch Vorteile, wie oftmals 

günstigere Preise, die direkte Vergleichbarkeit von Angeboten, die unmittelbare Verfügbar-

keit von Testberichten und / oder Kundenbewertungen, keine Bindung an Ladenöffnungs-

zeiten und / oder die Lieferung der bestellten Produkte ins Haus, besonders hervortritt. In 

der Folge weist dieser Vertriebsweg bundesweit stetig zunehmende Marktanteile auf, die 

durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich gewachsen sind: Der im Onlinehandel er-

zielte Einzelhandelsumsatz wuchs von rund 1 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf rund 59 Mrd. Euro 

im Jahr 2019 an. Bedingt durch die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschrän-

kungen des stationären Einzelhandels (=Lockdown) konnte der Einzelhandelsumsatz im On-

linehandel im Jahr 2020 sogar auf über 71 Mrd. Euro ansteigen.
23

 Gemessen an den insge-

samt im Einzelhandel erzielten Umsätzen entspricht dieser Wert 2020 einem relativen Um-

satzanteil von über 12 %. 

 

22

  ăEin Unternehmen betreibt E-Commerce, wenn es rechtsverbindliche Ein- oder Verkäufe über Websites oder au-

tomatisierten Datenaustausch (EDI) tätigt. Bezahlung und Auslieferung der Bestellungen müssen bei E-Commerce 

nicht im Bestellvorgang integriert sein.ò Definition des Statistischen Bundesamtes; Abruf unter www.destatis.de 

(Zugriff: 03/2020)  

23

  Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.: E-Commerce-Umsatz mit Waren in 

Deutschland in den Jahren 2000 bis 2020; Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/2021 
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Abbildung 5: Online -Umsätze von ausgewählten Warengruppen 2019 und 2020  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland 

e.V.: Warengruppen im Online-Handel nach dem Umsatz in Deutschland in den Jahren 2018 bis 2020; 

Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 11/2021)  

Wesentlichen Anteil an der Umsatzentwicklung haben die üblicherweise als zentrenrelevant 

eingestuften Sortimente aus dem Bereich Bekleidung mit 16 Mrd. Euro im Jahr 2020, gefolgt 

von Sortimenten aus dem Elektronikbereich mit 14,7 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 5). Es zeigt 

sich aber, dass während der Corona-Pandemie in all diesen Warengruppen Umsatzzuwächse 

im Onlinehandel generiert wurden.  

Eine prägende Entwicklung sind die sogenannten Multi-Channel-Konzepte. Dabei erfolgt 

eine Verknüpfung von verschiedenen Handelsformaten, beispielsweise von stationärem Ein-

zelhandel und E-Commerce, d. h. der stationäre Handel geht online oder ein bisher nur on-

line agierender Händler geht ins stationäre Geschäft. Ziel ist es, durch eine Verbindung un-

terschiedlicher Kanäle ein breites Kundenspektrum zu erreichen. Der Kunde hat bei diesem 

Konzept beispielsweise die Möglichkeit, sich im stationären Einzelhandel über ein bestimm-

tes Produkt zu informieren, um es daraufhin im Online-Shop käuflich zu erwerben oder ein 

online erworbenes Produkt im stationären Handel umzutauschen oder zurückzugeben. 

Spezifische Entwicklungstrends in der Nahversorgung  

Im Bereich der Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln und Drogeriewaren zeigen sich 

spezifische Entwicklungen:  
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 ̧ Auf der einen Seite beleben neue Handelsformate  den Markt; dazu gehören kleinere For-

mate von Lebensmittelanbietern in gut frequentierten städtischen Zentren oder Bring-

dienste - gekoppelt mit dem Onlinehandel. 

 ̧ Auf der anderen Seite steigen ð vorzugsweise außerhalb zentraler Lagen ð die Marktzu-

trittsgrößen  bzw. werden entsprechend von Investoren und Betreibern nachgefragt. Grö-

ßere Märkte generieren einen größeren ð in der Regel über die reine Nahversorgung hinaus-

gehenden ð Einzugsbereich. Dies impliziert eine Veränderung der Versorgungsnetzstruktur 

aufgrund wettbewerblicher bzw. städtebaulicher Auswirkungen. Es findet eine Netzausdün-

nung zu Lasten der fußläufigen Erreichbarkeit statt, die Qualität der wohnungsnahen Grund-

versorgung kann nicht mehr aufrechterhalten werden bzw. die Funktion ăkleinererò Zentren 

in denen Lebensmittelanbieter einen wichtigen, funktionstragenden Anker darstellen, wird 

beeinträchtigt. 

 ̧ Onlinehandel oder Bringdienste können diese entstehenden Lücken nur sehr eingeschränkt 

schließen, da es vor dem Hintergrund der Erhaltung der Zentren nicht allein um die Versor-

gung mit Lebensmitteln und Drogeriewaren geht, sondern auch um Synergien mit anderen 

Funktionen (Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie). 

Folgende, durch die Corona -Pandemie ausgelöste oder verstärkte Trends im Einzelhandel 

lassen sich bereits beobachten:  

 ̧ Es gibt zunehmend Online-Plattformen auf lokaler / regionaler Ebene . Diese aufgebauten 

lokalen / regionalen Online-Plattformen werden diesen Absatzweg dem inhabergeführten 

Einzelhandel ănªherbringenò.  

 ̧ Insgesamt wird die Verknüpfung  von stationärem Einzelhandel und Onlinehandel zuneh-

men. Dadurch werden Multi-Channel-Konzepte für den stationären Einzelhandel wichtiger 

denn je. 

 ̧ Die Bedeutung und Wertschätzung  sowohl des stationären Einzelhandels ð über die einfa-

che Versorgung mit Gütern hinaus ð als auch der Innenstädte bzw. Zentren als Treff- /  

Einkaufs- /  Lebensmittelpunkte wird zunehmen. Das bestätigt eine Umfrage des Unterneh-

mens Bonial zum Einfluss von Corona auf das Kaufverhalten und die Entwicklung des inner-

städtischen Handels. Demnach kaufen mehr als 40 % der Befragten nun häufiger im lokalen 

Einzelhandel als vor der Corona-Pandemie und knapp 90 % der Befragten ist eine lebendige 

Innenstadt wichtig.
24

 

Konsequenzen der Entwicklungen für die räumliche Planung  

Die aufgeführten strukturellen und räumlichen Angebotsverschiebungen in Verbindung mit den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die räumliche Planung im Allgemeinen sowie in der 

Stadt Datteln im Besonderen weiterhin vor große Herausforderungen:  

 ̧ Die Nachfrage nach Standorten außerhalb von Zentren oder in peripheren Lagen im 

Randbereich der Zentren  hält nach wie vor an. Angesichts steigender Flächenansprüche 

vieler Betriebskonzepte passen diese vermeintlich nicht in vorhandene, gewachsene 

 

24

  Quelle: Bonial International GmbH; Exklusive Umfrage: 90 Prozent der Deutschen ist eine lebendige Innenstadt 

wichtig; Abruf unter https://www.bonial.com/de/pressemitteilungen /exklusive-umfrage/ (Zugriff: 09/2020)  
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Siedlungsstrukturen. Die überwiegend dichten, kleinteiligen und manchmal auch historischen 

oder denkmalgeschützten Bebauungsstrukturen in städtischen Zentren können die Flächen-

ansprüche heutiger Betriebsformen nur bedingt bzw. nur mit erheblichen Eingriffen (Umbau-

maßnahmen wie Zusammenlegungen, Erweiterungen, Umnutzungen etc.) erfüllen. 

 ̧ Durch überdimensionierte Einzelhandelsbausteine sowohl innerhalb und vor allem auch au-

ßerhalb der Zentren droht weiterhin eine zunehmende Standortkonkurrenz . Dabei sind es 

speziell die zentren- sowie nahversorgungsrelevanten Warenangebote, die für die Funkti-

onsfähigkeit der städtischen Zentren Beeinträchtigungen mit sich bringen können. Eine be-

sondere Bedeutung kommt dabei den Randsortimenten großflächiger Anbieter mit nicht 

zentrenrelevanten Kernsortimenten in dezentralen Lagen zu (z. B. Möbelanbieter). 

 ̧ Aufgrund eines Rückgangs der Betriebszahlen sowie einer sinkenden Angebotsbreite und -

qualität des Einzelhandels droht ein Funktionsverlust gewachsener Zentren,  der aufgrund 

der bestehenden Multifunktionalität nicht nur den Einzelhandel betrifft. Das kann sich durch 

uniforme und zumeist kurzlebige Geschäftstypen manifestieren. Besonders kleinere Zentren 

sind einem Wettbewerbsdruck durch hybride Angebotsformen an Konkurrenzstandorten, 

vor allem auch außerhalb der Zentren, ausgesetzt. Die (Folge-) Nutzung von Leerständen 

und entstehende Brachflächen stellen immer wieder eine besondere Herausforderung dar, 

ebenso wie die sinkende Individualisierung des Einzelhandels und damit letztlich auch der 

Individualität der Städte. 

 ̧ Wachsende Betriebsgrößen, Konzentrationstendenzen und in Teilen auch eine zunehmende 

Bedeutung des Onlinehandels auf der einen Seite sowie Angebotsverschiebungen an nicht 

integrierte Standorte auf der anderen Seite bewirken vor allem im Lebensmitteleinzelhandel 

sowie auch im Handel mit Drogeriewaren eine zunehmende Ausdünnung des Nahversor-

gungsnetzes mit einer Verschlechterung der (fußläufigen) Erreichbarkeit von Versorgungs-

standorten. Dies betrifft nicht nur ländlich strukturierte Räume, sondern auch kleinere bzw. 

dünner besiedelte Stadt- und Ortsteile in größeren Städten. 

 ̧ Ein kommunales Einzelhandelskonzept  ist ein langfristig angelegtes Steuerungsinstrument 

für die Einzelhandels- und Stadtentwicklung, welches in regelmäßigen Abständen überprüft 

und aktualisiert wird (etwa alle fünf Jahre). Auf Grundlage einer Status-Quo-Analyse der 

Angebots- und Nachfrageseite werden mittelfristige Entwicklungsprognosen getroffen und 

übergeordnete Entwicklungsziele und Maßnahmen definiert.  Ein Ende aller Maßnahmen (u. 

a. Maskenpflicht) scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Dezember 2021) nicht seriös prog-

nostizierbar zu sein. Mittelfristige Prognosen sind aufgrund der ungewissen Dauer der Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Auswirkungen 

derzeit nicht zuverlässig möglich. Das gilt sowohl für die Angebots- als auch für die Nachfra-

geseite. Gleichwohl ist der Einzelhandel in erheblichem Ausmaß betroffen. 
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6 Nachfrageseitige Rahmenbedingungen 

Nachstehend folgt zur grundsätzlichen Einordnung der Einzelhandelssituation in der Stadt Dat-

teln eine Übersicht der aktuellen Rahmenbedingungen, die sich direkt oder indirekt auf die Posi-

tionierung, kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch die Prosperität des Einzelhandels-

standorts Datteln auswirken können.  

6.1 Standortrelevante Rahmenbedingungen 

Rolle in der Region und verkehrliche Anbindung  

Die Stadt Datteln mit ihren rund 36.000 Einwohnern liegt im Nordwesten Nordrhein-Westfalens 

im Kreis Recklinghausen. Sie befindet sich im Norden des Ruhrgebiets und gehört zur Metropole 

Ruhr. Landesplanerisch ist der Stadt Datteln die Versorgungsfunktion eines Mittelzentrums zu-

gewiesen. 

Karte 1: Lage der Stadt Datteln  in der Region 

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Kartengrundlagen: © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA 

Bis auf das Grundzentrum Olfen ist Datteln ausschließlich von Mittelzentren umgeben. Dazu ge-

hören Haltern am See, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen, Castrop-Rauxel und Waltrop. Die 

nächstgelegenen Oberzentren sind die Städte Dortmund und Bochum in rund 15 bis 20 km 

http://www.openstreetmap.org/
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Entfernung. Die Stadt Datteln konkurriert als Wirtschaftsstandort vor allem mit den benachbar-

ten Mittelzentren in der Region.  

Durch eine gute verkehrliche Anbindung werden die räumlich-funktionalen Verflechtungen Dat-

telns mit der Region begünstigt. Datteln ist durch die Autobahn A 2 in Ost-West-Richtung (Ber-

lin ð Hannover ð Oberhausen) und die B 235 (Bochum / Witten ð Lüdinghausen), die von Süden 

nach Norden durch die Dattelner Kernstadt verläuft, zu erreichen. 

Eine direkte Anbindung Dattelns an das Netz der Deutschen Bahn besteht nicht. Ein Buslinien-

netz bietet Verbindungen innerhalb Dattelns und in benachbarte Orte der Region. Der Busbahn-

hof befindet sich zentral in der Dattelner Innenstadt. Die Bahnhöfe Recklinghausen und Cas-

trop-Rauxel sind mit dem Pkw und Regionalbussen in rund 20 bis 30 Minuten zu erreichen.  

Die Stadt Datteln ist ein wichtiger Standort für die Binnenschifffahrt, denn hier treffen die vier 

Kanäle Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal und Datteln-Hamm-Ka-

nal zusammen. Eine große Bedeutung als Freizeit- und Naherholungsstandort hat die Stadt Dat-

teln aufgrund der ausgedehnten Waldgebiete in der Haard, die Teil des Naturparks Hohe Mark 

ist. 

Siedlungsstruktur und Bevölkerungsverteilung  

Das Dattelner Stadtgebiet umfasst rund 66 km² und gliedert sich in 22 statistische Bezirke, die 

für eine Vergleichbarkeit mit dem Einzelhandelskonzept 2012 in drei Raumeinheiten aufgeteilt 

werden. In der folgenden Tabelle 4 werden die Einwohner sowie deren Anteile an der Gesamt-

bevölkerung dargestellt. 

Tabelle 4:  Datt elner Stadtgliederung  mit Einwohnerzahlen  

Statistischer Bezirk / Raumeinheit  Einwohner Anteil  

Stadtmitte 5.895 16 % 

Beisenkamp 2.569 7 % 

Hachhausen 6.167 17 % 

Hagem 4.598 13 % 

Hötting 3.389 9 % 

Natrop 416 1 % 

Schwakenburg 743 2 % 

Datteln -Kernstadt  23.777  66 % 

Dümmer 3.314 9 % 

Emscher-Lippe 806 2 % 

Horneburg 1.553 4 % 

Meckinghoven 3.221 9 % 

Datteln -Süd 8.894  25 % 

Ahsen 1.155 3 % 

Bauerschaften* 1.421 4 % 

Im Winkel 727 2 % 

Datteln -Nord 3.303  9 % 

Gesamt 35.974   

*dazu gehören Bauerschaft Bockum, Bauerschaft Hachhausen. Bauerschaft Hagem, Bauerschaft Klostern, Bauerschaft 

Losheide, Bauerschaft Löringhof, Bauerschaft Natrop, Bauerschaft Ostleven und Bauerschaft Pelkum 

Quelle: Stadt Datteln, Stand: 31.12.2020 (Hauptbewohner) 
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Das Stadtgebiet ist geprägt durch einen zusammenhängenden, südlich gelegenen Siedlungskör-

per sowie mehrere dispers gelegene, ländlich geprägte Bauerschaften (vgl. Karte 2). Den Sied-

lungsschwerpunkt bildet die Dattelner-Kernstadt, wo sich mit der Stadtmitte, Hachhausen und 

Hagem die größten statistischen Bezirke befinden. In der Dattelner Kernstadt leben mit 

23.800 Einwohnern zwei Drittel der Einwohner Dattelns. Ein Viertel der Bevölkerung wohnt im 

südlichen Dattelner Stadtgebiet (Datteln-Süd). Im übrigen, dörflich strukturierten Stadtgebiet 

(Datteln-Nord) lebt mit rund 10 % nur ein relativ kleiner Teil der Dattelner Einwohner. 

Karte 2:  Siedlungs- und Stadtstruktur Datteln  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse; Kartengrundlagen Stadt Datteln 2021; Legende für Kartengrundlage im Anhang 

(S. 125) 

6.2 Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in Datteln 

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation wird auf sekundärstatistische Rahmendaten der 

IFH Köln GmbH zurückgegriffen. Diese werden durch die IfH-Marktforschung bundesweit er-

mittelt und aktuell fortgeschrieben. Anhand der Bevölkerungszahlen und 
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einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet vorhandene Kaufkraftpo-

tenzial im Einzelhandel gesamt und nach Warengruppen ermitteln. 

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial stellt sich für die Stadt Datteln folgendermaßen 

dar: 

Tabelle 5:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale in Datteln  

Warengruppe  

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial  

der Datt elner Wohnbevölkerung  

Pro Kopf  

(in Euro / Jahr) 

Gesamt 

(in Mio. Euro) 

Nahrungs- und Genussmittel 2.549 91,7 

Blumen (Indoor) / Zoo 122 4,4 

Gesundheit und Körperpflege 439 15,8 

PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 159 5,7 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 3.268 117,6 

Bekleidung 439 15,8 

Schuhe / Lederwaren 119 4,3 

GPK / Haushaltswaren 107 3,9 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung  136 4,9 

Sport und Freizeit 205 7,4 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 1.006 36,2 

Wohneinrichtung 161 5,8 

Möbel 384 13,8 

Elektro / Leuchten 188 6,8 

Elektronik / Multimedia 423 15,2 

Medizinische und orthopädische Artikel 82 2,9 

Uhren / Schmuck  67 2,4 

Baumarktsortimente 508 18,3 

Gartenmarktsortimente 114 4,1 

Überwiegend langfristiger Bedarf 1.925 69,2 

Sonstige 251 9,0 

Gesamt 6.451  232,1  

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung nach IFH Köln GmbH, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2021, Köln, 2021 

Insgesamt beträgt das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial für Datteln  rund 232 Mio. 

Euro (2021). Die Verbrauchsausgaben in den Warengruppen sind dabei unterschiedlich ausge-

prägt. Auf die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel entfällt mit rund 92 Mio. Euro bzw. 

rund 40 % der höchste Anteil am gesamten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial. Mit 

deutlichem Abstand folgen die Warengruppen Baumarktsortimente (rund 18 Mio. Euro bzw. 

8 %), Bekleidung (rund 16 Mio. Euro bzw. 7 %), sowie Gesundheit und Körperpflege (rund 
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16 Mio. Euro bzw. 7 %). Weitere monetär bedeutsame Warengruppen sind Elektronik / Multi-

media und Möbel. 

Diesem monetären Kaufkraftpotenzial liegt ð unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen ð das 

örtliche Kaufkraftniveau der Stadt Datteln zu Grunde. Die sogenannte einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vorhandenen einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraft pro Einwohner zur einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. 

Dabei gibt sie die Abweichung der einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Kaufkraft in Datteln vom 

Bundesdurchschnitt (=100) an. Derzeit ergibt sich in Datteln eine einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennziffer  von 95,7 , d. h. das Kaufkraftniveau der Dattelner Bevölkerung liegt um 

rund 4 % unter dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zum Jahr 2012 (KKZ: 96,1) ist das Kauf-

kraftniveau überwiegend konstant. Dagegen ist das absolute Kaufkraftvolumen um rund 21 % 

gestiegen.
25

 

Karte 3:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern im regionalen Vergleich 

(2021) 

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse nach IFH Köln GmbH ð Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2021 

Im regionalen Vergleich  wird deutlich, dass die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern der 

nördlich von Datteln gelegenen Kommunen über dem Bundesdurchschnitt liegen, wie Datteln, 

Olfen und Lüdinghausen. Die Kommunen südlich von Datteln und Datteln selbst erreichen da-

gegen Werte unterhalb des Bundesdurchschnitts. 

 

25

  Auf Basis von BBE-Marktforschung-Daten ergab sich 2012 anhand der damaligen Bevölkerungszahl ein einzelhan-

delsrelevantes Kaufkraftvolumen von rund 184 Mio. Euro. (Quelle: BBE Handelsberatung (2012): Konzept ð Zent-

rale Versorgungsbereiche in Datteln. Köln. S. 29) 
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6.3 Einzugsgebiet des Einzelhandels in Datteln 

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität im Rahmen der Versorgung mit 

insbesondere mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche Austauschbezie-

hungen zwischen Einzelhandelszentren und Wohnorten der Nachfrager. Im Zuge zunehmender 

Mobilitätsanforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfernungswiderstände sowohl für das Ein-

kaufen als auch für die Funktionen Arbeit, Dienstleistungsinanspruchnahme und Freizeitgestal-

tung in Kauf genommen. Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen 

Raum-Zeit-Distanzen (Entfernung zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kunden abnimmt, 

diese aufzusuchen, weil wiederum andere Zentren bzw. Standorte geringere Raum-Zeit-Distan-

zen aufweisen. Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert schließlich ein Einzugsge-

biet. 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient zum einen als Indikator zur Bewertung der derzeiti-

gen Ausstrahlungskraft des Einzelhandels in Datteln, zum anderen als Grundlage zur Ermittlung 

des externen Nachfragepotenzials. Neben der regionalen Wettbewerbssituation, siedlungsräum-

licher, verkehrlicher sowie sozioökonomischer Rahmenbedingungen fließen hier auch die Ergeb-

nisse der Kundenherkunftserhebung (vgl. Kapitel 4.2) ein. Die dort ermittelten Kundenzahlen 

wurden in Relation zur Bevölkerungszahl des jeweiligen Herkunftsortes gesetzt, um die verhält-

nismäßige Bedeutung der Kreisstadt Datteln als Einkaufsort ermitteln zu können. Auf Grundlage 

dieser sogenannten ăKundenherkunftskoeffizientenò sowie unter Ber¿cksichtigung der Raumwi-

derstände und der Einordnung bzw. Bewertung von Konkurrenzstandorten lässt sich das Ein-

zugsgebiet der Kreisstadt Datteln wie folgt abgrenzen: 

Karte 4:  Einzugsbereich des Dattelner  Einzelhandels 

  

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Kartengrundlagen: © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA 

http://www.openstreetmap.org/
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Kerneinzugsgebiet 

Als Kerneinzugsgebiet  für den Einzelhandel in Datteln bietet die Stadt Datteln mit ihren gesam-

ten Stadtteilen und Bauerschaften selbst ein Kundenpotenzial von rund 36.000 Einwohnern. 

59 % und damit mehr als die Hälfte der während der Kundenherkunftserhebung befragten Kun-

den stammen aus diesem Kerneinzugsgebiet.  

Näheres Einzugsgebiet 

Dem näheren Einzugsgebiet (oder Naheinzugsgebiet) werden in der Regel Kommunen zuge-

ordnet, die in direkter Nachbarschaft zur Untersuchungskommune liegen. Dazu zählen mit ei-

nem Kundenpotenzial von insgesamt mehr als 73.000 Einwohnern Olfen, Waltrop und Oer-Er-

kenschwick.  

Das Kundenpotenzial entspricht einem Anteil von 23 % des gesamten Einzugsgebietes. Einzelne 

Betriebe in Datteln, wie beispielsweise Magnetbetriebe an verkehrsgünstigen Standorten, kön-

nen dabei aber auch deutlich überdurchschnittliche Werte aufweisen. 

Ferneinzugsgebiet 

Das Ferneinzugsgebiet umfasst all diejenigen Besucher und Kunden, die zwar den Einzelhandel 

in Datteln mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufsuchen, jedoch auch räumliche Einkaufsorien-

tierung auf andere Standorte aufweisen und nicht hauptsächlich auf den Einzelhandel in Datteln 

ausgerichtet sind. Dabei handelt es sich um Städte und Gemeinden, die sich an jene des näheren 

Einzugsgebietes anschließen. Das Kundenpotenzial entspricht einem Anteil von etwa 13 % des 

gesamten Einzugsgebietes.  

Streueinzugsgebiet 

Das Streueinzugsgebiet umfasst wiederum all diejenigen Besucher und Kunden, die keiner der 

oben genannten Städte zugeordnet werden können und die den Einkaufsstandort Datteln nicht 

regelmäßig aufsuchen (z. B. Reisende, Touristen etc.). Als sogenannte Streuumsätze des Einzel-

handels werden ăZufallskªufeò durch Personen von auÇerhalb des eigentlichen Einzugsgebietes 

bezeichnet. 6 % der ermittelten Kunden des Dattelner Einzelhandels kommen aus diesem Streu-

gebiet.  

Insgesamt konnte durch die Kundenherkunftserfassung im September 2021 das Einzugsgebiet 

aus dem Einzelhandelskonzept von 2012 weitestgehend bestätigt werden. Während der über-

wiegende Anteil der Kunden erwartungsgemäß aus dem Stadtgebiet Dattelns selbst stammt, ist 

auch für die Umlandgemeinden ein beachtlich hoher Anteil zu konstatieren, der die regionale 

Bedeutung des Einzelhandelsstandorts Datteln unterstreicht. 
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7 Aktuelle Angebotssituation in Datteln 

Unter Berücksichtigung der im vorstehenden Kapitel beschriebenen standortrelevanten Rahmen-

bedingungen werden im Folgenden die Einzelhandelsstandorte und Einzelhandelsstrukturen in 

der Stadt Datteln unter einzelhandelsrelevanten und städtebaulichen Gesichtspunkten analysiert. 

Hierfür wird zunächst ein gesamtstädtischer Betrachtungsbogen gespannt, bevor in einem ver-

tiefenden Schritt eine räumliche Differenzierung sowie eine Betrachtung der Grundversorgungs-

situation im Stadtgebiet erfolgen. 

Um die Entwicklung des Einzelhandelsbesatzes vergleichbar darstellen zu können, basieren die 

nachfolgenden Erläuterungen zur räumlich-funktionalen Angebotsstruktur auf dem beschlosse-

nen Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2012. Das heißt: Der zentrale Versorgungsbereich In-

nenstadt wurde entsprechend seiner damaligen Funktion und Abgrenzung in die Analyse einge-

stellt. Im Rahmen der Fortschreibung ist es allerdings möglich, dass sich ð entsprechend der zwi-

schenzeitlich erfolgten einzelhandelsrelevanten Entwicklungen ð Veränderungen in der räumli-

chen Abgrenzung ergeben haben. 

7.1 Einzelhandelsrelevante Kennziffern in Datteln 

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlage aus der sortimentsspezifischen flächendeckenden 

Erhebung aller Anbieter können differenzierte Aussagen zur Versorgungssituation in Datteln ge-

troffen werden. Die wesentlichen Kennwerte des Einzelhandels in Datteln stellen sich zum Erhe-

bungszeitpunkt wie folgt dar: 

 ̧ Es bestehen insgesamt 203 Betriebe des Einzelhandels im engeren Sinne (d. h. ohne KFZ- 

und Brennstoffhandel, vgl. Kapitel 2) mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 82.700  m² . 

Seit 2012 ist somit über alle Warengruppen ein Verkaufsflächenzuwachs von knapp 

23.700 m² (+ 29 %) bei einer leicht gestiegenen Anzahl an Einzelhandelsbetrieben (2012: 

183 Betriebe) festzustellen. Hier spiegeln sich u. a. einzelne Veränderungen im Bestand (z. B. 

die Revitalisierung des Hertie-Warenhauses und des Ellerman Centers zur heutigen StadtGa-

lerie) sowie methodische Änderungen wider.
26

 

 

26

  Im Laufe der Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes wurde der Rewe-Markt in der Innenstadt von Datteln 

(StadtGalerie) geschlossen, was in den Analysedaten dieses Berichtes bereits berücksichtigt ist.  
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Abbildung 6: Warengruppenspezifische Verkaufsflächen in Datteln  (in m²)  

 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 

 ̧ Quantitative Angebotsschwerpunkte  liegen in Datteln in den flächenintensiven Waren-

gruppen Bau- und Gartenmarktsortimente  (insgesamt rund 35.600 m² Verkaufsfläche) so-

wie in der nahversorgungsrelevanten Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel  (rund 

12.900 m² Verkaufsfläche). Auch die innerstädtische Leitbranche Bekleidung weist mit rund 

9.000 m² Verkaufsfläche eine hohe quantitative Bedeutung auf. 

 ̧ Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb  beträgt 408 m²  und ist gegenüber 2012 

(322 m²) gestiegen. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten aus vergleichbaren Erhe-

bungen des Büros Junker+Kruse in anderen Städten mit 25.000 bis 50.000 Einwohnern 

(280 m²)
27

 ist der Wert als überdurchschnittlich zu bewerten. 

 ̧ Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung  beträgt 2,30 m²  pro Einwohner und 

rangiert damit ð losgelöst von branchenspezifischen Betrachtungen ð über dem bundesdeut-

schen Durchschnittswert von rund 1,5 m² pro Einwohner. Im interkommunalen Vergleich 

liegt dieser Wert über dem Durchschnitt (zum Vergleich: Der diesbezügliche Durchschnitts-

wert aller Kommunen mit 25.000 bis 50.000 Einwohnern aus der bundesweiten Jun-

ker+Kruse Datenbank beträgt rund 2,02 m²). In der Gegenüberstellung zur letzten Erhebung 

(1,66 m²) ist der Wert gestiegen. 

In einem warengruppenspezifischen Vergleich der einwohnerbezogenen Verkaufsflächenaus-

stattungsgrade zu Kommunen ähnlicher Größenordnung zeigen sich aus rein quantitativer Sicht 

 

27

 Quelle: Junker+Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 Einwoh-

nern (n=45)  
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in den Warengruppen Bekleidung, Sport und Freizeit sowie Bau- und Gartenmarktsortimente in 

überdurchschnittlichen Angebotsausstattungen. Unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstat-

tungen zeigen sich am ehesten in der nahversorgungsrelevanten Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel, den zentrenrelevanten Warengruppen Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren 

und Elektronik / Multimedia sowie in der nicht zentrenrelevanten Warengruppe Möbel. 

Tabelle 6:  Einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattungen im Vergleich  

Warengruppe  

Datteln  

(rund 36.000 

Einwohner) 

Kommunen mit  

25.000 - 50.000  

Einwohnern  

(Durchschnitt) 

Nahrungs- und Genussmittel 0,36 0,44 

Blumen (Indoor) / Zoo 0,10 0,07 

Gesundheit und Körperpflege 0,07 0,08 

PBS* / Zeitungen / Zeitschr. / Bücher 0,03 0,04 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 0,56 0,62 

Bekleidung 0,25 0,23 

Schuhe / Lederwaren 0,04 0,06 

GPK** / Haushaltswaren 0,03 0,08 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyaus-

stattung 
0,03 0,03 

Sport und Freizeit 0,08 0,06 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 0,43 0,46 

Wohneinrichtung 0,07 0,08 

Möbel 0,18 0,23 

Elektro / Leuchten 0,03 0,04 

Elektronik / Multimedia 0,02 0,05 

Medizinische und orthopädische  

Artikel 
0,02 0,02 

Uhren / Schmuck 0,01 0,01 

Bau- und Gartenmarktsortimente  0,99 0,49 

Überwiegend langfristiger Bedarf 1,31 0,92 

Gesamtsumme 2,30 2,02 

* Papier / Büroartikel / Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 und Jun-

ker+Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 Einwohnern 

(n=45)  

Stellt man das warengruppenspezifisch differenzierte Verkaufsflächenangebot sowie die rechne-

risch ermittelten warengruppenspezifischen Umsätze des Dattelner Einzelhandels der lokalen 

einzelhandelsrelevanten Kaufkraft gegenüber, so ergibt sich sowohl die gesamtstädtische als 

auch die nach Warengruppen differenzierte einzelhandelsrelevante Zentralität. Hierbei handelt 

es sich um eine Maßzahl, die den Kaufkraftzu- bzw. -abfluss im Saldo darstellt und Rückschlüsse 
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auf die Leistungsfähigkeit des gesamtstädtischen Einzelhandelsangebotes zulässt. Ein Wert von 1 

bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genau so groß ist wie die lokal vorhandene einzelhan-

delsrelevante Kaufkraft in der entsprechenden Warengruppe; Werte über 1 deuten auf Zuflüsse 

von außen hin. 

Tabelle 7: Umsätze und Zentralitäten in Datteln  nach Warengruppen 

Warengruppe  

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Umsatz 

(in Mio. Euro) 

Zentralität  

Nahrungs- und Genussmittel 12.900 73,3 0,80 

Blumen (Indoor) / Zoo 3.650 8,5 1,96 

Gesundheit und Körperpflege 2.650 18,0 1,14 

PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 1.050 4,6 0,81 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 20.200 104,6 0,89 

Bekleidung 8.950 25,0 1,59 

Schuhe / Lederwaren 1.350 4,5 1,05 

GPK / Haushaltswaren 1.200 2,9 0,76 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstat-

tung 
950 2,6 0,54 

Sport und Freizeit 2.950 8,9 1,20 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 15.450 44,0 1,22 

Wohneinrichtung 2.400 5,7 0,98 

Möbel 6.450 12,6 0,92 

Elektro / Leuchten 1.000 5,1 0,75 

Elektronik / Multimedia 600 3,9 0,25 

Medizinische und orthopädische Artikel 750 4,5 1,53 

Uhren / Schmuck 250 2,2 0,92 

Baumarktsortimente  19.250 35,2 1,93 

Gartenmarktsortimente 16.350 8,7 2,14 

Überwiegend langfristiger Bedarf 47.050 77,9 1,13 

Gesamtsumme (inkl. Sonstiges) 82.750 226,5 0,98 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 

 ̧ Dem in der Stadt Datteln vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von 

rund 2 32 Mio. Euro  steht ein geschätztes Jahresumsatzvolumen von rund 22 7 Mio. Euro  

gegenüber. Daraus ergibt sich eine Einzelhandelszentralität von 0, 98 über alle Waren-

gruppen. Per Saldo lässt sich also feststellen, dass die örtlich vorhandene Kaufkraft fast kom-

plett am Einkaufsstandort Datteln gebunden werden kann. Angesichts der regionalen Ange-

bots- und Konkurrenzsituation ist dieser Wert ð unabhängig von warengruppenspezifischen 

und räumlichen Betrachtungen ð grundsätzlich als gut einzuordnen. Die Stadt Datteln wird 

ihrer landesplanerischen Versorgungsfunktion als Mittelzentrum gerecht.  

Zwar ist gegenüber dem Jahr 2012 eine positive Umsatzentwicklung (um rund 33 Mio. 

Euro; +15 %) zu beobachten, jedoch stieg das Kaufkraftvolumen in diesem Zeitraum 
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ebenfalls stärker (+21 %) an. Dementsprechend ist die Zentralität über alle Warengruppen 

im Vergleich zum Jahr 2012 (1,05) etwa konstant. 

 ̧ Vor dem Hintergrund der Versorgungsfunktion Dattelns erscheinen aus rein quantitativer 

Sicht insbesondere die Zentralitätswerte in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel, 

PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher, GPK / Haushaltswaren, Spielwaren / Hobbyartikel 

/ Babyausstattung, Elektro / Leuchten sowie Elektronik / Multimedia ausbaufähig. Weiter-

führende Betrachtungen hierzu erfolgen in den weiteren Analyseschritten zur qualitativen 

bzw. strukturellen sowie räumlichen Angebotsstruktur in Datteln in den nachfolgenden Kapi-

teln. Die daraus abgeleiteten Aussagen zu Entwicklungsperspektiven des Dattelner Einzel-

handels erfolgen in Kapitel 8 dieses Konzepts. 

7.2 Angebotsstruktur des Einzelhandels in Datteln 

Das Einzelhandelsangebot in Datteln weist auf gesamtstädtischer Ebene folgende strukturelle 

Merkmale auf: 

Warengruppen der überwiegend kurzfristigen Bedarfsstufe  

 ̧ Mit 73 Betrieben entfällt der größte Einzelanteil (rund 36 %) der Einzelhandelsbetriebe auf 

Kernsortimentsanbieter der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel . Dabei spielen in 

diesem Zusammenhang jedoch insbesondere auch die zahlreichen Betriebe des Lebensmit-

telhandwerks (v. a. Bäckereien) im Dattelner Stadtgebiet eine quantitative Rolle. Rund 

12.900 m² Verkaufsfläche entfallen auf diese Warengruppe. Die einwohnerbezogene Ver-

kaufsflächenausstattung in dieser Warengruppe von ca. 0,36 m² liegt unter dem Vergleichs-

wert aus Kommunen vergleichbarer Größenordnung
28

 (0,44 m² pro Einwohner) und weist 

auf eine im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Ausstattung hin. 

Der Bereich Nahrungs- und Genussmittel nimmt mit rund 73 Mio. Euro den größten Einzel-

anteil (32 %) am Umsatz in den verschiedenen Warengruppen ein. Die Zentralität von 0,80 

zeigt per Saldo Kaufkraftabflüsse. 

Diese Werte zeigen aus rein quantitativer Sicht zunächst zwar einen unterdurchschnittlichen 

Ausstattungsgrad in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel in Datteln, unterstrei-

chen dennoch die hohe Bedeutung dieser Sortimentsgruppe innerhalb der privaten Ver-

brauchsausgaben der Haushalte.  

 ̧ Die Angebotsausstattungen in den übrigen Warengruppen der überwiegend kurzfristigen 

Bedarfsdeckung sind als gut einzustufen. Rund 2.650 m² Verkaufsfläche entfallen auf die 

ebenfalls nahversorgungsrelevante Warengruppe Gesundheit und Körperpflege.  Mit rund 

0,07 m² Verkaufsfläche je Einwohner besteht hier eine für Städte dieser Größenordnung 

durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung (Schnitt: 0,08 m² / EW)
29

. Es existieren zwei 

Drogeriemärkte im Stadtgebiet, die sich beide innerhalb der Innenstadt befinden. Das wei-

tere sortimentsspezifische Fachangebot besteht neben Fachgeschäften in der Dattelner In-

nenstadt (Parfümerie und Friseurbedarf) vor allem in mehreren Apotheken. Rund ein Drittel 

 

28

  Quelle: Junker+Kruse-Datenbank aus eigenen Erhebungen in Kommunen zwischen 25.000 und 50.000 Einwoh-

nern (n=45)  

29

  Ebd. 
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der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche entfällt auf Nebensortimente der Lebensmit-

telanbieter, wo sie maßgeblich zur wohnortnahen Grundversorgung der Dattelner Bevölke-

rung beitragen. Die Zentralität von 1,14 zeigt Kaufkraftzuflüsse. 

Insgesamt entfällt mit rund 20.200 m² knapp ein Viertel des gesamtstädtischen Verkaufsflächen-

angebots und fast die Hälfte des Umsatzes im Dattelner Einzelhandel auf die Warengruppen der 

kurzfristigen Bedarfsstufe . Dies liegt vor allem an dem hohen Anteil dieser Warengruppen (v. 

a. Lebensmittel) an den einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben. Die Gesamtzentralität der 

Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs zeigt mit 0,89 per Saldo leichte Kaufkraftabflüsse. Die-

ser Wert deutet auf Entwicklungsspielräume hin. Detailliertere Aussagen zur wohnortnahen 

Grundversorgungssituation in Datteln folgen in Kapitel 7.5 dieser Untersuchung. 

Warengruppen d er überwiegend mittelfristigen Bedarfsstufe  

 ̧ Im Bereich der mittelfristigen Bedarfsstufe ist die größte Verkaufsfläche mit rund 8.950 m² in 

der Warengruppe Bekleidung vorhanden, was rund 11 % der gesamtstädtischen Verkaufs-

fläche entspricht. Dabei verteilt sich die warengruppenspezifische Verkaufsfläche auf 22 Be-

triebe, die dieser Warengruppe zuzuordnen sind. Die Zentralität von 1,59 weist aus quanti-

tativer Sicht auf einen überdurchschnittlichen Ausstattungsgrad in dieser zentralen Leitbran-

che des innerstädtischen Einzelhandels hin. Die größten Anbieter, wie das Kaufhaus Daniels-

meier, sind in der Dattelner Innenstadt lokalisiert, wo sich jeweils mehr als 90 % der Be-

triebe und der Verkaufsfläche dieser Warengruppe befinden.  

 ̧ In den ebenfalls zentrenprägenden Leitbranchen Schuhe / Lederwaren  sowie Sport und 

Freizeit bewegen sich die Gesamtverkaufsflächen zwischen 1.350 m² und 2.950 m² , was 

Anteilen zwischen 2 und 4 % am gesamten Verkaufsflächenangebot der Stadt Datteln ent-

spricht. Die warengruppenspezifischen Zentralitäten von 1,05 und 1,20 liegen auf einem gu-

ten Niveau und zeigen leichte Kaufkraftzuflüsse. Die vier Kernsortimentsanbieter im Bereich 

Schuhe / Lederwaren befinden sich allesamt in der Dattelner Innenstadt. Das Angebot in der 

Warengruppe Sport und Freizeit ist durch verschiedene Fachanbieter vielfältig strukturiert, 

darunter ein Reitsportfachgeschäft, ein Waffenfachgeschäft und mehrere Fahrradläden. Im 

Bereich Sportbekleidung und -schuhe wird das größte Angebot in der Innenstadt von dem 

Kaufhaus Danielsmeier vorgehalten. 

 ̧ Weitere Angebotsbausteine der mittelfristigen Bedarfsstufe bilden die Warengruppen Glas, 

Porzellan, Keramik / Haushaltswaren  und Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstat-

tung . Ersteres weist in Datteln ein niedrigpreisiges, discountorientiertes Angebot auf, wobei 

rund 60 % der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche auf Angebote von Rand- und Ne-

bensortimenten bei Fachgeschäften, Lebensmittelanbietern und Drogeriemärkten sowie bei 

preisorientierten Billiganbietern und Bau- und Gartenmärkten entfallen. Auch Spielwaren / 

Hobbyartikel / Babyausstattung werden ð neben drei kleinen Hobbyfachgeschäften ð haupt-

sächlich als Randsortiment oder Aktionswaren u. a. von Lebensmittelanbietern, Drogerie- 

oder Discountmärkten angeboten. Ein klassisches Spielewarengeschäft existiert nicht, das 

größte Spielwarenangebot hält die Drogerie Müller vor. Beide Warengruppen verzeichnen 

mit Zentralitäten von 0,76 bzw. 0,54 Kaufkraftabflüsse. Dabei ist anzumerken, dass insbe-

sondere der mittelständische Spielwarenhandel in den letzten Jahren verstärkt durch Ange-

botskonzentrationen in großen Fachmärkten sowie die zunehmende Konkurrenz des E-Com-

merce geprägt war. Dennoch besitzt dieser Angebotsbaustein ebenso wie Glas, Porzellan, 
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Keramik / Haushaltswaren eine hohe Bedeutung für eine attraktive innerstädtische Ange-

botsstruktur. 

Mit insgesamt rund 15.450 m² Verkaufsfläche, 41 Kernsortimentsanbietern und einem Umsatz 

von rund 44 Mio. Euro (Gesamtzentralität: 1,22) haben die Warengruppen des mittelfristigen 

Bedarfs einen bedeutenden Anteil am gesamtstädtischen Einzelhandelsangebot in Datteln bei 

einer für ein Mittelzentrum dieser Größenordnung und im Hinblick auf die regionale Angebots- 

und Konkurrenzsituation insgesamt guten  quantitativen Angebotsausstattung . Die Zentrali-

tätswerte in drei von fünf Warengruppen weisen auf Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland hin.  

Warengruppen der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe  

 ̧ Mehr als 47.000 m² Verkaufsfläche und damit mehr als die Hälfte der gesamtstädtischen 

Verkaufsfläche entfallen auf Waren der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe. Quantitative 

Angebotsschwerpunkte liegen in den Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente 

(insgesamt rund 35.600 m² Verkaufsfläche) und ð zwar mit deutlichem Abstand ð auch in 

der Warengruppe Möbel  (6.450 m²). Diese Flächenanteile repräsentieren jedoch nicht 

zwangsläufig einen besonderen Stellenwert dieser Warengruppen innerhalb der Dattelner 

Einzelhandelsstrukturen, sondern sind größtenteils auf das flächenintensive Angebot der Be-

triebe dieser Warengruppen zurückzuführen. Zu nennen sind hier insbesondere die Bau- und 

Gartenmärkte Hornbach sowie Raiffeisen-Markt. Im Bereich Bau- und Gartenmarktsorti-

mente dokumentiert die Zentralitätskennziffer mit Werten deutlich über 1 die umfangreiche 

Angebotsausstattung. Die Warengruppe Möbel hingegen verzeichnet eine Zentralität von 

knapp unter 1, was auf die regionale Wettbewerbssituation und die Ausstrahlungskraft des 

Einzelhandelangebotes in den übergeordneten Oberzentren zurückzuführen ist. 

 ̧ In der Warengruppe Elektronik  / Multimedia  ð einem Sortiment des Onlinehandels der ers-

ten Stunde ð ist unter allen Warengruppen mit 0,25 die mit Abstand niedrigste Zentralität zu 

verzeichnen und deutet damit auf hohe Kaufkraftabflüsse hin. Das Verkaufsflächenangebot 

beträgt insgesamt nur rund 600 m² Verkaufsfläche. Die Verkaufsflächenausstattung ist mit 

0,02 m² Verkaufsfläche je Einwohner deutlich unterdurchschnittlich. Ein klassischer Elektro-

nikfachmarkt existiert in Datteln nicht. Das bestehende Angebot ist durch acht kleinteilige 

Anbieter, darunter Handy-Shops, geprägt. Des Weiteren wird die Warengruppe als Randsor-

timent (bzw. Aktionswaren) vorgehalten, auf die rund die Hälfte der warengruppenspezifi-

schen Verkaufsfläche entfallen. 

 ̧ Das Angebot in den übrigen, weniger flächenintensiven Warengruppen des langfristigen 

Bedarfs liegt jeweils zwischen 250 m² und 2.400 m² Verkaufsfläche. Die Zentralitätswerte 

bewegen sich hier bei 0,75 aufwärts.  

Mit einer Zentralität von 1,13 über alle Warengruppen der überwiegend langfristigen Bedarfs-

stufe hinweg kann abschließend auch hier insgesamt ein quantitativ guter Ausstattungsgrad 

für die Stadt Datteln konstatiert werden. Allerdings zeigt sich ein gewisses quantitatives Entwick-

lungspotenzial in der Warengruppe Elektronik / Multimedia. 
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Großflächiger Einzelhandel in  Datteln  

 ̧ Aktuell existieren in Datteln 17 großflächige Anbieter
30

 mit einer Verkaufsfläche von zu-

sammen rund 54.050 m². Obwohl diese Betriebe nur rund 8 % aller Anbieter darstellen, um-

fassen sie knapp zwei Drittel  des gesamtstädtischen Verkaufsflächenangebots . 

 ̧ Mit rund 34.400 m² Verkaufsfläche entfallen mehr als 60 % der Fläche der großflächigen 

Betriebe auf die sieben Anbieter der Hauptbranchen Bau- und Gartenmarktsortimente , 

was auf die flächenintensiven Angebotsformen in dieser Warengruppe zurückzuführen ist.  

 ̧ In der typischerweise zentrenrelevanten Warengruppe Bekleidung vereinen zwei großflä-

chige Anbieter in Datteln eine Verkaufsfläche von rund 7.200 m² auf sich und machen da-

mit rund 13 % der Fläche aller großflächigen Einzelhandelsbetriebe aus. Erwartungsgemäß 

befinden sich diese Anbieter in der Dattelner Innenstadt und haben wichtige Magnetfunktio-

nen für den weiteren Einzelhandel. 

 ̧ Weitere rund 5.700 m² des Verkaufsflächenangebots der großflächigen Anbieter entfallen 

auf zwei Anbieter der Warengruppe Möbel . Dies entspricht einem Anteil von rund 11 % an 

der Verkaufsfläche aller großflächigen Anbieter. 

 ̧ Fünf Betriebe und rund 5.400 m² Verkaufsfläche, d. h. knapp 10 % der Verkaufsfläche der 

großflächigen Anbieter, entfallen auf Kernanbieter der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel . Hierbei handelt es sich um einen Verbrauchermarkt, zwei Supermärkte und zwei 

Lebensmitteldiscounter. 

 ̧ Darüber hinaus existiert mit einem Drogeriemarkt ein großflächiger Anbieter mit dem Kern-

sortiment Gesundheit und Körperpflege, der erfreulicherweise in der Dattelner Innenstadt 

angesiedelt ist. 

 

30  Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich eine eigenständige Nutzungsart. Die Einstufung als 

großflächiger Betrieb erfolgte bislang nach § 11 (3) BauNVO ab einer Bruttogeschossfläche von rund 1.200 m². Die relevante Rechtsprechung besagt dazu, 

dass der Tatbestand der Großflächigkeit ab einer Verkaufsfläche von 800 m² zutrifft (Vgl. Urteil vom 24.11.2005: BVerwG 4 C 10.04, 4 C  14.04, 4 C 3.05 

und 4 C 8.05).
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Karte 5: Großflächige Einzelhandelsbetriebe (> 800 m²) in Datteln  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln 2021; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 125) 

Leerstände in Datteln  

 ̧ Zum Erhebungszeitpunkt (Juni 2021) bestehen im Dattelner Stadtgebiet 42 Leerstände von 

Ladenlokalen mit einer Verkaufsfläche
31

 von rund 7.400 m². Dies entspricht einer Leer-

standsquote von etwa 17 % der Ladenlokale und rund 8 % der Verkaufsfläche. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Einzelhandelsstruktur immer einer gewissen Fluktuation und Ver-

änderung unterliegt.  

 ̧ Die Hälfte der Ladenleerstände liegt innerhalb der Dattelner Innenstadt. Die Leerstands-

quote beträgt knapp 18 % der Ladenlokale und 15 % der Fläche. Dabei handelt es sich bei-

spielsweise um den ehemaligen Lebensmittelsupermarkt Rewe in der StadtGalerie, der wäh-

rend der Erarbeitung dieses Konzeptes geschlossen wurde, sowie vornehmlich kleinere Leer-

stände mit z. T. sehr deutlich weniger als 200 m² Verkaufsfläche. 

 

31

  Der Flächenwert der Leerstände ist geschätzt, da die Ladenlokale teilweise nur bedingt einsehbar bzw. messbar 

waren. 
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Karte 6:  Leerstände in Datteln  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln 2021; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 125) 

7.3 Die Dattelner Innenstadt 

Die Dattelner Innenstadt , im südlichen Stadtgebiet gelegen, bildet den siedlungsräumlichen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt der Stadt Datteln. Innerhalb dieses Stadtbereichs 

prägen eine hohe Nutzungsdichte mit einer Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen 

sowie öffentlichen Einrichtungen das Stadtbild. Das Geschäftszentrum erstreckt sich im Wesent-

lichen entlang der Hohen Straße zwischen den Plätzen Tigg im Osten und Neumarkt im Westen 

sowie entlang der Ahsener Straße / Castroper Straße zwischen der Straße Pahlenort im Norden 

und dem Südring (B 235) im Süden. Die Innenstadt Datteln weist sowohl in Nord-Süd- wie auch 

West-Ost-Richtung eine Ausdehnung von rund 600 m auf. Über den zentral am Neumarkt gele-

genen Busbahnhof ist die Innenstadt an das ÖPNV-Netz angebunden. 
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Karte 7: Einzelhandelsbetriebe nach Bedarfsstufen und ergänzende Nutzungen in 

der Dattelner Innenstadt  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln 2021; räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzelhandelskonzept 

2012; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 125) 

Einzelhandelsangebot 

Die Dattelner Innenstadt ist mit insgesamt 93 Betrieben (rund 46 % der Betriebe in Datteln) und 

rund 22.000 m² Verkaufsfläche (rund 27 % der Verkaufsfläche in Datteln) der bedeutendste 

Angebotsschwerpunkt in Datteln. 

In der folgenden Tabelle ist das Einzelhandelsangebot in der Dattelner Innenstadt differenziert 

nach Warengruppen dargestellt: 
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Tabelle 8:  Angebotssituation in der Dattelner  Innenstadt  

Warengruppe  

Anzahl der  

Betriebe 

Verkaufsfläche 

in m² 

Anteil an  

Gesamtstadt in % 

Nahrungs- und Genussmittel 17 1.100 9 % 

Blumen (Indoor) / Zoo 2 200 5 % 

Gesundheit und Körperpflege 8 1.650 62 % 

PBS /  Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 3 650 65 % 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 30 3.600 18 % 

Bekleidung 20 8.300 93 % 

Schuhe / Lederwaren 4 1.350 97 % 

GPK / Haushaltswaren 4 800 65 % 

Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstattung 2 900 91 % 

Sport und Freizeit 2 1.000 34 % 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 32 12.300 80 % 

Wohneinrichtung 5 1.300 53 % 

Möbel 2 2.650 41 % 

Elektro / Leuchten 3 500 50 % 

Elektronik / Multimedia 8 550 87 % 

Medizinische und orthopädische Artikel 8 550 77 % 

Uhren / Schmuck 3 250 100 % 

Baumarktsortimente  2 300 2 % 

Gartenmarktsortimente - <100  <1  % 

Überwiegend langfristiger Bedarf 31 6.100 13 % 

sonstige - - - 

Gesamtsumme 93 22.000  27 % 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: Berechnung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 

Der Angebotsschwerpunkt der Dattelner Innenstadt liegt erwartungsgemäß im Bereich des mit-

telfristigen Bedarfs , auf den mehr als die Hälfte der innerstädtischen Verkaufsfläche und mehr 

als drei Viertel der gesamtstädtischen Verkaufsfläche dieser Bedarfsstufe entfallen. Die inner-

städtische Leitbranche Bekleidung stellt derzeit mit rund 8.300 m² den größten Verkaufsflächen-

anteil in der Dattelner Innenstadt dar, was erfreulicherweise einem Anteil von 93 % der gesamt-

städtischen Verkaufsfläche dieser Warengruppe in Datteln entspricht. Hier wird ein breites und 

differenziertes Angebot auf einem mittleren bis niedrigem Angebotsniveau vorgehalten, das ð in 

Form von großflächigen Anbietern bzw. kleineren Fachgeschäften ð sowohl inhabergeführte Be-

triebe als auch namhafte Filialisten umfasst (insgesamt 20 Betriebe). Die größten Anbieter sind 

Danielsmeier in der Castroper Straße und C&A in dem Einkaufszentrum StadtGalerie. Die Wa-

rengruppe Schuhe / Lederwaren nimmt rund 1.350 m² ein (97 % der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche dieser Warengruppe in Datteln), welche durch vier Fachgeschäfte ð darunter ein in-

habergeführter Anbieter und ein regionaler Filialist ð vorgehalten werden. 
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Das Angebot in der langfristigen Bedarfsstufe  fällt mit rund 6.100 m² deutlich geringer aus, 

wobei die Angebotsschwerpunkte auf die Warengruppen Möbel ð mit dem zweitgrößten Ver-

kaufsflächenanteil im Zentrum ð und Wohneinrichtung entfallen. Dies ist hauptsächlich auf den 

großflächigen Küchenfachmarkt Brauckhoff und den Wohneinrichtungsfilialisten Depot zurück-

zuführen. In den übrigen Warengruppen ist das Angebot sehr kleinteilig, die Kernsortimentsan-

bieter weisen durchweg Betriebsgrößen von weniger als 100 m² auf.  

Die Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe werden in der Innenstadt auf einer Ver-

kaufsfläche von knapp 3.600 m² Verkaufsfläche angeboten. Ein differenziertes Angebot inner-

halb der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel in Innenstädten ist ein maßgeblicher Be-

standteil der funktionalen Heterogenität einer Innenstadt und ist regelmäßig zu erhalten bzw. 

weiter zu entwickeln. Insbesondere strukturprägende Lebensmittelanbieter sind unverzichtbare 

Grundpfeiler (Frequenzbringer) eines funktionierenden Zentrums (auch für andere Nutzungs-

bausteine), die zudem die Grundversorgung der in der Innenstadt lebenden Menschen sicher-

stellen. Ein Anteil von lediglich rund 9 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche von Nahrungs- 

und Genussmitteln zeigt allerdings, dass die Dattelner Innenstadt Nachholbedarf hat. Zurückzu-

führen ist das auf die im Herbst 2021 erfolgte Schließung des letzten strukturprägenden Lebens-

mittelanbieters in der Innenstadt von Datteln. Positiv zu bewerten ist das Angebot an kleinteili-

gen, inhabergeführten Anbietern (u. a. Bäcker, Metzger sowie Obst- und Gemüsehandel).  

Das größte Angebot in der kurzfristigen Bedarfsstufe entfällt mit 1.650 m² Verkaufsfläche auf 

die Warengruppe Gesundheit und Körperpflege, vertreten durch die beiden Drogeriemärkte 

Müller und dm sowie eine Parfümerie und Apotheken. Eine Buchhandlung und ein Blumenge-

schäft ergänzen das innerstädtische Angebot. 

Grundsätzlich sind Angebote über alle Warengruppen vorhanden. Einzelne Warengruppen wei-

sen dabei nur eine geringe Breite und Tiefe auf, was darauf zurückzuführen ist, dass diese nur 

als Rand- oder Nebensortiment angeboten werden. Hierzu gehören beispielsweise Sportartikel 

und Leuchten.  

Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Betrieb liegt in der gesamten Dattelner Innenstadt bei 

rund 237 m², was einem gut strukturierten Besatz aus kleineren und größeren Flächen ent-

spricht. Dies ist hauptsächlich auf die vier großflächigen, im Zentrum lokalisierten Anbieter zu-

rückzuführen, auf die knapp die Hälfte der innerstädtischen Verkaufsfläche entfällt. Zu den 

großflächigen Anbietern gehören zwei Bekleidungskaufhäuser, ein Küchenfachmarkt sowie ein 

Drogeriemarkt. Ohne diese großflächigen Anbieter reduziert sich die durchschnittliche Verkaufs-

fläche pro Betrieb auf rund 122 m² und konstatiert die Kleinteiligkeit des weiteren innerstädti-

schen Einzelhandelsangebotes. Insgesamt zeigt sich in der Dattelner Innenstadt ein mittleres bis 

niedriges Angebotsniveau. 

Leerstände 

Im zentralen Bereich stehen zum Zeitpunkt der Erhebung (Juni 2021) insgesamt 21 Ladenlokale 

mit rund 4.000 m² Verkaufsfläche leer, was einer Leerstandsquote von rund 18 % der Ladenlo-

kale und rund 15 % der Fläche entspricht. Die Leerstände weisen eine durchschnittliche Flä-

chengröße von rund 192 m² auf. Mehr als die Hälfte der Leerstände weisen dabei Flächen von 

kleiner 100 m² auf. Größter Leerstand ist die Fläche des ehemaligen Rewe-Marktes in dem Ein-

kaufszentrum StadtGalerie, in welcher sich insgesamt ein Drittel der Leerstände befinden. Ein 

weiteres Drittel befindet sich entlang der Castroper Straße. Dauerhafte Leerstände können, je 

nach Ausmaß zum Funktions- bzw. Attraktivitätsverlust einzelner Lagen oder gar des gesamten 
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Zentrums beitragen. Im Hinblick auf potenzielle Folgenutzungen der Ladenlokale spielen neben 

der Flächengröße und dem Zuschnitt auch die vorhandene Eigentümerstruktur eine Rolle. Gene-

rell ist zu berücksichtigen, dass kleine Ladenlokale insbesondere in Nebenlagen in der Regel nur 

eingeschränkt als Einzelhandelsflächen vermarktbar sind, so dass Folgenutzungen an diesen 

Standorten sowohl durch Einzelhandel, aber vor allem auch durch Dienstleistungen oder Gastro-

nomie in Erwägung zu ziehen sind. Zur Ableitung von Handlungsstrategien ist daher generell 

eine vertiefende Analyse der Leerstände
32

 insbesondere im Hinblick auf ihre Lage, Größe, Dauer 

und potenzielle Folgenutzung (für Einzelhandel oder andere Nutzungen) notwendig. 

Räumlich funktionale Struktur  

Die wichtigsten Einzelhandelslagen sind die Hohe Straße, der Neumarkt mit dem Einkaufszent-

rum StadtGalerie sowie die Castroper Straße. Die Hohe Straße erstreckt sich als Fußgänger-

zone auf rund 400 m Länge zwischen Sankt-Vincenz-Straße im Osten und Castroper Straße im 

Westen. Sie verläuft weiter Richtung Osten bis zum Tigg und ist dort für den Pkw-Verkehr frei-

gegeben. Der westliche Bereich der Hohen Straße weist einen hohen Einzelhandelsbesatz auf. 

Hier befinden sich mit der Drogerie Müller, einziger großflächiger Anbieter in der Hohen Straße, 

und dem Bekleidungsgeschäft Tara M die größten Anbieter in dieser Lage. Das weitere Einzel-

handelsangebot ist kleinteilig und überwiegend inhabergeführt. Neben vereinzelten Fachge-

schäften ist das Angebotsniveau vornehmlich einfach und preisorientiert. In Richtung Tigg zeigt 

sich ein in Teilen einseitiger Einzelhandelsbesatz, welcher zudem deutlich nachlässt. Es bestehen 

vermehrt Gastronomie-, Dienstleistungs- sowie Wohnnutzungen.  

Foto 1 und Foto 2:  Blick in die Fußgängerzone Hohe Straße 

  

Quelle: Aufnahmen Junker+Kruse (Juni 2021) 

Südwestlich der Hohen Straße, zentral am Neumarkt gelegen, befindet sich die StadtGalerie. 

Entstanden ist das im Jahre 2012 eröffnete Einkaufszentrum im Zuge der Revitalisierung des 

über lange Jahre leerstehenden Hertie-Warenhauses und der Verknüpfung mit dem unmittelbar 

angrenzenden Ellerman-Center. Die StadtGalerie verfügt über Zugänge zur Fußgängerzone und 

zum Neumarkt. Ankermieter und mit Abstand größter Betrieb ist das Bekleidungskaufhaus C&A. 

Der Einzelhandelsbesatz ist durch filialisierte und überwiegend preisorientierte Anbieter geprägt. 

Insgesamt ist für eine Stadt der Größenordnung Dattelns die Existenz eines zentral in der Innen-

stadt lokalisierten Einkaufszentrums positiv zu werten. Gleichwohl wirkt die StadtGalerie in die 
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  Eine differenzierte Analyse der Leerstände in Datteln ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
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Jahre gekommen. Nicht zuletzt die Schließung des großflächigen Rewe-Marktes, einziger Super-

markt in der Dattelner Innenstadt, verschärft diese Situation.  

Der Neumarkt  ist ein wichtiger Identitätsfaktor der Innenstadt. Der weitläufige Platz liegt damit 

sehr zentral und stellt eine Verknüpfung zwischen der Fußgängerzone, der StadtGalerie und der 

Castroper Straße dar. Der Neumarkt stellt aufgrund seiner Funktion als Wochenmarktstandort 

den kulturellen Mittelpunkt in der Dattelner Innenstadt dar. Prägend ist zudem der westlich an 

den Neumarkt angrenzende Busbahnhof. 

Die gesamte Castroper Straße ist mehr als 3 km lang und erstreckt sich bis in das südliche Stadt-

gebiet. Der nördliche Straßenabschnitt befindet sich in der Dattelner Innenstadt und verläuft von 

der Hohen Straße bis zum Südring. Die beiden größten Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt 

sind hier lokalisiert: das Kaufhaus Danielsmeier sowie das Möbelgeschäft Küchen Brauckhoff. Das 

weitere Angebot ist sehr kleinteilig und hauptsächlich niedrigpreisorientiert. Der Einzelhandelsbe-

satz nimmt in den Randbereichen ab. Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen ergänzen das 

Angebot. Die Castroper Straße ist durch eine z. T. hohe Verkehrsbelastung geprägt.  

Foto 3 und Foto 4:  Neumarkt mit StadtGalerie  (links) und Castroper Straße (rechts)  

  

Quelle: Aufnahmen Junker+Kruse (Juni 2021) 

Die von der Hohen Straße abzweigenden Straßen Kolpingstraße , Sankt-Vincenz-Straße, 

Heibeckstraße, Neue Straße und Am Schemm, wo sich der hauptsächlich als Parkplatz ge-

nutzte Schützenplatz befindet, sind zwar nur von vereinzelten Einzelhandelsbetrieben und vor-

nehmlich Dienstleistung sowie Wohnen geprägt. Sie bilden aber Verbindungsachsen in die Fuß-

gängerzone.  

Der historisch geprägte Tigg befindet sich im östlichen Bereich der Innenstadt. Es handelt sich 

dabei um den alten Marktplatz Dattelns. Der Bereich stellt keine Einzelhandelslage mehr dar. 

Vielmehr wird er durch gastronomische Nutzungen sowie Dienstleistungsbetriebe geprägt. 

Die Stärken und Schwächen der Dattelner Innenstadt können wie folgt zusammengefasst wer-

den: 
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Stärken Schwächen 

 ̧ Hohe Einzelhandelsdichte im westlichen Be-

reich der Hohen Straße 

 ̧ Gute Aufenthaltsqualität mit Platzsituationen 

(Neumarkt) und Fußgängerzone 

 ̧ Guter Nutzungsmix aus Einzelhandel, Gast-

ronomie und Dienstleistung 

 ̧ Verkaufsflächenangebot über alle Bedarfs-

stufen und Warengruppen 

 ̧ Zweimal wöchentlich stattfindender Wo-

chenmarkt 

 ̧ In die Jahre gekommenes Einkaufszentrum 

 ̧ Abnehmender Einzelhandelsbesatz in den 

Randbereichen 

 ̧ Überwiegend standard- bis niedrigpreisige 

Anbieter 

 ̧ Z. T. hohe Verkehrsbelastung in der Castroper 

Straße 

 ̧ Durch die Schließung des Rewe-Marktes kein 

strukturprägender Lebensmittelanbieter in der 

Innenstadt 

7.4 Räumliche Verteilung des Einzelhandels in Datteln  

Neben der Innenstadt existieren auch zahlreiche Einzelbetriebe in solitären Lagen, die von hoher 

Bedeutung für die Dattelner Einzelhandelsstruktur sein können. Neben großflächigen Fachmärk-

ten sind hier vor allem auch die strukturprägenden Lebensmittelmärkte zu nennen, die einen 

wichtigen Beitrag zur wohnortnahen Grundversorgung im Dattelner Stadtgebiet leisten. Die 

nachfolgende Karte zeigt die räumlichen Angebotsschwerpunkte gemäß Einzelhandelskonzept 

aus dem Jahr 2012 sowie die räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe in Datteln. 
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Karte 8: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe in Datteln  und räumli-

cher Angebotsschwerpunkt  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln; räumliche Zuordnung gemäß Abgrenzung aus dem Einzelhandelskonzept 2012 

Insbesondere die Angebote in der Innenstadt sowie die vereinzelten großflächige, solitäre An-

bieter aus dem Bau- und Gartenmarktbereich nehmen Versorgungsfunktionen für das gesamte 

Stadtgebiet ein. Das übrige Angebot dient hingegen fast ausschließlich der Grundversorgung der 

Bevölkerung. Die räumliche Verteilung des Einzelhandelsangebots im Dattelner Stadtgebiet stellt 

sich wie folgt dar: 

Tabelle 9:  Einzelhandelsangebot in den Dattelner  Raumeinheiten 

Raumeinheit  

Einwohner 

(gerundet,  

Stand 12/2020) 

Anzahl der  

Betriebe 

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Verkaufsflächen-

ausstattung  

(in m² je  

Einwohner) 

Datteln-Kernstadt 23.780 155 41.050 1,73 

Datteln-Süd 8.890 39 41.050 4,62 

Datteln-Nord 3.300 9 650 0,19 

Gesamt 35.970  203 82.700  2,30 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 
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 ̧ Deutlicher Angebotsschwerpunkt mit einer sehr hohen quantitativen Verkaufsflächenaus-

stattung ist in Datteln -Süd lokalisiert. Knapp die Hälfte der gesamtstädtischen Verkaufsflä-

che entfällt auf diesen Stadtbereich, jedoch nur knapp 20 % der Betriebe in Datteln, was auf 

die vornehmlich großformatigen Anbieter in diesem Bereich zurückzuführen ist (u. a. die 

Bau- und Gartenmärkte Hornbach und Raiffeisen).  

 ̧ Den größten Anteil an Einzelhandelsbetrieben mit rund drei Viertel aller Betriebe und weite-

ren rund 50 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche weist die Dattelner Kernstadt  auf, wo 

sich die Dattelner Innenstadt befindet.  

 ̧ In Datteln -Nord beläuft sich das Angebot auf neun Einzelhandelsbetriebe mit 650 m² Ver-

kaufsfläche. In der Folge liegt auch die Verkaufsflächenausstattung deutlich unter dem Dat-

telner Durchschnitt. 

Bei der Beurteilung der lokalen Einzelhandels- und Versorgungssituation und möglichem Hand-

lungsbedarf in den Themenfeldern ăwohnortnahe Grundversorgung der Bevºlkerungò sowie 

der ăVitalitªt des multifunktionalen städtebaulichen Zentrumsò geht es neben der rªumlich 

funktionalen Konzentration der Einzelhandelseinrichtungen zu verschiedenen Standortbereichen 

vor allem auch um die Einordnung der einzelnen Einzelhandelsbetriebe hinsichtlich ihrer städte-

baulichen Lage, d. h. ihrer siedlungsräumlichen und städtebaulichen Integration in den zentralen 

Versorgungsbereich oder Wohnsiedlungsbereiche. Im Rahmen der Einzelhandelsbestandserhe-

bung wurde eine Zuordnung aller Betriebe zu den städtebaulichen Lagekategorien zentraler Ver-

sorgungsbereich (Innenstadt), integrierte Lage und nicht integrierte Lage vorgenommen (vgl. 

hierzu Kapitel 4.1). Dabei wurde der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt gemäß Einzelhan-

delskonzept aus dem Jahr 2012 in seiner damaligen Funktion und Abgrenzung in diese räumlich 

differenzierte Analyse eingestellt. Es ergibt sich folgendes aktuelles Bild: 

Abbildung 7: Verteilung der Verkaufsflächen und Betriebe in Datteln  differenziert nach 

städtebaulicher Lage (gem. Einzelhandelskonzept 20 12) 

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; räum-

liche Einordnung gemäß Standortmodell aus dem Einzelhandelskonzept 2012 
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 ̧ In der Dattelner  Innenstadt  (gem. Einzelhandelskonzept 2012) sind weniger als die Hälfte 

aller Dattelner Betriebe angesiedelt. Der Verkaufsflächenanteil der Innenstadt an der Ge-

samtstadt liegt bei 27 % und rangiert damit auf einem vergleichsweise durchschnittlichen Ni-

veau
33

. Dies ist vor allem der kleinteiligen Angebotsstruktur des Hauptgeschäftsbereichs ge-

schuldet. 

 ̧ Auf die städtebaulich integrierten Lagen  innerhalb des Dattelner Stadtgebiets entfallen mit 

rund 18.600 m² Verkaufsfläche mehr als ein Fünftel der gesamtstädtischen Verkaufsfläche, 

die sich auf 68 Einzelhandelsbetriebe aufteilen. Bezogen auf die Betriebe entspricht dies ei-

nem Anteil von einem Drittel an der Gesamtheit der Einzelhandelsgeschäfte. Die Hälfte der 

Einzelhandelsbetriebe in den integrierten Lagen weisen Nahrungs- und Genussmittel als 

Kernsortiment auf, wohingegen der größte Verkaufsflächenanteil mit knapp 50 % auf die 

Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente entfällt. 

 ̧ In Datteln befinden sich in städtebaulich nicht integrierten Solitärlagen  42 Einzelhandels-

betriebe und rund 42.100 m² Verkaufsfläche. Dies entspricht der Hälfte der Gesamtver-

kaufsfläche und ein Fünftel aller Betriebe in der Stadt Datteln. Fast zwei Drittel der Verkaufs-

fläche wird dabei vor allem durch die flächenintensiven Warengruppen Bau- und Garten-

marktsortimente eingenommen, allerdings auch 16 % durch die nahversorgungsrelevante 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. 

Während Angebotsanteile städtebaulich nicht integrierter Standorte für die üblicherweise als 

nicht zentrenrelevant einzuordnenden und flächenintensiven Angebote in den Warengruppen 

Bau- und Gartenmarktsortimente sowie Möbel in der Regel unkritisch zu bewerten sind, so ist 

ein hoher Angebotsanteil üblicherweise als zentrenrelevant einzuordnenden Warengruppen in 

nicht integrierten Einzelhandelslagen kritisch zu bewerten. Im Folgenden wird die räumliche An-

gebotsverteilung auf die einzelnen Lagekategorien daher sortimentsspezifisch betrachtet (vgl. 

nachfolgende Abbildung 8): 

 

33

  Erfahrungswerte durch bundesweite Untersuchungen des Büros Junker+Kruse in vergleichbaren Kommunen zei-

gen, dass die Verkaufsflächenanteile der Innenstädte im Schnitt bei 20 - 25 % liegen, vitale und funktionsfähige 

Innenstädte jedoch in der Regel einen Anteil von rund einem Drittel (oder mehr) des gesamtstädtischen Verkaufs-

flächenangebots aufweisen. 
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Abbildung 8:  Räumliche Verteilung de s Verkaufsflächenangebots in Datteln  nach städ-

tebaulicher Lage bzw. Standortkategorie (gem. Einzelhandelskonzept 

2012) ð warengruppenspezifische Betrachtung  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021, 

räumliche Einordnung gemäß Einzelhandelskonzept 2012 

 ̧ Die warengruppenspezifische Betrachtung der räumlichen Verteilung des Verkaufsflächenan-

gebots in Datteln offenbart ein überwiegend positives Bild. So wird rund die Hälfte der ge-

samtstädtischen Verkaufsfläche in städtebaulich integrierten Lagen  (den zentralen Bereich 

Innenstadt ein) offeriert und richtet sich demnach an Kunden, die die Angebotsstandorte 

fußläufig erreichen können. 

 ̧ Elf der 17 Warengruppen haben ihren Angebotsschwerpunkt in der Dattelner Innen-

stadt . Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die zentrenprägenden Wa-

rengruppen Bekleidung, Schuhe / Lederwaren, Spielwaren / Hobbyartikel / Babyausstat-

tung, Sport und Freizeit sowie Elektronik / Multimedia, deren Verkaufsfläche sich z. T. zu 

über 90 % in der Innenstadt von Datteln befindet. 

 ̧ Positiv  zu werten ist, dass der Großteil der Verkaufsfläche in städtebaulich nicht integrierten 

Lagen auf nicht zentrenrelevante und besonders flächenintensive Warengruppen, wie Bau- 

und Gartenmarktsortimente, entfällt. Diese würden innerhalb dicht bebauter (städtebaulich 
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integrierter) Bereiche nicht die nötigen Flächen finden und zum Abtransport der Sortimente 

wird der Pkw benötigt. Deshalb kommt ihnen auch keine zentrenprägende Funktion zu. 

 ̧ Negativ  fällt dagegen auf, dass der Verkaufsflächenanteil der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel in der Innenstadt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau liegt. Nach der 

Schließung des Rewe-Marktes in der StadtGalerie befinden sich alle strukturprägenden Le-

bensmittelmärkte außerhalb der Innenstadt. Es ist zudem auffallend, dass die Hälfte des Ver-

kaufsflächenangebots der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel in städtebaulich nicht 

integrierten Lagen lokalisiert ist.  

7.5 Wohnungsnahe Grundversorgung in Datteln 

Einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Einzelhandelsstruktur nimmt die wohnungs- bzw. 

wohnortnahe Grundversorgung ein. Hierunter wird die Versorgung der Bürger mit Gütern und 

Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-

ten verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden. In der Praxis wird 

als Indikator zur Einschätzung der Nahversorgungssituation einer Kommune insbesondere das 

Angebot in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel herangezogen. Neben der rein quan-

titativen Betrachtung sind darüber hinaus strukturelle (Betriebsformenmix) und räumliche As-

pekte (Erreichbarkeit) zu berücksichtigen. 

Derzeit führen in Datteln 73 Einzelhandelsbetriebe Nahrungs- und Genussmittel  als Kernsor-

timent und weitere Betriebe als (dem Kernsortiment untergeordnetes) Rand- bzw. Nebensorti-

ment. Vom gesamten einzelhandelsrelevanten Angebot entfallen rund 12.900  m² Verkaufsflä-

che auf diese Warengruppe, was einem Anteil von rund 16 % an der Gesamtverkaufsfläche in 

der Stadt Datteln entspricht. Die ebenfalls nahversorgungsrelevante Warengruppe Gesundheit 

und Körperpflege  führen 12 Anbieter  als Kernsortiment. Das sortimentsspezifische Verkaufsflä-

chenangebot dieser Warengruppe beträgt rund 2.650 m² . In der Gesamtschau für die Stadt 

Datteln ist eine aus rein quantitativer Sicht  zunächst noch zufriedenstellende , aber ausbau-

fähige Angebotsausstattung  mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten zu verzeichnen: 

Tabelle 10:  Kennziffern zum Lebensmittelangebot in den Dattelner  Raumeinheiten 

Raumeinheit  

Einwohner 

(gerundet,  

Stand 12/2020) 

Anzahl der  

Betriebe NuG 

Verkaufsfläche 

NuG 

(in m²) 

Verkaufsflächen-

ausstattung  

NuG 

(in m² je  

Einwohner) 

Datteln-Kernstadt 23.780 47 7.650 0,32 

Datteln-Süd 8.890 18 4.950 0,56 

Datteln-Nord 3.300 8 300 0,09 

Gesamt 35.970  73 12.900  0,36 

NuG = Nahrungs- und Genussmittel 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich, da die Daten als gerundete Werte ausgewiesen werden, die Berechnun-

gen aber auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte erfolgen. 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021 
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Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung  in der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel beträgt 0,36  m² pro Kopf  und liegt somit unterhalb des bundesweiten Vergleichs-

werts von rund 0,45 m² pro Kopf. Einen Ausstattungsgrad deutlich über dem gesamtstädtischen 

Durchschnittwert erreicht Datteln -Süd (u. a. vier strukturprägende Lebensmittelanbieter). Ein 

quantitativ leicht unterdurchschnittlicher Wert ergibt sich für die Dattelner Kernstadt  (u. a. sie-

ben strukturprägende Lebensmittelanbieter). Datteln -Nord  ist im Hinblick auf die Verkaufsflä-

chenausstattung im Bereich Nahrungs- und Genussmittel quantitativ sehr deutlich unterdurch-

schnittlich aufgestellt. In diesen Stadtbereichen sind z. T. nur marginale Lebensmitteleinzelhan-

delsstrukturen nachzuweisen. 

Mit ca. 73 Mio. Euro Umsatz  entfällt knapp ein Drittel des Gesamtumsatzes des Dattelner Ein-

zelhandels auf die Branche Nahrungs- und Genussmittel. Der Zentralitätswert  von 0,80  zeigt, 

dass der Umsatz der lokalen Einzelhandelsbetriebe in der Hauptbranche Nahrungs- und Genuss-

mittel 20 % unter dem sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumen der Dattelner Bevölkerung 

liegt. Der Orientierungswerts einer ăVollversorgungò (Zielzentralitªt: 1,0) wird deutlich unter-

schritten. 

Die qualitative Angebotsmischung aus einem Verbrauchermarkt, zwei Supermärkten und acht 

Lebensmitteldiscountern, zwei Getränkemärkten sowie diversen Lebensmittelmärkten und -lä-

den, Fachgeschäften und Betrieben des Lebensmittelhandwerks ist aus struktureller Sicht positiv 

zu werten. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die discountorientierten Angebote (Lebensmittel-

discounter) die Grundversorgungssituation in Datteln besonders bestimmen. 

Im Hinblick auf eine möglichst flächendeckende und wohnortnahe Grundversorgung spielt ne-

ben der quantitativen Ausstattung und strukturellen Zusammensetzung des Angebots an Nah-

rungs- und Genussmitteln vor allem die räumliche Verteilung dieses Angebots eine wichtige 

Rolle.  

Eine gesicherte und ausreichende Grundversorgung der Wohnbevölkerung einer Stadt mit Nah-

rungs- und Genussmitteln setzt eine gute Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten vom Woh-

nort, insbesondere zu Fuß oder mit dem Fahrrad, voraus. Zur räumlichen Bewertung der Ein-

zelhandelsstandorte wird daher die fußläufige Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Be-

wertungsmaßstab herangezogen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben ein 

Entfernungsmaß von ca. 500 bis 1.000 m als maximal akzeptierte Distanz herausgestellt. Dabei 

handelt es sich um eine kritische Zeit-Wegschwelle für Fußgängerdistanzen. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ð v.a. mit Lebensmitteln, Geträn-

ken sowie Gesundheits- und Drogerieartikeln ð i.d.R. noch in einer Gehzeit bis zu 10 Minuten 

möglich sein soll. 

Die Anwendung von Einzugsradien, wie im Einzelhandelskonzept 2012 (500 m) erfolgt, ist aus 

heutiger Sicht tendenziell ungenau, da tatsächliche Wegelängen unberücksichtigt bleiben und 

somit das fußläufige Einzugsgebiet der strukturprägenden Lebensmittelbetriebe regelmäßig 

überschätzt wird. Aus diesem Grund werden sogenannte Isodistanzen zur Bewertung der fuß-

läufigen wohnungsnahen Grundversorgung herangezogen, denen tatsächliche Wegstrecken zu-

grunde liegen. Dabei entspricht ein Radius von 500 m in etwa einer Isodistanz von 600 m.  

In der nachfolgenden Karte 9 sind die strukturprägenden Lebensmittelanbieter (ab einer Ver-

kaufsfläche von 400 m²) im Dattelner Stadtgebiet mit der Isodistanz von 600 m dargestellt. 
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Karte 9:  Strukturprägende Lebensmittelmärkte in Datteln  mit 600 m - Fußwege-

distanzen sowie sonstige Lebensmittelanbieter  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 125) 

Die Isodistanzen der fußläufigen Einzugsbereiche der strukturprägenden Anbieter in Datteln ver-

deutlichen eine Konzentration in der Dattelner Kernstadt und in Datteln-Süd, wohingegen es in 

im übrigen Stadtgebiet keine strukturprägenden Anbieter gibt.  

Die Datteln er Kernstadt  verfügt über sieben strukturprägende Lebensmittelanbieter. Im westli-

chen Kernstadtgebiet konzentrieren sich in einem städtebaulich nicht integrierten Standortbe-

reich an der Friedrich-Ebert-Straße / Südring drei Anbieter, weshalb sich die Isodistanzen auch 

mehrfach überlappen. Diese Märkte, ebenso wie der nördlichste Anbieter an der Bülowstraße, 

übernehmen zwar eine gewisse Versorgungsfunktion für angrenzende Wohngebiete, sind aber 

aufgrund der verkehrsgünstigen Lage mehrheitlich auf Pkw-Kunden ausgerichtete Standorte. Im 

südwestlichen Kernstadtgebiet übernimmt ein kleiner Discounter in städtebaulich integrierter 

Lage die fußläufige Nahversorgungsfunktion für die Einwohner Hagems. Zwei weitere struktur-

prägende Lebensmittelmärkte befinden sich östlich der Dattelner Innenstadt in (perspektivisch) 

städtebaulich integrierter Lage. In der Dattelner Innenstadt  selbst ist im Zuge der Schließung 

des Rewe-Marktes kein strukturprägender Anbieter mehr lokalisiert. Weite Teile der Wohnsied-

lungsbereiche in der Kernstadt sind nicht durch Isodistanzen abgedeckt, so dass sich insbeson-

dere in der Innenstadt sowie im nördlichen und südlichen Kernstadtgebiet größere räumliche 

Versorgungslücken zeigen. 

In Datteln -Süd befinden sich weitere vier strukturprägende Lebensmittelanbieter. Die Märkte 

sind allesamt an der Bundesstraße 235 angesiedelt und weisen dadurch eine sehr gute Pkw-
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Erreichbarkeit auf. Die Anbieter übernehmen eine ausreichende Grundversorgung für die dort 

lebende Bevölkerung. Räumliche Versorgungslücken sind hauptsächlich in den Siedlungsrandbe-

reichen und in Horneburg auszumachen. Insbesondere bei letzterem ist allerdings eine Einkaufs-

orientierung in die benachbarte Stadt Oer-Erkenschwick aufgrund der unmittelbaren Nähe, der 

dort befindlichen Lebensmittelmärkte, anzunehmen.  

Im übrigen Dattelner Stadtgebiet  (Datteln-Nord) zeigt sich hingegen ein deutliches räumliches 

Versorgungsdefizit. Die vorhandenen Anbieter, in der Regel Handwerksbetriebe des Lebensmit-

teleinzelhandels und Hofläden, können die Versorgungsfunktion nur unzureichend erfüllen. Vor 

dem Hintergrund der geringen Mantelbevölkerung ist die Ansiedlung eines strukturprägenden 

Lebensmittelmarktes ökonomisch und betriebswirtschaftlich ausgeschlossen. 

7.6 Fazit der aktualisierten Angebots- und Nachfrageana-

lyse 

 ̧ Mit 203 Einzelhandelsbetrieben auf rund 82.700  m² Verkaufsfläche  präsentiert sich die 

Stadt Datteln als gut aufgestellter Angebotsstandort mit einer entsprechenden quantitativen 

Angebotsausstattung über alle Warengruppen. Umgerechnet auf aktuell rund 36.000 Ein-

wohner in der Stadt Datteln ergibt sich eine Verkaufsflächenausstattung von rund 

2,30  m² je Einwohner . Im Vergleich zur letzten Einzelhandelserhebung aus dem Jahr 2012 

ist das gesamtstädtische Verkaufsflächenangebot gestiegen. 

 ̧ Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb  beträgt 408 m²  und ist mit Blick auf das 

Jahr 2012 (322 m²) ebenfalls gestiegen. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten aus 

Erhebungen des Büros Junker+Kruse in Städten mit 25.000 bis 50.000 Einwohnern (280 m²) 

stellt sich der Wert überdurchschnittlich dar. 

 ̧ Die Stadt Datteln weist ein leicht unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau auf (einzelhandels-

relevante Kaufkraftkennziffer 2021: 95,7). Dabei steht dem vorhandenen einzelhandelsrele-

vanten Kaufkraftpotenzial von rund 232 Mio. Euro  ein geschätztes Jahresumsatzvolu-

men von rund 22 7 Mio. Euro  gegenüber. Daraus ergibt sich eine Einzelhandelszentralität 

von 0, 98 über alle Warengruppen, was auf ein fast ausgeglichenes Umsatz-Kaufkraft-Ni-

veau hindeutet. Vor dem Hintergrund der regionalen Angebots- und Konkurrenzsituation ist 

dieser Wert als gut einzuordnen und entspricht der landesplanerischen Versorgungsfunktion 

der Stadt als Mittelzentrum. 

 ̧ Das Einzugsgebiet des Einzelhandelsstandortes Datteln erstreckt sich vor allem auf die an-

grenzenden Nachbarkommunen. Im Rahmen einer Kundenherkunftserhebung wurde ein 

Anteil auswärtiger Kunden von rund 40 % ermittelt. 60 % der Kunden des Dattelner Einzel-

handels stammen aus Datteln selbst.  

 ̧ Bedeutendster Angebotsstandort ist die Dattelner  Innenstadt . Diese präsentiert sich mit ih-

ren kompakten städtebaulichen Strukturen und ihrer multifunktionalen Nutzungsmischung 

aus Einzelhandel, öffentlichen und privaten Dienstleistungsreinrichtungen sowie Gastrono-

mieangeboten grundsätzlich als funktionsfähiger Standort. Unter einzelhandelsseitigen Ge-

sichtspunkten handelt es sich um ein quantitativ gut ausgestattetes Zentrum mit Angebots-

konzentrationen in den Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs, insbesondere in den 



 EINZELHANDELSKONZEPT FÜR DIE STADT DATTELN |  FORTSCHREIBUNG 

65 

Sortimenten der Warengruppe Bekleidung sowie Schuhe / Lederwaren, aber auch Gesund-

heit und Körperpflege sowie Möbel. Die größten Magnetbetriebe bilden derzeit vor allem 

das Kaufhaus Danielsmeier, Küchen Brauckhoff und das Einkaufszentrum StadtGalerie mit 

dem Ankermieter C&A. Aufgrund der im Herbst 2021 erfolgten Schließung des einzigen 

strukturprägenden Lebensmittelmarktes in der Dattelner Innenstadt ist ein Angebotsdefizit in 

der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel entstanden, wodurch insbesondere die 

räumliche Nahversorgungssituation der in der Innenstadt lebenden Bevölkerung beeinträch-

tigt ist. 

 ̧ Mit Blick auf eine räumlich ausgewogene wohnungsnahe Grundversorgung  ist festzustel-

len, dass gesamtstädtisch eine quantitativ gute, aber ausbaufähige Angebotsausstattung mit 

Gütern des täglichen Bedarfs vorhanden ist, die zudem Schwächen hinsichtlich der räumli-

chen Verteilung bzw. der ăFlªchendeckungò aufweist. Dies betrifft neben der Dattelner In-

nenstadt und Siedlungsrandbereichen auch die kleineren Stadtbereiche. 
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8 Entwicklungsperspektiven des Einzelhan-

dels in Datteln 

Im Folgenden wird eine neutrale Einschätzung der aktuellen mittelfristigen Entwicklungsperspek-

tiven (Prognosehorizont: 2030) des Einzelhandels in Datteln gegeben. Für die Stadt als Träger 

der kommunalen Planungshoheit können entsprechende Aussagen als Orientierungsrahmen zur 

Beurteilung perspektivischer Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Umnutzungen von Einzel-

handelsflächen dienen. In die Ermittlung der in den nächsten Jahren voraussichtlich zu erwarten-

den Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels in Datteln fließen folgende Faktoren ein: 

Gegenwärtige Angebots - und Nachfragesituation  

Zur Darstellung der gegenwärtigen Angebots- und Nachfragesituation in Datteln wurde eine 

umfassende Analyse angestellt (vgl. dazu Kapitel 6 und 7). Insbesondere der branchenspezifi-

sche Verkaufsflächenbestand sowie die ermittelten einzelhandelsrelevanten Zentralitäten fließen 

in die Ermittlung zu künftigen Entwicklungsspielräumen ein. Aber auch qualitative Bewertungen 

der Angebotsstruktur sowie der räumlichen Angebotssituation sind hier von Bedeutung. 

Entwicklung einzelhandel srelevanter Umsatzkennziffern / Flächenproduktivitäten  

Die Entwicklung der Flächenproduktivität
34

 ist in der Vergangenheit bundesweit durch den aus-

gesprochen intensiven Wettbewerb mit dem Ziel partieller Marktverdrängung der Konkur-

renzanbieter gesunken. In den letzten Jahren hat sich diese Tendenz jedoch durch die hohe Dy-

namik der Betriebstypenentwicklung deutlich ausdifferenziert. Zudem sind in zahlreichen Betrie-

ben die Grenzrentabilitäten erreicht, was durch die hohe und zunehmende Zahl der Betriebsauf-

gaben angezeigt wird und mit Marktsättigungstendenzen einhergeht. Durch die damit verbun-

denen fortschreitenden Konzentrationsprozesse kann deswegen zukünftig zumindest teilweise 

wieder mit steigenden Flächenproduktivitäten gerechnet werden. Diese Tendenzen und Per-

spektiven abwägend, wird für die zukünftige Entwicklung in Datteln von einer konstanten Flä-

chenproduktivität ausgegangen. Der nominale Umsatz im Dattelner Einzelhandel wird in Abhän-

gigkeit der Entwicklungen einzelhandelsrelevanter Kennwerte, unter Einbeziehung durchschnitt-

licher Flächenproduktivitäten und dem Einfluss des Onlinehandels voraussichtlich nur gering an-

steigen. 

Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Datteln  bis 2030 

Die Einwohnerzahl von Datteln ist seit dem letzten Einzelhandelskonzept vergleichsweise kon-

stant. Bis zum Prognosehorizont 2030 geht IT.NRW
35

 von einem leichten Bevölkerungsrückgang 

aus. IT.NRW weist diesbezüglich für den Zeitraum 2018 bis 2030 einen Rückgang um rund 4 % 

aus. Die Bevölkerungsentwicklung ist dabei landesweit und so auch in Datteln durch eine Zu-

nahme der älteren Bevölkerungsgruppen geprägt. 

 

34

  Die Flächenproduktivität bezeichnet den Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes pro m² Verkaufsfläche. 

35

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen ð Geschäftsbereich Statistik (2019): Gemeindemodellrechnung - 

Basis - 2018 bis 2040 nach Geschlecht - kreisangehörige Gemeinden - Stichtag; abrufbar unter www.it.nrw.de 

(Zugriff: 09/202 1) 
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Entwicklung des privaten Verbrauchs bzw. der branchenspezifischen einzelhandelsrelevan-

ten Verbrauchsausgaben: 

Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Nachfrage ist die 

Veränderung der branchenspezifischen einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben. Die Ent-

wicklung der einzelhandelsrelevanten Ausgaben insgesamt ist grundlegend von zwei Faktoren 

abhängig:  

 ̧ Zum einen von privaten Einkommen bzw. dem daraus resultierenden privaten Verbrauch,  

 ̧ zum anderen von dem Anteil dieser Ausgaben im Einzelhandel bzw. für spezifische Einzel-

handelsprodukte (Ausgabenanteile nach Warengruppen).  

Ein zusätzlicher Faktor in diesem Zusammenhang ist der Anteil der Ausgaben, die nicht dem sta-

tionären Einzelhandel, sondern dem Onlinehandel zufließen. 

Abbildung 9:  Entwicklung des privaten Verbrauchs / Entwicklung des Anteils der Ein-

zelhandelsausgaben am privaten Verbrauch (bundesweit)  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse, Grundlage: Statistisches Bundesamt; Handelsverband Deutschland: Umsatz im 

Einzelhandel im engeren Sinne in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2020 (Einzelhandelsumsatz im engeren 

Sinne = Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken); Höhe der Konsumausgaben priva-

ter Haushalte in Deutschland von 1991 bis 2020 (in Milliarden Euro). Abruf unter www.statista.de (Zugriff: 

11/2021)  

 ̧ Die Konsumausgaben der privaten Haushalte  in Deutschland sind in den letzten 15 Jahren 

um jährlich ca. zwei Prozent gestiegen, allerdings in Folge der Corona-Pandemie in 2020 

erstmalig wieder leicht gesunken. 

 ̧ Deutlich zugenommen haben die Konsumausgaben u. a. für Wohnen und Energiekosten, 

während der Anteil der Einzelhandelsausgaben an den privaten Konsumausgaben seit 
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2005 um rund drei Prozentpunkte auf einen Anteil von aktuell weniger als einem Drittel (ca. 

31 % im Jahr 2019) zurückgegangen ist. In den letzten Jahren ist ein relativ konstantes Ni-

veau hinsichtlich des Anteils der Einzelhandelsausgaben von etwa 30 bis 31 % festzustellen. 

Im Jahr 2020 ist jedoch eine Zunahme etwa 34 % zu konstatieren, was wiederum im Zu-

sammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht.  

 ̧ Einem Rückgang des Anteils der Einzelhandelsausgaben an den privaten Konsumausgaben 

hat eine in den letzten Jahren erhöhte Umsatzsteigerung im Einzelhandel entgegengewirkt. 

Während die jährlichen Wachstumsraten des gesamtdeutschen Einzelhandelsumsatzes im 

Zeitraum von 2005 bis 2015 zwischen -2 und +2 % lagen, kann seit 2015 ein jährliches 

Wachstum von 2,5 bis 4,5 % festgestellt werden. Dieser Trend hat sich auch für 2020 fort-

gesetzt (vgl. Kapitel 5).  

Dieser Trend kann ð in einer gewissen Spannweite ð für die nächsten Jahre fortgeschrieben wer-

den. Das bedeutet, dass insgesamt nicht mit einer Zunahme der dem Einzelhandel zur Verfü-

gung stehenden realen
36

 Kaufkraft zu rechnen ist und bezüglich des Umsatzes nur geringe Zu-

nahmen anzunehmen sind.  

Jedoch müssen auch spezifische Entwicklungen in den einzelnen Warengruppen bzw. im Online-

handel berücksichtigt werden, d. h. es muss eine Prognose erfolgen, die Ausgabenanteile in den 

einzelnen Warengruppen, die dem stationären Einzelhandel oder anderen Vertriebskanälen po-

tenziell zufließen, berücksichtigt. 

Entwicklung des E-Commerce 

Bei der Ermittlung künftiger Potenziale in Datteln ist vor dem Hintergrund der Entwicklungen im 

Onlinehandel (s. Kapitel 5) zu berücksichtigen, dass die rechnerischen quantitativen Entwick-

lungspotenziale, die im Rahmen der Modellrechnung auf dem gesamten einzelhandelsrelevan-

ten Kaufkraftvolumen basieren, nicht in vollem Umfang vom stationären Einzelhandel abge-

schöpft werden. Dieser fällt tendenziell niedriger aus, da ein gewisser Umsatzanteil dem Online-

handel zufließt, welcher jedoch nicht allein aus ăpure-playernò besteht, sondern vor allem auch 

Multi -Channel-Konzepte umfasst. Das heißt, stationäre Einzelhändler nutzen neben dem Ange-

bot und Verkauf ihrer Waren in einem Geschäft vor Ort auch zunehmend andere ð online-ba-

sierte ð Vertriebsschienen. Also: der stationäre Handel vertreibt online oder ein bisher nur online 

agierender Händler eröffnet ein stationäres Geschäft. Ziel ist es, durch eine Verbindung unter-

schiedlicher Kanäle ein breites Kundenspektrum zu erreichen (s. Kapitel 5). Folglich fließen die 

aus dem stationªren Einzelhandel ăwegbrechenden Umsªtzeò nicht zu 100 % in den ăreinenò 

Onlinehandel ab. Über eigene Online-Shops oder Online-Marktplätze (wie z. B. bei den Online-

anbietern eBay oder Amazon) bleibt auch dem stationär präsenten Einzelhandelsunternehmen 

ein nicht unwesentlicher, einzelhandelsrelevanter Umsatzanteil erhalten.  

Einerseits stellt der Onlinehandel zwar unbestritten eine zunehmende Konkurrenz für den statio-

nären (insbesondere auch mittelständischen und inhabergeführten) Einzelhandel dar, anderer-

seits kann die mögliche Verschneidung der einzelnen Vertriebswege zugleich jedoch auch eine 

Chance für die Entwicklung des stationären Einzelhandels sein. Vor allem gilt es in erster Linie, 

 

36

  Es muss zwischen einer nominalen und der realen Steigerung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft unterschieden 

werden. Da die nominale Entwicklung die Inflation nicht berücksichtigt, lassen sich aus der Entwicklung keine 

Rückschlüsse auf zusätzlich absatzwirtschaftlich tragfähige Verkaufsflächenpotenziale ziehen. Daher wird auf infla-

tionsbereinigte Werte zurückgegriffen, die die reale Entwicklung beschreiben.  
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unter Berücksichtigung neuer Möglichkeiten aufgrund der Digitalisierung, die Stärken des statio-

nären Einzelhandels zu profilieren (u. a. persönliche, qualitativ hochwertige Beratung, direkte 

Prüf- und Verfügbarkeit des nachgefragten Produktes) und durch eine konsequente räumliche 

Steuerung des einzelhandelsrelevanten Angebots das städtische Zentrum zu erhalten bzw. wei-

ter zu entwickeln. 

Zielzentralitäten für das Jahr 2030  

Die Zielzentralität definiert die angestrebte und realistisch erreichbare Kaufkraftabschöpfung in 

der Region unter Berücksichtigung der raumordnerischen Versorgungsfunktion Dattelns als Mit-

telzentrum sowie der regionalen Wettbewerbssituation. 

Abbildung 10: Zielzentralitäten des Einzelhandels in Datteln  

 

Quelle:  Darstellung Junker+Kruse auf Basis der errechneten Zentralitätskennziffern in der Stadt Datteln 

Mit Blick auf die zuvor benannten Aspekte werden folgende Zielzentralitäten definiert: 

 ̧ Im Hinblick auf eine Sicherung und Stärkung der Grundversorgung der Bevölkerung im Be-

reich der Warengruppen des überwiegend kurzfristigen Bedarfs  wird grundsätzlich eine 

Zielzentralität von 1,0 angenommen. Dieser Wert wird in den Warengruppen Gesundheit 

und Körperpflege sowie Blumen (Indoor) / Zoo bereits heute überschritten. Die Warengrup-

pen Nahrungs- und Genussmittel sowie PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher unterschrei-

ten die Zielzentralität, so dass sich aus quantitativer Sicht leichte Arrondierungsspielräume 

erkennen lassen. In allen Warengruppen bestehen teilweise strukturelle Optimierungsmög-

lichkeiten unter qualitativen wie räumlichen Aspekten. 
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 ̧ Im mittelfrist igen Bedarfsbereich werden Zielzentralitäten von 1,3 angenommen, die die 

mittelzentrale Versorgungsfunktion der Stadt Datteln vor dem Hintergrund der Wettbe-

werbssituation im Umland widerspiegeln. 

Der angesetzte Wert wird in der Warengruppe Bekleidung bereits erreicht bzw. überschrit-

ten. In den Bereichen Sport und Freizeit sowie Schuhe/Lederwaren wird das Delta zwischen 

Status Quo und Ziel durch den Onlinehandel weitestgehend minimiert bzw. aufgebraucht. 

Entwicklungsspielräume ergeben sich in den Warengruppen Glas, Porzellan, Keramik / Haus-

haltswaren und Spielwaren/ Hobbyartikel / Babyausstattung. 

 ̧ Im langfristigen Bedarfsbereich  wird ebenfalls eine Zielzentralität von 1,3 angenommen, 

die der unterschiedlichen Relevanz dieser Branchen für das mittelzentrale Einzugsgebiet 

Rechnung tragen. Bereits heute überschreiten die Zentralitäten der Warengruppen medizini-

sche und orthopädische Artikel, Baumarkt- sowie Gartenmarktsortimente diesen Wert z. T. 

deutlich. Ein rechnerisches Entwicklungspotenzial ergibt sich in den Warengruppen 

Wohneinrichtung, Möbel, Elektro / Leuchten, Elektronik / Multimedia und Uhren / 

Schmuck.  

In der Gesamtbetrachtung der erörterten Entwicklungsfaktoren ergeben sich für den Einzelhan-

delsstandort Datteln auf gesamtstädtischer Ebene somit relevante Entwicklungsspielräume  in 

den folgenden Warengruppen: 

 ̧ In der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ist auf gesamtstädtischer Ebene rechne-

rische zusätzliches Verkaufsflächenpotenzial erkennbar. Das ermöglicht grundsätzlich die 

Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes. Dabei genießt die Dattelner In-

nenstadt als Perspektivstandort oberste Priorität, da dort gegenwärtig kein strukturprägen-

der Lebensmittelanbieter existiert. Darüber hinaus bestehen Arrondierungsmöglichkeiten für 

die bestehenden Anbieter sowie strukturelle Optimierungsmöglichkeiten unter qualitativen 

wie räumlichen Aspekten. 

 ̧ Die Warengruppen GPK / Haushaltswaren  und Spielwaren / Hobbyartikel / Babyaus-

stattung  weisen unter den Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs ein quantitatives An-

gebotsdefizit auf. Darin zeigt sich jedoch auch eine ausgeprägte und steigende Konkurrenz 

zum Onlinehandel. Bestehende Kaufkraftabflüsse komplett durch Neuansiedlungen im stati-

onären Einzelhandel zu kompensieren unterliegt dabei einem hohen betrieblichen Risiko. 

Gleichwohl sind auch diese Warengruppen von hoher Bedeutung für einen attraktiven An-

gebotsmix, so dass die Rückgewinnung von Kaufkraftabflüssen durch attraktive Fachange-

bote (inhabergeführte Geschäfte oder auch Filialisten) im zentralen Versorgungsbereich In-

nenstadt Datteln ein legitimes städtebauliches Ziel darstellt und ð trotz ausgeprägten Wett-

bewerbs ð Spielraum für Angebotsausweitungen an geeigneten Angebotsstandorten bietet. 

 ̧ Die Warengruppen Elektro / Leuchten  und Elektronik / Multimedia sind neben kleinteili-

gen Fachangeboten und Randsortimenten vor allem auch durch große Fachmärkte und eine 

sehr starke Konkurrenz zum Onlinehandel geprägt. Eine Positionierung des stationären Ein-

zelhandels dieser Warengruppen gegenüber dem steigenden Konkurrenzdruck durch den 

Onlinehandel ist vor allem innerhalb der Angebotsstrukturen in dem zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt Datteln sinnvoll und zielführend. 

 ̧ In der Warengruppe Möbel  zeigen sich für den Angebotsstandort Datteln gewisse Entwick-

lungspotenziale. Dabei unterschreitet das quantitative Potenzial die heutigen 
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Markteintrittsgrößen moderner Anbieter i. S. v. Wohnkauf- bzw. Einrichtungshäusern deut-

lich. Auch im Baumarktsegment besteht zudem ein zunehmender Wettbewerbsdruck durch 

den Online-Handel. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im Umland eine gute Wettbewerbs-

situation besteht und der Möbelsektor durch unterschiedliche Vertriebskanäle bestimmt wird 

(u.a. Handwerk), welche das, durch klassische Möbelmärkte abschöpfbare, Potenzial ein-

schränken. Die rechnerischen Entwicklungspotenziale sind entsprechend zu relativieren. 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt ergeben sich in der Stadt Datteln aus rein quantitativer Sicht in einigen Warengrup-

pen absatzwirtschaftlich tragfähige Verkaufsflächenpotenziale in einer relevanten Größenord-

nung. Aber auch gute quantitative Zentralitäten bedeuten nicht, dass künftig keine Entwicklung 

mehr stattfinden kann. Unter Berücksichtigung eindeutiger räumlicher Vorgaben und eines 

nachvollziehbaren wie widerspruchsfreien Sortiments- und Standortkonzepts kann eine Entwick-

lung und Optimierung des einzelhandelsrelevanten Angebots auch über die ermittelten quanti-

tativen Entwicklungsspielräume hinaus sinnvoll sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese 

Entwicklung dem Ausbau der wohnungsnahen Grundversorgung  sowie der Sicherung und 

Stärkung des zentralen Versorgungsbereich s Innenstadt  in Datteln dient. Bei potenziellen 

Ansiedlungs-, Erweiterungs- oder Verlagerungsvorhaben kommt es demnach auf folgende As-

pekte an: 

 ̧ Ist der avisierte Standort städtebaulich sinnvoll?  

 ̧ Wie stellen sich die Größe des Vorhabens und der Betriebstyp im gesamtstädtischen Zusam-

menhang und im Hinblick auf die zugedachte Versorgungsaufgabe dar?  

 ̧ Welche Funktion wird der Einzelhandelsbetrieb übernehmen? Werden bestehende Struktu-

ren ergänzt bzw. gestützt und Synergien zu bestehenden Anbietern ausgenutzt? 

Jedoch kann zusätzliche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maße und in be-

stimmten Warengruppen mobilisiert werden. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvorhaben re-

alisiert, führt dies zu Umsatzumverteilungen innerhalb der Dattelner Einzelhandelslandschaft und 

somit zu Umsatzverlusten bzw. einer Marktverdrängung bestehender Betriebe jeweils in Abhän-

gigkeit der Relevanz eines Vorhabens. Dies trifft insbesondere auch auf den Lebensmittelbereich 

zu. Schließlich wird dieser Sortimentsbereich in erster Linie am Wohnstandort nachgefragt, so 

dass sich eine Überversorgung auch vorrangig auf die entsprechenden Wohnsiedlungsbereiche 

auswirkt. In der Folge kann es zu Funktionsverlusten des Dattelner Zentrums bzw. der Nahver-

sorgungsstandorte sowie zu negativen städtebaulichen Auswirkungen kommen.  

Die oben dargestellte (quantitative) Betrachtung der Zielzentralitäten hat somit lediglich einen 

ăOrientierungscharakterò. Erst die Beurteilung eines konkreten Planvorhabens nach 

 ̧ Art (Betriebsform und -konzept),  

 ̧ Lage (Standort: Lage im Stadt- und Zentrenkontext) und  

 ̧ Umfang (teilweiser oder gesamter Marktzugang des ermittelten Verkaufsflächenpotenzials)  

erlaubt die Abschätzung der absatzwirtschaftlichen Tragfähigkeit und städtebaulichen Ver-

träglichkeit  eines Vorhabens. 
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Mit dem vorliegenden Einzelhandelskonzept wird eine klare politische und planerische Zielvor-

stellung fortgeschrieben, die auch weiterhin eine räumliche und funktionale Gliederung der zu-

künftigen Einzelhandelsentwicklung mit einer klaren arbeitsteiligen Struktur ausgewählter Einzel-

handelsstandorte beinhaltet. Dieses Entwicklungskonzept und eine darauf basierende konse-

quente Anwendung des baurechtlichen und planerischen Instrumentariums ermöglichen auch 

zukünftig eine zielgerichtete Steuerung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in der Stadt 

Datteln und stellen für die verantwortlichen Akteure aus Einzelhandel, Verwaltung und Politik 

einen langfristigen Entscheidungs- und Orientierungsrahmen und eine wichtige Argumentati-

ons- und Begründungshilfe für die bauleitplanerische Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 

dar. 

Es ist festzuhalten, dass die Einordnung potenzieller Neuvorhaben, Erweiterung oder Um-

nutzung von Einzelhandelsflächen in einen städtebaulichen und absatzwirtschaftlichen 

Kontext  unabdingbar ist. 

Generell gilt, dass das übergeordnete Ziel die Sicherung und Verbesserung der qualitativen 

sowie der räumlich strukturellen Angebotssituation  ist, was impliziert, dass über zusätzliche 

Angebote nur nach eingehender Prüfung entschieden werden sollte. 

Einzelhandelsansiedlungen sind unter anderem sinnvoll, wenn...  

...sie die zentralörtliche Funktion Dattelns  als Mittelzentrum und die Versorgungssitua-

tion in der Stadt sichern und verbessern,  

...sie den zentralen Versorgungsbereich und die Nahversorgungsstandorte in ihrer Funk-

tion stärken,  

...sie zu einer räumlichen Konzentration des Einzelhandels an städtebaulich sinnvollen 

Standorten beitragen,  

...die wohnortnahe Grundversorgung gesichert und verbessert wird und  

...neuartige oder spezialisiert e Anbieter zu einer Diversifizierung des Angebotsspekt-

rums in Datteln  beitragen.  
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9 Einzelhandelskonzept für die Stadt 

Datteln 

Die Betrachtung der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation (vgl. Kapitel 6 und Kapitel 7) 

sowie die Überlegungen zu daraus ableitbaren Entwicklungsperspektiven (vgl. Kapitel 8) zeigen, 

dass sich Entwicklungsspielräume  für stadtentwicklungspolitisch wünschenswerte Standorte im 

Sinne einer räumlichen und qualitativen Verbesserung der Angebotssituation ergeben.  

Grundsätzlich sind auch im Rahmen der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Dat-

teln Entwicklungsabsichten sowie unverhältnismäßige Angebotsverschiebungen zentrenrelevan-

ter Sortimente an Angebotsstandorte, die nicht dem zentralen Versorgungsbereich i. S.  d. 

§§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO oder ergänzenden (städte-

baulich wünschenswerten) Sonderstandorten zugeordnet sind, sind kritisch zu bewerten. 

Die vorangegangenen Analysen stellen die Basis für die im Folgenden dargestellten allgemeinen 

und konkreten Handlungsempfehlungen dar. Dabei gilt es vor allem, die räumliche Angebots-

struktur mit einer Konzentration auf die Dattelner Innenstadt zu sichern und zu profilieren, die 

wohnungsnahe Grundversorgung zu erhalten bzw. zu stärken sowie ergänzende Einzelhandels-

standorte zentrenverträglich weiterzuentwickeln. Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Datteln 

umfasst im Wesentlichen die nachfolgend aufgelisteten konzeptionellen Bausteine:  

 ̧ Räumliches Entwicklungsleitbild (vgl. Kapitel 9.1) 

 ̧ Ziele der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung (vgl. Kapitel 9.2) 

 ̧ Räumliches Standortstrukturmodell (vgl. Kapitel 9.3) 

 ̧ Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs (vgl. Kapitel 9.3.1) 

 ̧ Identifikation und Definition solitärer Nahversorgungsstandorte zur Sicherung der woh-

nungsnahen Grundversorgung (vgl. Kapitel 9.3.2) 

 ̧ Dattelner Sortimentsliste (vgl. Kapitel 9.4) 

 ̧ Ansiedlungsregeln zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung (vgl. Kapitel 9.5) 

9.1 Übergeordnetes Entwicklungsleitbild 

Der Einzelhandelsstandort Datteln soll seinen Potenzialen entsprechend gefördert werden. Ins-

besondere gilt es, eine klare räumliche Angebotsstruktur mit Konzentration auf bestimmte 

Standortbereiche  zu sichern und zu stärken. Der Entwicklungsfokus soll dabei in erster Linie auf 

den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Datteln sowie eine wohnortnahe Grundversor-

gung im Dattelner Stadtgebiet gelegt werden. 

Das Leitbild setzt dazu einen klaren räumlichen wie funktionalen Rahmen für die zukünftige Ein-

zelhandelsentwicklung in Datteln:  

Der Einzelhandel wird in Abhängigkeit von Sortiments - und Größenstrukturen, der öko-

nomischen Rahmenbedingungen und in funktionaler Ergänzung auf ausgewählte 
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Einzelhandelsstandorte im Dattelner Stadtgebiet konzentriert. Eine stringente Steuerung 

seitens der Stadt Datteln innerhalb dieser ăLeitplankenò ermºglicht die Chance einer 

sinnvollen und zukunftsfähigen räumlich -funktionalen Entwicklung des Einzelhandels.  

 

Folgende Aspekte stützen das Leitbild: 

 ̧ Aus ökonomischer Sicht  wird durch die Berücksichtigung klarer sortiments- und größenspe-

zifischer Zielvorstellungen ein ruinöser Verdrängungswettbewerb zu Lasten städtebaulich 

sinnvoller Standorte vermieden. Durch klare räumlich-funktionale Strukturen und Vorgaben 

kann die Kaufkraftbindung und Ausstrahlung des Dattelner Einzelhandels insgesamt verbes-

sert werden. Durch ergänzende Zielvorgaben seitens der Stadt Datteln bleiben Investitions- 

und Ansiedlungsinteressen, insbesondere auch in dem zentralen Versorgungsbereich, erhal-

ten. Mögliche Entwicklungsimpulse zur Stärkung bzw. Erweiterung des Einzelhandelsstand-

orts Datteln können ð durch das Zusammenwirken von gesamtstädtischem Entwicklungsleit-

bild und definierten Zielen zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung ð entsprechend pla-

nerisch gefördert und gelenkt werden. Es besteht die Chance einer zukunftsfähigen Verstär-

kung von sinnvollen und tragfähigen Einzelhandelsstrukturen. 

 ̧ Aus politischer  und planerischer Sicht ist die Anwendung des Leitbildes mit einer stringen-

ten Planungs- und Steuerungspraxis verbunden; die Planungs- und Investitionssicherheit ð 

sowohl auf Seiten der Investoren als auch auf Seiten der bestehenden Betreiber ð wird somit 

gegeben. Die Dattelner Stadtplanung kann ihrer Steuerungsfunktion für die Stadtentwick-

lung gerecht werden. Damit erhalten Politik und Verwaltung in der Stadtplanung eine aktive 

Rolle. Durch die Förderung einer sich ergänzenden Arbeitsteilung der Einzelhandelsstandorte 

in Datteln wird zudem das Entwicklungsziel einer attraktiven und lebendigen städtebaulich-

funktionalen Dattelner Innenstadt unterstützt. Eine stringente Anwendung des Leitbilds setzt 

sowohl positive Signale nach innen als auch nach außen. Einzelinteressen werden der Stadt-

entwicklung nachgeordnet und es entstehen diesbezüglich keine Abhängigkeiten. 

 ̧ Aus rechtlicher Sicht  kann die Dattelner Stadtplanung ihre umfangreichen gesetzlichen Ein-

griffs- und Lenkungsmöglichkeiten nutzen, was impliziert, dass das bauplanungsrechtliche 

Instrumentarium im Rahmen der Umsetzung des Leitbildes bzw. des Einzelhandelskonzepts 

zielgerichtet und konsequent angewendet wird. Städtebauliche Begründungen, z.  B. im Rah-

men von Bauleitplanungsverfahren, werden auf Grundlage des empirisch hergeleiteten Ein-

zelhandelskonzepts erleichtert. 

9.2 Übergeordnete Ziele der Einzelhandelsentwicklung 

Basierend auf der einzelhandelsspezifischen Situation in Datteln werden, unter Berücksichtigung 

allgemeiner Entwicklungstrends, übergeordnete Ziele zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 

formuliert. Es muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es bei der Formulierung der Ziele 

sowie auch der Maßnahmen, die diese Ziele konkretisieren, nicht darum geht, den Wettbewerb 

im Einzelhandel zu verhindern, sondern die möglichen Entwicklungen im Sinne der Stadtent-

wicklung auf positiv zu bewertende Standorte bzw. Standortbereiche zu lenken, so dass sowohl 

neue als auch bestehende Betriebe ð unter Berücksichtigung einer geordneten Stadtentwick-

lung ð davon profitieren. 



 EINZELHANDELSKONZEPT FÜR DIE STADT DATTELN |  FORTSCHREIBUNG 

75 

Sicherung und Ausbau der landesplanerischen Versorgungsfunktion (Mittelzentrum)  

Ein bedeutendes stadtentwicklungsrelevantes Ziel für die Stadt Datteln ist die Erfüllung ihrer 

raumordnerisch zugewiesenen Funktion als Mittelzentrum mit zentralen Versorgungsfunktionen 

zum einen für die eigene Bevölkerung, zum anderen aber auch darüber hinaus. Diese wird, rein 

quantitativ und ohne jede (allerdings zwingend erforderliche) räumliche Differenzierung be-

trachtet, vor dem Hintergrund der regionalen Angebots- und Konkurrenzsituation derzeit größ-

tenteils erfüllt (Einzelhandelszentralität von 0,98).  

Ansiedlungsanfragen offenbaren ein anhaltendes Investitionsinteresse für den Standort Datteln. 

Eine Entwicklung von Standorten außerhalb der stadtentwicklungsplanerisch definierten Versor-

gungsstandorte (insbesondere des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt und der Nahver-

sorgungsstandorte) kann eine Angebotsverschiebung vor allem in Richtung städtebaulich nicht 

integrierter Lagen bedeuten. Ein vordringliches Ziel der Stadtplanung in Datteln sollte es daher 

sein, einer solchen drohenden bzw. sich verschªrfenden rªumlichen ăSchieflageò zu begegnen 

und somit die mittelzentrale Versorgungsfunktion gesamtstädtisch weiterzuentwickeln. Ein Fo-

kus liegt in diesem Zusammenhang insbesondere auf der Dattelner Innenstadt als ăAushªnge-

schildò der Stadt. Dabei ist ein attraktiver Branchen- und Betriebstypenmix in der Innenstadt von 

hoher Bedeutung für die überörtliche Attraktivität eines Einkaufsstandorts und die Kundenbin-

dung in zentrenrelevanten Sortimenten. 

Sicherung eines attraktiven Einzelhandelsangebots sowie der gesamtstädtischen Versor-

gungsstruktur  

Die Attraktivität  eines Einkaufsstandorts bestimmt sich durch die Quantität des Einzelhandels-

angebots (gemessen in Quadratmetern Verkaufsfläche), seine strukturelle Zusammensetzung 

(Vielfalt der Warengruppen, Sortimentstiefe, Betriebsformen / -konzepte und Betriebsgrößen-

ordnungen) sowie durch die Qualität des vorhandenen Angebots. Nur durch ein Miteinander 

dieser Komponenten kann es gelingen, den Einzelhandelsstandort Datteln auch künftig attraktiv 

zu gestalten und längerfristig zu erhalten bzw. zu entwickeln. Ein Ziel ist es daher, ein im oben 

genannten Sinne vielfältiges und gut strukturiertes Angebot zu sichern und zu stärken, das der 

Versorgungsfunktion der Stadt Datteln innerhalb der Region gerecht wird. Von grundlegender 

Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Formulierung klarer räumlich-struktureller 

Standortprioritäten .  

Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur mit einer zu-

kunftsfªhigen ăArbeitsteilungò der Einzelhandelsstandorte gemªÇ Entwicklungsleitbild 

Wesentliche Grundlage für eine regional konkurrenzfähige und attraktive gesamtstädtische Ein-

zelhandelssituation der Stadt Datteln ist eine ausgewogene, hierarchisch und funktional geglie-

derte Versorgungsstruktur. Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Einzel-

handelsstandorten ist unabdingbar, um potenziell negativen Folgewirkungen auf den zentralen 

Versorgungsbereich und die Versorgungsstruktur zu vermeiden. Eine bedeutende Rolle spielt 

hier die bestehende Konzentration von (zentrenrelevanten) Einzelhandelsangeboten im zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt und von nahversorgungsrelevanten Sortimenten an Nahver-

sorgungsstandorten.  

Im Gegensatz dazu kann eine hierarchisch und funktional nicht gegliederte Öffnung neuer oder 

eine Stärkung vorhandener (in der Regel Pkw-kundenorientierter) Einzelhandelsstandorte 
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außerhalb der gewachsenen Strukturen (wie z. B. an solitären städtebaulich nicht integrierten 

Standorten) zu einer Schwächung bzw. Gefährdung der bestehenden Einzelhandelsstruktur füh-

ren. 

Für eine langfristig zielorientierte und nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne des räumlichen 

Entwicklungsleitbildes und vor dem Hintergrund der demografischen wie auch allgemein struk-

turellen Entwicklung (Abnahme der Bevölkerung, Strukturwandel im Einzelhandel, Bedeutungs-

gewinn des Onlinehandels) ist daher eine klare, räumlich-funktionale Gliederung der städtischen 

Einzelhandelsstandorte in Datteln unerlässlich. Eine Funktionsteilung zwischen dem zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt, den solitären Sonderstandorten und den Nahversorgungsstan-

dorten ist dabei unabdingbar, so dass eine wechselseitige Ergänzung der Angebote umgesetzt 

werden kann. 

Sicherung und Ausbau eines attraktiven  Stadtkerns (Hauptzentrum Innenstadt)  

Die europäische Stadttradition weist insbesondere den innerstädtischen Geschäftszentren eine 

herausgehobene Funktion zu. Die Dattelner Innenstadt (Hauptzentrum) stellt den historisch, 

siedlungsräumlich und städtebaulich wichtigsten Einzelhandelsstandort innerhalb der Stadt Dat-

teln dar, der sich vor allem durch seine Multifunktionalität (Einzelhandel, Dienstleistungen, Kul-

tur- und Freizeiteinrichtungen, Verwaltung, Volkshochschule, Wohnen etc.) auszeichnet. Diese 

Vielfalt ist prägend für die Attraktivität der Dattelner Innenstadt und soll gesichert und gestärkt 

werden. Die Konzentration städtebaulicher und infrastruktureller Investitionen in der Dattelner 

Innenstadt zeigt den Stellenwert, den die Stadt dem Ziel der Entwicklung und Qualifizierung des 

Hauptgeschäftsbereichs bereits in der Vergangenheit beigemessen hat. 

Auch zukünftig soll der Fokus der Einzelhandelsentwicklung (insbesondere der Entwicklung von 

klein- wie großflächigen Betrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten) auf das Hauptzent-

rum gerichtet werden. Dieser Standort genießt oberste Priorität innerhalb der Standortstruktur 

der Stadt Datteln, dem sich alle weiteren Standorte vor dem Hintergrund einer hierarchischen 

und arbeitsteiligen Gliederung unterzuordnen haben. Für den Einzelhandelsstandort Hauptzent-

rum Innenstadt ist eine weitere Qualifizierung des Angebots, beispielsweise durch Ergänzungen 

der Sortimentsstrukturen und der Betriebsformen bzw. -größenstrukturen durch moderne Einzel-

handelsbetriebe mit attraktiven zentrenrelevanten Angeboten, anzustreben. Dabei ist auch auf 

die erneute Ansiedlung eines Nahversorgers in der Innenstadt zur Stärkung der (fußläufigen) 

Versorgung gesteigerter Wert zu legen. 

Sicherung und Stärkung einer wohnortnahen Grundversorgung im Dattelner  Stadtgebiet 

durch ein Netz funktionsfähiger Nahversorgungsstandorte  

Das Ziel der Sicherung einer weitgehend fußläufigen Versorgung impliziert eine flächende-

ckende wohnungsnahe (und somit auch fußläufige) Versorgung. Ein über verschiedene Betriebs-

formen reichendes und möglichst dichtes Grundversorgungsangebot ist nicht nur unter sozialen 

und kommunikativen Aspekten ein wichtiger Bestandteil eines zukunftsfähigen Einzelhandels-

konzepts. Häufig bilden Lebensmittelanbieter eine wichtige Magnetfunktion auch für weitere 

Nutzungen (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung). Zunehmend stehen diesen planerisch 

wie gesamtentwicklungspolitisch sinnvollen Standorten jedoch insbesondere im ländlichen Raum 
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betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten
37

 gegenüber, die eine Umsetzung dieses Ziels erschwe-

ren. Diese Problematik trifft aber auch auf Siedlungsrandbereiche und / oder Wohnsiedlungsbe-

reiche und Ortsteile mit geringen Einwohnerdichten / -zahlen zu. Daher muss unbedingt darauf 

geachtet werden, eine räumlich (Standorte) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und -

größen) abgestufte und ausgewogene Grundversorgungsstruktur im Dattelner Stadtgebiet zu 

sichern und zu stärken. Ein primäres Ziel sollte es sein, die Ansiedlung eines Nahversorgers im 

zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zu forcieren sowie die vorhandenen, städtebaulich in-

tegrierten Nahversorgungsstandorte zu erhalten und zu stärken sowie dezentrale Standorte 

stadtverträglich zu gestalten oder nach Möglichkeit zurückzufahren. 

Zentrenverträgliche Entwicklung (großflächiger) Einzelhandelsbetriebe mit nicht  zentrenre-

levantem Kernsortiment an ergänzenden Einzelhandelsstandorten  

Solitär gelegene Einzelbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment und überörtlicher Be-

deutung stellen einerseits zwar Konkurrenzstandorte für den zentralen Versorgungsbereich In-

nenstadt dar, andererseits handelt es sich aber auch um sinnvolle und notwendige Ergänzungen 

des Einzelhandels in der Dattelner Innenstadt. 

Im Sinne einer funktionalen Arbeitsteilung sind diese Standorte als zentrenverträgliche Ergän-

zungsstandorte zu sichern und ð wenn erforderlich ð weiter zu entwickeln. Dies hat zwingend 

zur Folge, dass hier eine gezielte und geordnete Entwicklung und Bestandspflege insbesondere 

der großflächigen Einzelhandelsbetriebe angestrebt werden muss.  

Bei Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Umnutzungen bestehender Betriebe an allen Standor-

ten außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt ist jeweils die Verträglichkeit und 

Kompatibilität des Vorhabens mit den formulierten gesamtstädtischen Zielen und Empfehlungen 

zu überprüfen. An geeigneten städtebaulich nicht-integrierten Standorten im Stadtgebiet sind 

Angebotsausweitungen in nicht zentrenrelevanten Sortimenten nach einer solchen positiven Ein-

zelfallprüfung prinzipiell möglich, Neuansiedlungen oder Erweiterungen von Betrieben mit nah-

versorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten (über den genehmigten Bestand hinaus) 

sind an nicht-integrierten Standorten jedoch konsequent auszuschließen. 

Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe  

Die mit Hilfe des Baurechts geschaffenen bzw. abgesicherten Gewerbegebiete sind der eigentli-

chen Zielgruppe, nämlich Handwerk und produzierendem Gewerbe, zuzuführen. Da diese Be-

triebe oftmals nicht in der Lage sind mit den preislichen Angeboten des Einzelhandels für Grund 

und Boden zu konkurrieren, ist insbesondere in den Gewerbe- und Industriegebieten der kom-

plette Ausschluss von Einzelhandel (mit Ausnahme des Handwerkerprivilegs) eine mögliche Ent-

wicklungsoption. 

Vermeidung ăneuerò Einzelhandelsstandorte und Verhinderung konterkarierender Planun-

gen 

Die räumliche Bündelung von Einzelhandelsbetrieben an städtebaulich und siedlungsstrukturell 

sinnvollen Standorten ist gemªÇ dem stadtentwicklungspolitischen Leitbild einer ăStadt der 

 

37 

 Mindestgrößen zur attraktiven Präsentation eines entsprechenden Warensortiments haben entsprechende Min-

destumsätze zur Folge, die wiederum ein entsprechendes Kaufkraftpotenzial im näheren Einzugsgebiet bedingen. 
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kurzen Wegeò anzustreben. Insbesondere ein multifunktionaler Hauptgeschäftsbereich ist hier-

bei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und das Entstehen lebendiger urbaner 

Räume. Darüber hinaus dient auch ein möglichst flächendeckendes Netz an funktional geglie-

derten Versorgungsstandorten einer bevölkerungsnahen Versorgung sowie einer Reduzierung 

der notwendigen Verkehrswege. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der Stadtentwicklung in 

Datteln, keine zusätzlichen Einzelhandelsstandorte ð an städtebaulich wie stadtentwicklungspoli-

tisch ungewünschten Standorten ð zu schaffen. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungspotenziale in der Stadt Datteln besteht 

grundsätzlich keine Notwendigkeit zur Ausweisung von neuen Einzelhandelsstandorten außer-

halb des bestehenden zentralen Versorgungsbereichs und der ergänzenden Sonderstandorte. 

Eine Öffnung neuer (in der Regel Pkw-kundenorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb der 

definierten Entwicklungsbereiche bewirkt in der Regel eine Schwächung bestehender Standort-

strukturen, aufgrund einer Verschärfung des Wettbewerbes. Hierbei gilt es auch zu berücksichti-

gen, dass ein einmal für Einzelhandelsnutzungen geöffneter Standort nur sehr schwer anschlie-

ßend wieder einer anderen Nutzung zugeführt werden kann und somit der Umnutzungsdruck 

im Falle einer möglichen Einzelhandelsbrache enorm groß werden kann. Die Umsetzung der be-

stehenden Entwicklungsspielräume ist somit vorwiegend auf die bestehende Standortstruktur 

auszurichten. 

Mit Hilfe einer weiterhin konsequenten Anwendung des Planungsinstrumentariums sollten jene 

Planungen, die den Entwicklungsspielräumen und Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels in 

der Stadt Datteln entgegenstehen, ausgeschlossen werden. 

9.3 Räumliche Standortstruktur 

Auf Basis der in der Nachfrage- und Angebotsanalyse gewonnenen Erkenntnisse, dem räumli-

chen Entwicklungsleitbild für die Stadt Datteln sowie unter Berücksichtigung der übergeordne-

ten Zielvorstellungen zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung werden die räumlichen Ange-

botsschwerpunkte im Dattelner Stadtgebiet unter städtebaulichen  und funktionalen Gesichts-

punkten  in ein arbeitsteiliges Standortstrukturmodell eingeordnet. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Einstufung eines Angebotsstandorts in das Standortstrukturmo-

dell haben das derzeitige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie die städtebauliche 

Gestalt des Standorts. Hierbei fließen neben dem Verkaufsflächenbestand und der Anzahl der 

Einzelhandelsbetriebe insbesondere auch die städtebauliche Struktur und Gestaltung als Kriterien 

in die Beurteilung mit ein. Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die städtebauliche und 

stadtentwicklungsrelevante Zielvorstellung, die mit dem jeweiligen Standort verbunden sein soll. 

Als Grundgerüst des aktuellen Standortstrukturmodells dient die bereits im Jahr 2012 festgelegte 

Standortstruktur des Dattelner Einzelhandels, die in ihren Grundzügen beibehalten und unter 

Berücksichtigung der seitdem eingetretenen einzelhandelsseitigen Entwicklungen fortgeschrie-

ben wird. Folgende Standortkategorien sind zu unterscheiden: 
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Abbildung 11: Standortstrukturmodell für die Stadt Datteln  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse 

Hauptzentrum  

Dieser Zentrentyp soll vor allem durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein: 

 ̧ gesamtstädtische und regionale Versorgungsbedeutung, 

 ̧ möglichst vollständiges Einzelhandelsangebot im kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsbe-

reich ð mit Wettbewerbssituationen, 

 ̧ vielfältiger Größen- und Betriebsformenmix, hoher Anteil an kleinteiligem Facheinzelhandel, 

 ̧ breit gefächertes und umfangreiches, in Wettbewerbssituationen befindliches einzelhandels-

nahes Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot sowie öffentliche Dienstleistungen. 
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Die Dattelner  Innenstadt  mit ihrem abgegrenzten Hauptgeschäftsbereich wird nach wie vor als 

zentraler Versorgungsbereich mit örtlicher und überörtlicher Bedeutung definiert. Der Ange-

botsstandort erfüllt die Voraussetzungen, um sich gemäß der durch die Rechtsprechung
38

 entwi-

ckelten Kriterien als bauplanungsrechtlich schützenswerter zentraler Versorgungsbereich zu qua-

lifizieren. 

Solitäre Nahversorgungsstandorte  

(städtebaulich integriert ð mit Entwicklungsperspektive)  

Als solitäre Nahversorgungsstandorte qualifizieren sich jene Standorte in städtebaulich integrier-

ter Lage, an denen zumeist ein einzelner strukturprägender Einzelhandelsbetrieb lokalisiert ist 

und die in funktionaler und städtebaulicher Hinsicht nicht die Kriterien eines Zentrums erfüllen. 

Sie dienen der ergänzenden (auch) fußläufigen Nahversorgung der Dattelner Bevölkerung, die 

nicht allein durch den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt geleistet werden kann. Grund-

sätzlich stellen die solitären Nahversorgungsstandorte ein bauplanungsrechtliches Schutzgut dar. 

Sie sind bei der Erweiterung, Verlagerung oder Neuansiedlung eines Anbieters im Rahmen einer 

Verträglichkeitsuntersuchung i.  S.  v. § 11 (3) BauNVO zu berücksichtigen. Erweiterungen, Neu-

ansiedlungen und Verlagerungen dürfen sich nicht städtebaulich negativ (i. S. einer Funktionsge-

fährdung und einer Ausdünnung des Nahversorgungsnetzes) auf die wohnungsnahe Versor-

gung der Bevölkerung auswirken. 

In Datteln sind derzeit folgende vier Angebotsstandorte als solitäre Nahversorgungsstandorte zu 

definieren, zudem wird in Datteln-Süd ein perspektivischer, solitärer Nahversorgungsstandort 

ausgewiesen: 

­ Beethovenplatz, Hagem (derzeit Netto Marken-Discount) 

­ Castroper Straße, Emscher-Lippe (derzeit Netto Marken-Discount)  

­ Ostring, Hötting (derzeit Netto Marken-Discount) 

­ Hafenstraße, Stadtmitte (derzeit Rewe) 

Sonstige Grundversorgungsstandorte  

(städtebaulich nicht integriert ð ohne Entwicklungsperspektive)  

Als sonstige Standorte des Lebensmitteleinzelhandels qualifizieren sich jene Standorte in städte-

baulich nicht integrierter Lage, an denen zumeist ein einzelner strukturprägender Einzelhandels-

betrieb lokalisiert ist. Sie dienen, primär auf Pkw-orientierte Kundschaft ausgerichtet, einer er-

gänzenden Grundversorgung der Dattelner Bevölkerung. Da diese Standorte aber aufgrund ihrer 

Lage keinen vorrangigen Beitrag zur fußläufigen Nahversorgung leisten, stellen sie im Umkehr-

schluss auch kein bauplanerisches Schutzgut dar. Im Hinblick auf die Neuansiedlung von Einzel-

handelsbetrieben sollte auf solche Standorte weiterhin nicht zurückgegriffen werden.  

 

38

  ăôZentrale Versorgungsbereicheô sind rªumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf  Grund vorhan-

dener Einzelhandelsnutzungen ð häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote ð 

eine bestimmte Versorgungsfunktion für die Gemeinde zukommt. Ein ĂVersorgungsbereichô setzt mithin vorhan-

dene Nutzungen voraus, die für die Versorgung der Einwohner der Gemeinde ð gegebenenfalls auch nur eines 

Teils des Gemeindegebiets ð insbesondere mit Waren aller Art von Bedeutung sind. [...]. Das Adjektiv zentral ist 

nicht etwa rein geografisch [...] zu verstehen, [...] es hat vielmehr eine funktionale Bedeutung. [...]. Dem Bereich 

muss [...] die Funktion eines Zentrums f¿r die Versorgung zukommen. [...]. Hiervon ausgehend kºnnen als Ăzent-

rale Versorgungsbereicheô angesehen werden: Innenstadtzentren [...] Nebenzentren [...] Grund- und Nahversor-

gungszentren [...]ò (Quelle: OVG NRW, Urt. v. 11.12.2006 ð 7 A 964/05).  

vgl. hierzu ergänzend die Ausführungen in Kapitel 9.3.1. 
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Bestehende Standorte besitzen im Sinne der Ziele und Grundsätze des Dattelner Einzelhandels-

konzeptes Bestandsschutz, dazu zählen:  

­ Bülowstraße, Natrop (derzeit Aldi) 

­ Rudolf-Diesel-Straße, Hachhausen (derzeit K+K) 

­ Rudolf-Diesel-Straße, Hachhausen (derzeit Aldi) 

­ Castroper Straße, Emscher-Lippe (Verlagerungsstandort Aldi)
39

 

­ Schachtstraße, Emscher-Lippe (Altstandort Aldi)
40

 

­ Schachtstraße, Emscher-Lippe (derzeit Edeka)  

­ Walter-Sauer-Straße, Meckinghoven (derzeit Lidl) 

­ Wiesenstraße, Hachhausen (derzeit Lidl) 

Solitärer Sonderstandort e  

Bei solitären Sonderstandorten handelt es sich um Anbieter größer 2.000 m² Gesamtverkaufs-

fläche mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb einer Standortgemeinschaft, die 

eine lokale und z. T. auch regionale Versorgungsbedeutung übernehmen.  

In Datteln sind derzeit folgende acht Angebotsstandorte als solitäre Sonderstandorte zu definie-

ren: 

­ An der Linde, Meckinghoven (derzeit Pflanzencenter Balan) 

­ Am breiten Teich (derzeit Fischer) 

­ Auf der Heide, Horneburg (derzeit Blumenstube Stork Gartenbaubetrieb) 

­ Emscher-Lippe-Straße, Emscher-Lippe (derzeit Raiffeisen-Markt) 

­ Gottlieb-Daimler-Straße, Hachhausen (derzeit Bauen & Leben) 

­ Schloßstraße, Horneburg (derzeit Baumschule Wegmann)  

­ Walter-Sauer-Straße, Meckinghoven (derzeit Hornbach) 

­ Zur Seilscheibe, Emscher-Lippe (derzeit Möbel Meyer) 

Derartige solitäre Standorte / Betriebe ergänzen die Dattelner Zentren- und Angebotsstruktur 

und treten daher nicht in einen unmittelbaren Wettbewerb mit diesen. Allerdings besteht auch 

ein Erfordernis zur Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente (siehe Ansiedlungsregel 3 

in Kapitel 8.5). 

Die räumliche Verteilung der zuvor definierten, versorgungsstrukturell bedeutsamen Standortbe-

reiche in Datteln stellt sich wie folgt dar: 

 

39

  Der Lebensmitteldiscounter Aldi beabsichtigt eine Verlagerung auf die gegenüberliegende Straßenseite (ehemali-

ger Toom-Baumarkt) unter der Bedingung eines gänzlichen Ausschlusses von Einzelhandelsnutzungen am Alt-

standort. Im Falle der Verlagerung erhält dieser Standort Bestandsschutz. 

40

  Der Standort muss bei der geplanten Verlagerung an die Castroper Straße aufgegeben werden; der Bestandschutz 

wird aufgehoben. 
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Karte 10: Perspektivische Standortstruktur in Datteln   

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse; Kartengrundlagen: Stadt Datteln; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 

125) 

9.3.1 Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt Datteln 

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition des zentralen Versorgungsbereichs unter Berück-

sichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven dient als unentbehrliche Grundlage für die Steu-

erung des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung. Sie stellt deshalb ein Pflichtelement des 

Einzelhandelskonzepts für die Stadt Datteln dar. Dem Begriffspaar ăzentraler Versorgungsbe-

reichò kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, nimmt es doch durch die Novellierungen des 

Baugesetzbuches (BauGB) in den Jahren 2004, 2006 sowie 2011 (und hier insbesondere die 

neugefassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB) im Hinblick auf die Einzelhandelssteuerung eine 

zentrale Stellung als schützenswerter Bereich ein. 
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Begriffsdefinition  ăzentraler Versorgungsbereichò 

Unter zentralen Versorgungsbereichen sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Kommune zu 

verstehen, denen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen ð häufig ergänzt durch diverse Dienst-

leistungen und gastronomische Angebote ð eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus zukommt.
41

 Dabei kann es innerhalb einer Kommune durchaus mehr als nur 

einen zentralen Versorgungsbereich geben (z. B. Innenstadt und Nebenzentren). Auch Grund- 

und Nahversorgungszentren können zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen. Vorausset-

zung hierfür ist allerdings, dass in diesen Bereichen mehrere Einzelhandelsbetriebe mit sich er-

gänzenden und / oder konkurrierenden Warenangeboten vorhanden sind, die einen bestimmten 

Einzugsbereich, wie etwa Quartiere größerer Städte oder auch gesamte kleinere Orte, vorwie-

gend mit Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs und gegebenenfalls auch teilweise mit Waren 

des mittelfristigen Bedarfs versorgen. Zudem muss die Gesamtheit der vorhandenen baulichen 

Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumlichen Bereichs und aufgrund ihrer ver-

kehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sein, den Zweck eines 

zentralen Versorgungsbereichs ð und sei es auch nur die Sicherstellung der Grund- und Nahver-

sorgung ð zu erfüllen.
42

 In der Stadt Datteln besteht mit der Innenstadt derzeit ein zentraler Ver-

sorgungsbereich. 

Sonderstandorte und solitäre Nahversorgungsstandorte gehören demnach nicht zu den schüt-

zenswerten zentralen Versorgungsbereichen im Sinne der Gesetzgebung, auch wenn sie eine 

beachtliche Versorgungsfunktion für ihr Umfeld erfüllen können. 

Unstrittig ð sowohl in der bisherigen Rechtsprechung als auch der aktuellen Literatur
43

 ð ist, dass 

sich zentrale Versorgungsbereiche ergeben können aus  

­ planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), 

­ raumordnerischen und / oder städtebaulichen Konzeptionen (wie z. B. dem Einzelhan-

delskonzept) oder auch 

­ tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. 

Dabei müssen entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollständig als zentraler Versor-

gungsbereich entwickelt sein. Somit ist also auch das Entwicklungsziel ein zu prüfendes Krite-

rium! Es muss aber zum Genehmigungszeitpunkt eines (in der Regel großflächigen) Einzelhan-

delsansiedlungs- oder auch -erweiterungsvorhabens im Rahmen von Planungskonzeptionen ein-

deutig erkennbar sein!
44

 

 

41

  vgl. u. a. BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 2007 ð 4 C 7.07 

42

  vgl. u. a. OVG NRW, Urteil vom 19.06.2007 ð 7 A 1392/07, bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht im 

Urteil vom 17.12.2009 ð BVerwG Az. 4 C 2.08 

43

  vgl. u. a. Olaf Reidt, Die Genehmigung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ð die rechtliche Bedeutung des 

neuen § 34 Abs. 3 BauGB. In: UPR 7/2005, Seite 241ff sowie Kuschnerus, U., Bischopink, O., Wirth, A.; Der 

standortgerechte Einzelhandel; 2. Auflage; Bonn, 2018  

44

  Bei einer Beurteilung eines Vorhabens nach § 34 (3) BauGB sind jedoch gemäß der Rechtsprechung nur Auswir-

kungen auf bestehende zentrale Versorgungsbereiche zu berücksichtigen 
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Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen  

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition eines zentralen Versorgungsbereichs unter Berück-

sichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven im Rahmen des Einzelhandelskonzepts für die 

Stadt Datteln dient als unentbehrliche Grundlage für die Steuerung des Einzelhandels im 

Rahmen der Bauleitplanung . Vorrangiges Ziel ist dabei die Sicherung / Entwicklung der Dattel-

ner Innenstadt sowie die Sicherung einer möglichst flächendeckenden wohnungsnahen Grund-

versorgung unter besonderer Berücksichtigung (städtischer) gewachsener Versorgungsstruktu-

ren.  

Im Sinne des Einzelhandelskonzepts für Datteln ist als zentraler Versorgungsbereich  jener Be-

reich im Stadtgebiet zu verstehen, der eine funktionale Einheit mit einem breiten Nutzungs-

spektrum aus den Bereichen Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen bildet. Dies ist der 

Hauptgeschäftsbereich in der Dattelner Innenstadt; ebenso sind jedoch auch mögliche Nahver-

sorgungszentren diesbezüglich zu betrachten. 

Wichtige Abgrenzungskriterien des zentralen Versorgungsbereichs sind der Besatz der Erdge-

schosszonen mit Geschäftsnutzungen, die fußläufige Erreichbarkeit und funktionale Verknüp-

fungskriterien, die z. B. auch anhand von Passantenströmen festgehalten werden können. Die 

Fixierung der räumlichen Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereichs ist nicht als planeri-

sche ăAbgrenzungs¿bungò zu sehen, sondern ein notwendiger Schritt, um die Voraussetzungen 

für Dichte, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten und letztendlich Prosperität zu schaffen. Es 

wird somit deutlich, dass neben funktionalen  Aspekten auch städtebauliche  Kriterien zur Ab-

grenzung des zentralen Versorgungsbereichs  heranzuziehen sind. 

 ̧ Funktionale Kriterien  

­ Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

­ Passantenfrequenz 

­ Kundenorientierung der Anbieter (Pkw-Kunden, Fußgänger) 

­ Multifunktionalität der Nutzungen  

 ̧ Städtebauliche Kriterien  

­ städtebaulich integrierte Lage 

­ Baustruktur 

­ Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

­ Gestaltung des öffentlichen Raums 

­ Ladengestaltung und -präsentation 

Bei der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs sind auch künftige Entwicklungsperspekti-

ven (Folgenutzungen angrenzender Flächen, Nachnutzungen von Leerständen etc.) berücksichtigt 

worden. Hierbei handelt es sich um perspektivische Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen, die im 

unmittelbaren räumlichen Kontext zu bestehenden Einzelhandelslagen des zentralen Versorgungs-

bereichs stehen und diese ð im Falle einer Ansiedlung bzw. Bebauung ð sinnvoll ergänzen können. 

Eine aktuelle Bebauung bzw. Nutzung auf dieser Fläche ist nicht als Ausschlusskriterium zu werten. 

Grundsätzlich ist in jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der Basis der relevanten Kriterien durch-

zuführen. 

Der Vorteil dieser einheitlich zugrunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transparenz der 

Vorgehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen und 
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Entscheidungen ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle kleinräumiger Ver-

änderungen die Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Regel gewährleistet bleibt. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass eine Verständigung 

über die Festlegung des zentralen Versorgungsbereichs einerseits sowie andererseits auch der 

ergänzenden Versorgungsstandorte insbesondere im Hinblick auf die bauleitplanerische Fein-

steuerung zwingend geboten ist, stellen sie doch die räumliche Bezugsebene für die Differenzie-

rung der einzelhandelsrelevanten Sortimente in zentren- und nicht zentrenrelevante Sortimente 

dar. Hierfür ist die Herleitung und der Beschluss einer ortsspezifischen Sortimentsliste (sog. Dat-

telner Sortimentsliste; siehe Kapitel 9.4) unabdingbar. 

In der nachfolgenden Karte 11 wird der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Datteln auf mik-

roräumlicher Ebene möglichst parzellenscharf abgegrenzt. Die Abgrenzung wurde auf Basis der 

vorgestellten Kriterien und mit Kenntnis der zum Zeitpunkt der Bearbeitung erkennbaren Grund-

stückszuschnitte / -verfügbarkeiten vorgenommen. Sie dient als klarer räumlicher Bezugsrahmen 

f¿r zuk¿nftige Einzelhandelsentwicklungen (ăEntwicklungsbereicheò). Ausnahmsweise sind Mo-

difikationen dieser Abgrenzung dann möglich und städtebaulich sinnvoll, wenn sie ð unter Ein-

beziehung der Ziele und Grundsätze dieses Einzelhandelskonzepts ð folgende Kriterien beach-

ten: 

Die Erweiterungsfläche dient der Stärkung der bestehenden Strukturen innerhalb des zentralen 

Versorgungsbereichs. Sie muss unmittelbar an die bisherige Abgrenzung angrenzen. Die ge-

plante Nutzung auf der Erweiterungsfläche hat ihre funktionale Ausrichtung (Eingangssituation) 

eindeutig zur ErschlieÇungsachse des zentralen Versorgungsbereichs (Vermeidung einer ăzwei-

ten Reiheò oder ErschlieÇung von ăhintenò). 

Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung und die Bewertung aktueller Planungen werden vor 

dem Hintergrund der in Kapitel 9.2 konkretisierten Ziele der Einzelhandelsentwicklung vorge-

nommen. Unter Berücksichtigung der benannten Abgrenzungskriterien ist der im Jahr 2012 ab-

gegrenzte zentrale Versorgungsbereich Innenstadt überprüft worden. 

Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt  Datteln  

Die Innenstadt der Stadt Datteln als Hauptgeschäftsbereich ist sowohl quantitativ der bedeu-

tendste Angebotsschwerpunkt in Datteln als auch unter qualitativen und städtebaulichen Ge-

sichtspunkten. Sie stellt darüber hinaus unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten einen 

schützenswerten zentralen Versorgungsbereich u. a. im Sinne der §§ 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) 

BauGB sowie des § 11 (3) BauNVO dar. Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten Abgren-

zungskriterien ergibt sich der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt in Datteln wie in nachfol-

gender Karte 11 (durch die rote Linie) dargestellt.  
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Karte 11:  Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt  

 

Quelle: Darstellung Junker+Kruse auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker+Kruse in Datteln Juni 2021; Kar-

tengrundlagen: Stadt Datteln; Legende für Kartengrundlage im Anhang (S. 125) 

Die räumliche Ausdehnung  des zentralen Versorgungsbereichs ist im Wesentlichen durch die 

Verteilung der Einzelhandelsbetriebe sowie ergänzender zentrenprägender Einrichtungen (wie 

Dienstleistung und Gastronomie) geprägt. Der aktuelle Bestand ist im Hinblick auf eine zukünf-

tige Entwicklung der Dattelner Innenstadt überprüft worden. Seit der Erarbeitung des Einzelhan-

delskonzeptes 2012 haben sich Veränderungen ergeben, welche zu einer kompakten und damit 

in einigen Teilen räumlich enger gefassten Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches In-

nenstadt Datteln führen. 

Das Hauptzentrum Innenstadt  erstreckt sich im Wesentlichen entlang der Hohen Straße, des 

Neumarktes mit dem Einkaufszentrum StadtGalerie und der Castroper Straße. Im Norden um-

fasst der zentrale Versorgungsbereich den Schützenplatz (Schemm), der überwiegend als zentra-

ler Sammelstellplatz genutzt wird. Im Nordosten wird der zentrale Versorgungsbereich durch 

den Tigg und die Kirchstraße begrenzt. Die Rottstraße, die Martin-Luther-Straße und die Pe-

velingstraße stellen die östliche Begrenzung dar. Dabei wird die nördliche Straßenseite der 


















































































